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Beschlussvorschlag

1. Die wahrend der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit und der Trager offentlicher
Belange eingegangenen Stellungnahmen zum VB-Plan Nr. 07 wurden gepriift und deren
Behandlung entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der anliegenden Tabelle
abgewogen. Die Gemeindevertretung beschliel3t diese Stellungnahmen entsprechend
der anliegenden Tabelle zur Prifung der Stellungnahmen (Abwagung) zu behandeln.

2. Die Gemeindevertretung beschliet den anliegenden Entwurf (Planzeichnung) des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 07 ,Solarpark am Kiestagebau“ in der
vorliegenden Form. Die Begruindung wird gebilligt.

3. Die Gemeindevertretung beschliet den Entwurf der Satzung, die bereits vorliegenden
wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen sowie die Begriindung nach § 3 Abs. 2
BauGB offentlich auszulegen. Der Entwurf ist das Ergebnis der friihzeitigen Beteiligung
der Offentlichkeit (v. 22.07. - 26.08.24) nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Behérden und
sonstigen Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB.

4. Die Gemeindevertretung beschlie3t die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und die Nachbargemeinden nach 8 2 Abs. 2 BauGB
erneut zu beteiligen.

5. Dieser Beschluss ist ortsiiblich bekannt zu machen.

Sachverhalt

Die Gemeinde fasste am 25.10.2022 den Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 07 "Solarpark am Kiestagebau". Der Bebauungsplan wird als
vorhabenbezogener Bebauungsplan nach 8 12 BauGB, im Regelverfahren aufgestellt. Die



frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der
Trager oOffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 wurden im Zeitraum vom 22.07. - 26.08.24
durchgefihrt (6ffentliche Auslegung im Amt und im Internet). Nach Auswertung aller
eingegangenen Stellungnahmen wurde der Vorentwurf Uberarbeitet und in den heute
vorliegenden Entwurf geéndert.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen | |Nein | |Ja
Im Haushalt vorgesehen? \:’ Nein \:’ Ja, PSK
Kosten in € [ ]auBerplanméniger /[ | iiberplanmagiger Aufwand EH

[ ]auBerplanmaBige / | | uberplanmagige Auszahlung FH

Anlage/n
1 250227-Hohen Wangelin-Abwagung-4.1+Vermerk uNB (6ffentlich)
2 250225-Hohen-Wangelin-B-Plan-7-Entwurf-Planzeichnung (6ffentlich)
3 250227-Hohen Wangelin-BP7-Begriundung-Entwurf (6ffentlich)
4 250227 - Umweltbericht mit Anlagen (6ffentlich)




Gemeinde Hohen Wangelin

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 7

Auswertung

der Stellungnahmen aus den fruhzeitigen Beteiligungen gem. § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB
sowie der Stellungnahmen der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB

(Stand: 27.02.2024)
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Nr. Behorde / TOB / Nachbargemeinde Stellungnahme | Mit Anregun- Mit Hinweisen Ohne Anre-
vom gen gungen

01. | Amt fiir Raumordnung und Landesplanung 05.09.2024 X
02. | LK Mecklenburgische Seenplatte 20.09.2024 X
03. | Landesamt fiir zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- 31.07.2024 X

und Katastrophenschutz
04. Landesamt fiir Umwelt, Naturschutz und Geologie 02.08.2024 X
05. | Landesamt fiir innere Verwaltung 15.07.2024 X
06. | Bergamt Stralsund 29.07.2024 X
07. | Forstamt Nossentiner Heide 17.10.2024 X
08. | Wasser- und Bodenverband ,Nebel“ 15.10.2024 X
09. | Gemeinde Vollratsruhe 11.09.2024 X
10. | Gemeinde Klocksin 02.09.2024 X




01.

Amt fir Raumordnung und Landesplanung
Vom 05.09.2024

Landesplanerische Stellungnahme

Die eingereichten Unterlagen werden beurteilt nach den Grundsatzen und Zielen der
Raumordnung und Landesplanung gemaR dem Landesplanungsgesetz Mecklenburg-
Vorpommern (LPIGM-V), dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP M-V) vom 27.05.2016 sowie dem Regionalen Raumentwicklungspro-
gramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS) vom 15.06.2011. Dariber hinaus wur-
de der Vorentwurf 2023 zur Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungspro-
gramms Mecklenburgische Seenplatte im Programmsatz 6.5(5) ,Vorranggebiete fir
Windenergieanlagen®, zur Bewertung herangezogen.

Folgende Unterlagen haben vorgelegen:

e  Planzeichnung (Vorentwurf), Stand: 06/2024
e Begrindung, Stand: 06/2024

e  Umweltbericht, Stand: 06/2024

1. Sachverhalt

Die Gemeinde Hohen Wangelin beabsichtigt auf einer noch bergrechtlich genutzten
Kiesabbauflache des Kiessandtagebaus Liepen — Hohen Wangelin das Baurecht fiir
groRflachige Freiflachensolaranlagen zu schaffen. Der Geltungsbereich erstreckt sich
Uber die Flurstiicke 11/4 und 7/9 der Flur 2 und umfasst eine Flache von ca. 27 ha. Das
Gebiet soll als Sonstiges Sondergebiet gemaly § 11 Absatz 2 BauNVO mit der Zweckbe-
stimmung ,Photovoltaikanlagen® festgesetzt werden.

2. Prifung

GemaR Programmsatz 5.3(1) LEP M-V soll in allen Teilrdumen eine sichere, preiswerte
und umweltvertragliche Energieversorgung gewahrleistet werden. Um einen substanziel-
len Beitrag zur Energiewende in Deutschland zu leisten, soll der Anteil erneuerbarer
Energien dabei deutlich zunehmen.

Das Vorhaben sieht die Errichtung und den Betrieb von Freiflachen - Photovoltaik - Anla-

Abwagungsvorschlage

Die nebenstehende Stellungnahme der Landesplanung wird zur Kenntnis
genommen. Danach ergibt sich fir die Gemeinde aus landesplanerischer
Sicht kein Erfordernis flr eine Uberarbeitung der vorliegenden Planung.



gen vor. Die Umsetzung des Vorhabens wirde den Anteil erneuerbarer Energien erho-
hen und somit einen Beitrag zur Energiewende leisten. Programmsatz 5.3(1) LEP M-V
wird daher entsprochen. Das Plangebiet befindet sich gemaR der Gesamtkarte M 1: 100
000 des RREP MS innerhalb eines Vorranggebietes Rohstoffsicherung. Gemal Pro-
grammsatz 5.6.1(2) RREP MS, als Ziel der Raumordnung, hat in den Vorranggebieten
Rohstoffsicherung die Sicherung und Gewinnung oberflachennaher Rohstoffe Vorrang
vor anderen raumbedeutsamen Nutzungsansprichen. Abbauverhindernde Nutzungen
sind auf diesen Flachen auszuschlieRen.

Derzeit stehen die Flachen des Plangebietes noch unter Bergaufsicht, was einer Nutzung
als Flache fir Freiflachen-Photovoltaik-Anlagen entgegensteht. Die Rohstoffgewinnung
wird jedoch bald abgeschlossen sein, womit fur die betroffenen Flachen eine Beendigung
der Bergaufsicht erfolgen kann. Mit einer entsprechenden textlichen Festsetzung (1.2.1)
im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 7 wurde geregelt, dass die festgesetzte Son-
dergebietsnutzung ,Photovoltaikanlagen® auf Flachen im Bereich des momentan noch
rechtswirksamen Bergrechts erst nach der Feststellung der Beendigung der Bergaufsicht
der betreffenden Flachen zuldssig wird. Somit steht das Vorhaben dem Programmsatz
5.6.1(2) RREP MS nicht entgegen.

GemaR Programmsatz 5.3(9) Absatz 1 LEP M-V sollen fir den weiteren Ausbau erneu-
erbarer Energien an geeigneten Standorten Voraussetzungen geschaffen werden. Frei-
flachenphotovoltaikanlagen sollen laut LEP M-V effizient und flachensparend errichtet
werden. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversionsstan-
dorten, endgultig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten und bereits versiegel-
ten Flachen errichtet werden.

Da der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ausschlieRlich noch
in Nutzung befindliche Flachen des Kiessandtagebaus umfasst, sind diese zukunftig als
Konversionsflachen zu beurteilen, sobald sie aus der Bergaufsicht entlassen wurden.
Das Vorhaben steht somit dem 0.g. Programmsatz nicht entgegen.

Gemal Programmsatz 6.5(6) Absatz 3 RREP MS, als Ziel der Raumordnung sind von
Freiflachenphotovoltaikanlagen freizuhalten:

e Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege

e  Tourismusschwerpunktrdume auferhalb bebauter Ortslagen




e Vorranggebiet flir Gewerbe und Industrie Neubrandenburg-Trollenhagen
e Regional bedeutsame Standorte fir Gewerbe und Industrie
o  Eignungsgebiete fur Windenergieanlagen

Der raumliche Geltungsbereich des angezeigten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
liegt auRerhalb der von Freiflachenphotovoltaikanlagen freizuhaltenden Raumkategorien
und entspricht somit Programmsatz 6.5(6) Absatz 3 RREP MS.

GemaR Programmsatz 6.5(9) RREP MS sollen bei allen Vorhaben der Energieerzeu-
gung, Energieumwandlung und des Energietransportes bereits vor Inbetriebnahme Re-
gelungen zum Rickbau der Anlagen bei Nutzungsaufgabe getroffen werden.

Laut der vorliegenden Unterlagen wird der Ruckbau durch den Vorhabentrager mit der
Gemeinde Hohen Wangelin vertraglich geregelt. Somit ist der Handlungsauftrag aus
6.5(9) RREP MS erflillt

3. Schlussbestimmung

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 7 ,Freiflachensolaranlage ehemalige Kies-
abbauflache” der Gemeinde Hohen Wangelin steht den Zielen und Grundsatzen der
Raumordnung und Landesplanung nicht entgegen.

Kenntnisnahme, dass die Planung den Zielen und Grundsatzen der
Raumordnung und Landesplanung entspricht.

02.

LK Mecklenburgische Seenplatte
Vom 20.09.2024

Zu dem mir vorliegenden Entwurf der Satzung Uber den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 7 "Freiflachensolaranlage ehem. Kiesabbauflache" der Gemeinde Ho-
hen Wangelin, bestehend aus Teil A — Planzeichnung, Teil B — Text und der Begriindung
inkl. Umweltbericht nehme ich als Trager offentlicher Belange wie folgt Stellung:

l. Allgemeines/ Grundsatzliches

1. Die Gemeinde Hohen Wangelin beabsichtigt auf einer noch bergrechtlich genutz-
ten Kiesabbauflache das Baurecht flir groRflachige Freiflachensolaranlagen zu schaffen.

5

Abwagungsvorschlage

Die dargestellten Rahmenbedingungen fiir die Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans Nr. 7 sind richtig wiedergegeben und



Da die Errichtung von Freiflachen - Solaranlagen von wirtschaftlicher Bedeutung fr die
Gemeinde ist und die Energiepolitik des Landes zur Forderung erneuerbarer Energien
unterstutzt, hat die Gemeinde beschlossen, mit dem vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 7 und der bauleitplanerischen Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes im
Sinne des § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Freiflachen - Solaranlagen”
hierfur die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

2. Bauleitplane sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (Anpassungspflicht
nach § 1 Abs. 4 BauGB).

Eine landeplanerische Stellungnahme vom 05. September 2024 liegt mir vor. Demnach
steht der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 7 Freiflichensolaranlage ehemalige
Kiesabbauflache® der Gemeinde Hohen Wangelin den Zielen und Grundsatzen der
Raumordnung und Landesplanung nicht entgegen.

Die Festsetzung 1.2 wirft hingegen grundsétzliche Fragen auf. Ein Bebauungsplan hat
nach § 1 Abs. 4 BauGB sich den Zielen der Raumordnung anzupassen. Demnach ist der
Bebauungsplan in der vorliegenden Form erst genehmigungsfahig, wenn die Flache aus
dem Bergrecht vor Satzungsbeschluss entlassen worden ist.

werden zur Kenntnis genommen.

Die landesplanerische Stellungnahme ist Teil dieses Abwéagungsdoku-
ments unter Pkt. 01.

Die Ausflihrungen zur Genehmigungsfahigkeit des ,selbststandigen*
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 7 werden zur Kenntnis ge-
nommen.

Die textliche Festsetzung 1.2 lautet:

1.2 Bedingte ,aufschiebende” Festsetzung (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

Bei dem Plangeltungsbereich handelt es sich zurzeit um eine Kies- /
Sandabbaufléche, die dem Bergrecht unterliegt. Die Festsetzungen die-
ses Bebauungsplanes erlangen Rechtswirksamkeit erst nach Entlassung
der Grundstiicke des Plangeltungsbereichs aus der Bergaufsicht.

Es ist hier nicht nachvollziehbar, welche grundsatzlichen Fragen der
Landkreis meint. 1. Das Amt fir Raumordnung und Landesplanung hat
bestatigt, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan den Grundzligen
und Zielen der Raumordnung und Landesplanung entspricht. 2. Nach
Auffassung der Gemeinde kann der vorhabenbezogene Bebauungsplan
durchaus als Satzung beschlossen werden und nachfolgend genehmigt
werden, da die bedingte Festsetzung (textliche Festsetzung 1.2, s.0.)
dann ebenfalls rechtswirksam wird. Dies wird auch durch die Ausfihrun-
gen des Amtes fur Raumordnung und Landesplanung bestatigt: ,Derzeit
stehen die Fldchen des Plangebietes noch unter Bergaufsicht, was einer



Die Gemeinde muss sich daher mit der zeitlichen Abfolge (bspw. Ausgliederung Berg-
recht, Satzungsbeschluss etc.) und der Notwendigkeit der Festsetzung 1.2 auseinander-
setzen, da dem o0.g. vorhabenbezogenen Bebauungsplan zum Zeitpunkt des Satzungs-
beschlusses materielles Recht entgegensteht.

3. Gemal § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungsplane aus dem Flachennutzungsplan
zu entwickeln (Entwicklungsgebot). Von dem Grundsatz des Entwicklungsgebotes kann
bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen gegebenenfalls abgewichen werden (§ 8
Abs. 2 - 4 BauGB).

Aus der Begriindung zum Bebauungsplan ist nicht eindeutig zu entnehmen, inwieweit
sich die Gemeinde diesbezliglich aufstellen wird. Im Pkt. 1 Satz 4 wird ein vorzeitiger
Bebauungsplan gemaR § 8 Abs. 4 BauGB geplant. Lt. Pkt. 4.4 Satz 10 soll es sich hin-
gegen um einen selbstandigen Bebauungsplan nach § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB handeln.
Dies ist zu bereinigen.

Hierzu folgender Auszug aus der Kommentierung Briigelmann zum § 8 BauGB Rn. 116
ff:

,Ein selbststandiger Bebauungsplan darf nicht aufgestellt werden, wenn ein Flachen-
nutzungsplan objektiv erforderlich ist, die Gemeinde ihn aber bisher nicht aufgestellt hat
oder nicht aufstellen will oder sich aus sonstigen Griinden zur Aufstellung nicht in der

Nutzung als Fléche fiir Freifldchen-Photovoltaik-Anlagen entgegensteht.
Die Rohstoffgewinnung wird jedoch bald abgeschlossen sein, womit fiir
die betroffenen Fldchen eine Beendigung der Bergaufsicht erfolgen
kann. Mit einer entsprechenden textlichen Festsetzung (1.2.1) im vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 7 wurde geregelt, dass die festge-
Setzte Sondergebietsnutzung ,Photovoltaikanlagen® auf Fldchen im Be-
reich des momentan noch rechtswirksamen Bergrechts erst nach der
Feststellung der Beendigung der Bergaufsicht der betreffenden Fldchen
zulgssig wird",

Die nebenstehende Aussage des Landkreises wird ebenfalls nicht durch
die Gemeinde geteilt. Zum Zeitpunkt des mdglichen Satzungsbeschlus-
ses steht durch die bedingte Festsetzung Nr. 1.2 gerade kein materielles
Recht (Bergrecht bzw. Bergaufsicht) entgegen, da die im Bebauungsplan
festgesetzten Bau- und Nutzungsrechte erst nach Entlassung aus der
Bergaufsicht planungsrechtlich verbindlich werden kénnen.

Kenntnisnahme.

Der Hinweis ist korrekt. Da die Gemeinde keinen Flachennutzungsplan
aufgestellt hat und aufgrund der weiter unten dargestellten Rahmenbe-
dingungen auch nicht aufstellen musste, handelt es sich hier um einen
,Selbststandigen* Bebauungsplan nach § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB und
nicht wie falschlicherweise in der Begriindung ebenfalls ausgeflihrt wur-
de, um einen ,vorzeitigen“ Bebauungsplan gemaR § 8 Abs. 4 BauGB.



Lage sieht.

Ob ein Flachennutzungsplan erforderlich oder entbehrlich ist, ist gem. § 1 Abs. 3 nach
der Gesamitsituation in der Gemeinde zu beurteilen (Reidt in G/B/R 6. Aufl. Rn. 198).
Dabei ist in erster Linie objektive, der Planungsentscheidung der Gemeinde vorgegebene
Kriterien maRgebend. Innerhalb dieses objektiv vorgegeben Rahmens unterliegt die Ent-
scheidung dartber, was erforderlich ist, auch der planerischen Gestaltungsfreiheit der
Gemeinde (vgl. § 1 Rn. 191 ff., 218 ff.).

Die Beurteilung darf nicht allein und isoliert im Hinblick auf den jeweiligen Bebauungsplan
vorgenommen werden. Auf den Umfang oder den Inhalt des betreffenden Bebauungs-
plans kommt es allenfalls sekundar an, wenn feststeht, dass ein Flachennutzungsplan
nicht erforderlich ist. Ein selbstandiger Bebauungsplan ist daher nicht schon deshalb
zulassig, weil er nur einen kleinen Teil des Gemeindegebietes erfasst, nur unbedeutsame
Festsetzungen enthalt oder sich aus anderen Grinden nur unwesentlich auf die stadte-
bauliche Entwicklung des Gemeindegebietes auswirkt (Finkelnburg in Festschr. f.
Weyreuther S. 111; a. A. VGH Mannheim 12.11.1968 - |1 703/67 - E 19, 227 = BRS 20
Nr. 4; VGH Mannheim 17.7.1973 - 11 605/71 -BRS 27 Nr. 1). Auch in einem solchen Fall
ist zunachst zu prifen, ob im Hinblick auf die Gesamtverhaltnisse in der Gemeinde ein
Flachennutzungsplan erforderlich ist. Nur wenn die Frage verneint werden kann, kommt
ein selbststandiger Bebauungsplan in Betracht (OVG Saarlouis 26.10.1979 - Il N 1/79 -
DVBI. 1980, 494 = BRS 35 Nr. 1).

Sind (keine, sic!) bauliche und sonstige Entwicklungstendenzen in der Gemeinde vor-
handen und misste sich der Flachennutzungsplan auf die Darstellungen des Vorhande-
nen beschranken, so kann ein Flachennutzungsplan entbehrlich sein. In einem solchen
Fall kdnnte auch ein Flachennutzungsplan keine eigentlich planerische Funktion erfiillen.
Ein selbstandiger Bebauungsplan i. S. von § 8 Abs. 2 Satz 2 kann z.B. bei dorflichen
Gemeinden mit geringer Siedlungsentwicklung in Betracht gezogen werden (so im Fall
OVG Lineburg 8.9.1966 — 1 A 341/65 - DVBI. 1967, 391 = BRS 17 Nr. 3 - Gemeinde
mit 360 Einwohnern). Eine derartige Situation ist in den meisten Bundeslandern nach
Durchflihrung der Kommunalreform kaum noch gegeben. Der Anwendungsbereich des §
8 Abs. 2 Satz 2 ist aber nicht auf die Falle beschrankt, in denen es im Wesentlichen um
die Ordnung des vorhandenen Bestandes geht, denn der selbstandige Bebauungsplan
soll die stadtebauliche Entwicklung flir das gesamte Gemeindegebiet steuern (so auch

Die grundsatzlichen Rahmenbedingungen und Nutzungssituationen des
Gemeindegebietes wurden in der Begriindung zum Vorentwurf bereits
grob dargelegt und werden hier im Weiteren prazisiert:

Ein Flachennutzungsplan ist die erste Stufe im grundsatzlich zweistufi-
gen System der Bauleitplanung. In ihm stellt die Gemeinde fiir das ge-
samte Gemeindegebiet die von ihr beabsichtigte stadtebauliche Entwick-
lung in den Grundzligen dar, insoweit stellt der Flachennutzungsplan das
,Stadtebauliche Entwicklungsprogramm® der Gemeinde dar. Neben die-
ser planerischen Entwicklungsfunktion hat der Flachennutzungsplan
dartber hinaus die Aufgabe, die (zuklnftigen und bestehenden) Standor-
te der Bauflachen oder Baugebiete soweit moglich im Rahmen eines
stadtebaulichen Ordnungsprozesses untereinander konfliktfrei innerhalb
der Gemeindeflache standértlich festzulegen.

Gewerbliche oder wohnbauliche zukiinftige Entwicklungstendenzen sind
in der Gemeinde Hohen Wangelin nicht vorhanden und erkennbar, da die
bestehenden Bauflachen und Baugebiete auch dem zukunftigen Nut-
zungsbedarf entsprechen. Die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung
der Gemeinde ist und wird durch den Bestand gepragt. Hierzu wird da-
rauf hingewiesen, dass der Bevolkerungstand im Jahr 2001 807 Einwoh-
ner und zum 31.12.2022 nur noch 647 Einwohner betrug (Quelle: Statis-
tisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern). Daher beabsichtigt die
Gemeinde auch mittel bis langfristig keine weiteren Bauflachenentwick-
lungen im Sinne Wohnen oder Gewerbe durchzufiihren, da hierzu kein
Bedarf erkennbar ist. AulRer Projekten fiir Photovoltaikanlagen sind in der
Gemeinde keine weiteren stadtebaulichen Vorhaben vorgesehen.



Raidt in G/B/R 6. Auflage. Rn. 200).

Der selbststandige Bebauungsplan muss in der Lage sein, die stadtebauliche Entwick- Durch unterschiedliche Entwicklungsmafinahmen der Vergangenheit hat
lung flir das gesamte Gemeindegebiet zu ordnen (Bielenberg/Runkel in E/Z/B BauGB die Gemeinde Hohen Wangelin (auch ohne Flachennutzungsplan) eine
Lfg. 63 § 8 Rn. 12). Im Falle einer Gebietsanderung sind die neu geschaffenen Verhélt- | stabile strukturelle stadtebauliche Ordnung im Gemeindegebiet veran-
nisse in der Gemeinde malkgebend (VGH Miinchen 26.1.1981 — Nr. 14 N - 2071/79 - kern kdnnen. Hierzu zahlen in erster Linie die Wohnbauflachen und ge-
BRS 38 Nr. 17 = BayVBI.1981, 341). mischten Bauflachen im zentralen Ortsbereich beidseitig der Hans-

Beimler-Stralke und der Friedensstralle sowie die gewerblichen bzw.
gewerbeahnlichen Flachen (Photovoltaik und Klarwerk) nordlich der Orts-
lage und von dieser auch rdumlich getrennt, entlang der Liepener Strale
| Landesstralie 204.

Richtung
BAB 19




Im Regelfall kann es nur einen selbstandigen Bebauungsplan in der Gemeinde geben;
dies folgt schon aus der Verwendung des Singulars (,der Bebauungsplan®) in § 8 Abs. 2
Satz 2 (so OVG Saarlouis 27.4.1979 - II N 12/77 - BRS 35 Nr. 18; VGH Miinchen
28.10.1975 = Nr. 174 171 — BayVBI 1976, 174; ebenso Finkelnburg in Festschr. f.
Weyreuther S. 111; a. A, Lohr in B/K/L BauGB 8. Aufl. § 8 Rn. 7).

Sollen mehrere selbststandige Bebauungsplane aufgestellt werden, so ist dies ein Indiz
fur die Erforderlichkeit eines Flachennutzungsplans. Dennoch sind in besonderen Aus-
nahmefallen mehrere selbstandige Bebauungsplane vorstellbar, z.B. wenn ein bereits
vorhandener selbstandiger Bebauungsplan durch einen weiteren erganzt oder ein vor-
handener Plan in mehrere selbstandige Teilbereiche aufgeteilt werden soll.

Der selbststandige Bebauungsplan braucht nicht das gesamte Gemeindegebiet abzude-
cken. Das Ubrige Gemeindegebiet kann unbeplant bleiben, wenn dort eine stadtebauliche
Fehlentwicklung nicht zu befiirchten ist (Bielenberg/Runkel in E/Z/B BauGB Lfg. 63 § 8
Rn. 12). Ein solcher Fall liegt z.B. vor, wenn die bebaute Ortslage von einem Landschaft-
sschutzgebiet oder Naturpark umgeben ist. Ein Bebauungsplan, der aber nur fiir etwa ein
Dreiigstel des Gemeindegebietes Bodennutzungsregelungen trifft, reicht offensichtlich
aber nicht aus, um die stadtebauliche Entwicklung des gesamten Gemeindegebietes zu
ordnen.”
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Das Luftbild mit den gekennzeichneten Nutzungsbereichen und der Dar-
stellung des Verlaufs der Landesstrale 204 Liepener StralRe zeigt die
stringente Gliederung und Zonierung der Nutzflachen der Gemeinde auf,
die die geordnete stadtebauliche Entwicklung widerspiegeln. Die geplan-
te Freiflachensolaranlage (Geltungsbereich des B-Plans Nr. 7) umfasst
hierbei einen sudlichen Teilbereich der bisherigen Kies- und Sandabbau-
flache direkt nordlich der Landesstrafie L204 / Liepener Strafie und ver-
andert damit nicht die Grundzlige der bestehenden und geordneten stad-
tebaulichen Struktur. Aus diesem Grund ist die Aufstellung dieses selbst-
standigen Bebauungsplanes grundsatzlich zulassig und auch genehmi-
gungsfahig, die Erforderlichkeit der Aufstellung eines Flachennutzungs-
planes wird nicht gesehen.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Der Bebauungsplan Nr. 7 tberplant einen sudlichen Teilbereich der be-
stehenden Kies- und Sandabbauflache direkt nordlich der Landesstralie
L 204 / Liepener Stralke und ersetzt eine gewerbeahnliche Nutzung
durch eine andere. Die Grundzlige der stadtebaulichen bestehenden
Ordnung werden dadurch nicht tangiert. Eine stadtebauliche Fehlent-
wicklung firr das gesamte Gemeindegebiet kann hierdurch eben so we-
nig abgeleitet werden. Auch durch die spezifische Nutzung durch Photo-
voltaik -Freiflachenanlagen resultieren keine negativen Auswirkungen auf
das Gemeindegebiet, auf die Gemeindestruktur oder auf direkt angren-



Der Landkreis empfiehlt daher auf Grundlage der 0.g. Ausziige der Kommentierung zum
§ 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB sich mit der Verfahrensart erneut auseinanderzusetzen.

Insofern ist die Begriindung zum vorliegenden Bebauungsplan um Aussagen zur Ausei-
nandersetzung mit der Moglichkeit zur Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes als vorzei-
tigen Bebauungsplan nach § 8 Abs. 4 BauGB anzupassen / noch zu qualifizieren.

Auf die Genehmigungspflicht durch die hohere Verwaltungsbehdrde nach § 10 Abs. 2
BauGB - hier: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte — weise ich in diesem Zusam-
menhang vorsorglich hin.

4. Nach § 12 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan die Zulassigkeit von Vorhaben bestimmen.

RegelmaRig enthalt ein vorhabenbezogener Bebauungsplan danach drei bekannte Ele-
mente:

e den Vorhaben- und ErschlieBungsplan des Vorhabentragers,
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zende Bereiche. So ergeben sich durch die Nutzung der Photovoltaik-
module in der Regel keine wesentlichen Immissionen die nachhaltig sto-
rend auf die Umgebung einwirken, in diesem Fall auch keine Blendwir-
kungen. Auch sonstige baugebietstypische Auswirkungen sind nicht ge-
geben, wie zusatzliche Verkehre oder neue Nutzungen, die besonders
schutzenswert waren (wie vergleichsweise Wohn- oder Mischgebiete).
Da hier kein Baugebiet im Sinne einer wohnbaulichen oder gewerblichen
Nutzung vorgesehen ist, verursacht die Photovoltaik - Nutzung auch
keine negativen Auswirkungen auf die Infrastruktur der Gemeinde (z.B.
auf Versorgungseinrichtungen oder soziale Einrichtungen, wie Schulen
oder Kindergarten oder eine Mehrbelastung der ortlichen und Uberortli-
chen Straflen).

Die grundsatzlichen Ausfuhrungen im Rahmen der Abwagung zum The-
ma ,selbststandiger Bebauungsplan® werden in die Begriindung zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen. Grundsatzlich geht
daher die Gemeinde davon aus, dass ein selbststandiger Bebauungs-
plan planungsrechtlich aufgrund der genannten Rahmenbedingungen
zulassig ist.

Kenntnisnahme und Bertcksichtigung.

Kenntnisnahme

Die spezifischen Voraussetzungen und Bedingungen eines vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes sind der Gemeinde und dem Amt Seenland-
schaft Waren bekannt.

Kenntnisnahme.



e den Durchfihrungsvertrag und
e  als Satzung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist gemaf § 12 BauGB
somit an bestimmte Voraussetzungen gebunden:

e  Der Vorhabentrager muss sich zur Durchfiihrung der Vorhaben- und Erschlie-
Rungsmalnahmen innerhalb einer bestimmten Frist sowie zur Tragung der Pla-
nungs- und ErschlieBungskosten im Durchfiihrungsvertrag verpflichten.

e  Der Vorhabentrager muss zur Durchfilhrung des Vorhabens und der Erschlieung
bereit und in der Lage sein.

Hieraus folgt die Nachweispflicht der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfahigkeit
des Tragers zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses. Ein bloRes Glaubhaftmachen der
Leistungsfahigkeit des Tragers reicht nicht aus.

Die finanzielle Bonitat des Vorhabentragers kann z. B. durch eine Kreditzusage geeigne-
ter Banken oder durch Burgschaftserklarungen nachgewiesen werden.

e Inder Regel muss der Vorhabentrager Eigentlimer der Flachen sein, auf die sich der
Plan erstreckt.

Ist der Vorhabentrager nicht Eigentlimer, so ist ggf. eine qualifizierte Anwartschaft auf
den Eigentumserwerb oder eine anderweitige privatrechtliche Verfugungsberechtigung
nachzuweisen. (Dies gilt auch fiir Flachen flr externe Ausgleichsmafinahmen!)

Dieser Nachweis muss spatestens zum Satzungsbeschluss vorliegen.

e Der Durchflihrungsvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB
uber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zwischen dem Vorhabentrager und
der Gemeinde zu schlieRen. (Hierzu bedarf es eines nach Kommunalrecht notwen-
digen Gemeinderatsbeschlusses.)

Erfolgt dies nicht, fehlen der Gemeinde die Voraussetzungen zum Beschluss tber die
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Die genannten Nachweise werden vor Satzungsbeschluss vorliegen.

Auch die Bedingungen des noch abzuschliefenden Durchfihrungsver-
trages werden bertcksichtigt.

Kenntnisnahme.



Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Ein Rechtsanspruch darauf besteht
grundsatzlich nicht.

Die Begriindung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan muss auch auf den Durchfuh-
rungsvertrag eingehen. Sie muss sich neben dem Erfordernis der Durchfiihrung der
Baumalnahme und der ErschlieBung auch auf die Verpflichtung des Vorhabentragers
beziehen. Weiterhin muss alles, was mit dem Durchfuhrungsvertrag in Zusammenhang
steht, in die Begrlindung eingehen, soweit es fiir die planerische Abwagung von Bedeu-
tung ist.

Insoweit ist die Darstellung derjenigen Inhalte des Durchfiihrungsvertrages notwendiger
Bestandteil der Begriindung, die fur die Beurteilung der Ziele nach § 12 Abs. 1 BauGB
relevant sind.

Gleichzeitig mdchten wir der Gemeinde Hohen Wangelin dringend nahelegen, dass die
Einholung aller notwendigen Genehmigungen, Ubernahme der Verpflichtungen zum
Brandschutz, Riickbauverpflichtungen, Umsetzungen bestimmter Malinahmen aus der
Begriindung zum Bebauungsplan sowie die Umsetzung und Finanzierung der Kompen-
sationsmafBnahmen in den Durchfiihrungsvertrag mit aufgenommen werden.

Auch verpflichtet sich der Vorhabentrager gemaf § 9 Abs. 2 BauGB nur zu Vorhaben,
die im Durchfiihrungsvertrag stehen. Daher ist der Vorhaben- und Erschliefungsvertrag
prazise und eindeutig zu erstellen.

d. In diesem Zusammenhang weise ich auf die Besonderheit des § 12 Abs. 3a
BauGB hin. Den Gemeinden wird hiermit namlich die Mdglichkeit er6ffnet, in einem vor-
habenbezogenen Bebauungsplan nicht nur ein konkretes Vorhaben zuzulassen, sondern
darber hinaus die zulassigen Nutzungen allgemein zu beschreiben und sich nurim
Durchfuhrungsvertrag auf ein konkretes Vorhaben festzulegen.
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Da der Durchflihrungsvertrag im Rahmen der Vorlage des Vorentwurfs
nicht zwingend vorliegen muss, konnte bisher auch die Begrindung zum
Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes hier nicht darauf
eingehen. Dies erfolgt zu einem spateren Zeitpunkt.

Es wird - flr die endglltige Fassung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans - ein zusatzlicher Gliederungspunkt ,Durchflihrungsver-
trag“ in die Begriindung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf-
genommen, in dem die wesentlichen Vertragsregelungen aufgezeigt
werden.

Kenntnisnahme und Beriicksichtigung.

Kenntnisnahme und Berticksichtigung. Eine entsprechende Festsetzung
ist bereits im Vorentwurf des Bebauungsplanes getroffen worden.

Kenntnisnahme. Diese Besonderheiten sind der Gemeinde und dem Amt
bekannt. Da die hier verfolgten Nutzungsziele konkret bekannt sind, wer-
den diese jedoch auch im vorhabenbezogenen Bebauungsplan entspre-
chend planungsrechtlich eindeutig und abschlieRend definiert und fest-
gesetzt:

allgemeine Nutzungskategorie = Sondergebiet gem. § 11 BauNVO
Zweckbestimmung = ,Photovoltaikanlagen*

Im Rahmen der textlichen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung
werden dann, wie bereits im Vorentwurf geschehen, weitere fir die ei-



Baugebiete kdnnen hiernach also nach BauNVO festgesetzt werden. Die Art der bauli-
chen Nutzung wird in einem gewissen Rahmen allgemein festgesetzt.

Im Durchfiihrungsvertrag ist dann das Vorhaben aber so konkret zu beschreiben, dass
hinreichend deutlich wird, zu welchem Vorhaben sich der Vorhabentrager verpflichtet.

Hierunter fallen die Regelungen zu den einzelnen zu errichtenden Anlagen, die fur den
Betrieb der PV-Anlage notwendig sind.

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist dann unter entsprechender Anwendung des §
9 Abs. 2i. V. m. § 12 Abs. 3a BauGB ausdriicklich festzusetzen, dass ‘im Rahmen der
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulassig sind, zu deren Durchfiihrung sich
der Vorhabentrager im Durchflihrungsvertrag verpflichtet.

Zu einem spateren Zeitpunkt kann bei einem entsprechenden Bedarf durch eine im Ver-
gleich zu einer Plananderung verhaltnismaRig einfachen Anderung des Durchfiihrungs-
vertrages die Zulassigkeit des Vorhabens modifiziert werden.

Dies bringt dann Vorteile, wenn sich im Genehmigungsverfahren oder wahrend der Nut-
zung des Vorhabens herausstellt, dass sich die urspringlich als zutreffend erachteten
Bedurfnisse geandert haben.

Insofern sind die vorgenannten Hinweise zu § 12 Abs. 3a BauGB im weiteren Verfahren
zu beachten.

6. Zu den vorliegenden Planunterlagen mdchte ich im Hinblick auf das weitere Auf-
stellungsverfahren zum Satzung Uber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 7
"Freiflachensolaranlage ehem. Kiesabbauflache" der Gemeinde Hohen Wangelin auf
folgende grundsatzliche Aspekte aufmerksam machen.

1.
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gentliche Zweckbestimmung notwendige Unternutzungen / Nebennut-
zungen / Nebenanlagen festgesetzt und damit zulassig werden.

Die weiteren Ausflihrungen des Landkreises zum Planungsinstrument
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bzw. Durchfiihrungsvertra-
ges werden zur Kenntnis genommen und weiter kommunalpolitisch dis-
kutiert werden.

Diese Regelung gilt allgemein fir vorhabenbezogene Bebauungsplane
und wurde bereits als textliche Festsetzung in den Bebauungsplan auf-
genommen.

Kenntnisnahme der weiteren Ausfihrungen.



6.1. Bei der Festsetzung der Hohe baulicher Anlagen sind die erforderlichen Be-
zugspunkte zu bestimmen (§ 18 Abs. 1 BauNVO).

Als Hohenfestsetzung soll die mittlere Gelandehohe, auf der die bauliche Anlage errichtet
wird, gelten. Diese Begriffsbestimmung geniigt nicht dem Bestimmtheitsgebot.

Die Praxis lehrt, dass sich die Gelandehohen durch Erdbewegungen verandern konnen.
Dieses kann in der Umsetzung der Vorhaben zu Differenzen flihren. Die Gemeinde soll-
te, wenn sie das anstehende Gelande als unteren Bezugspunkt bestimmen will, diesen

naher definieren. Die Planzeichenverordnung gibt beispielhaft als unteren Bezugspunkt
das Hohenbezugssystem NN an.

In diesem Zusammenhang besteht die Frage, ob es sich bei der Festsetzung 2.1 bzgl.
der Nebenanlagen tatsachlich nur um den Wechselrichter und der Trafoanlage handeln
soll. Aktuell waren andere Nebenanlagen in der Festsetzung nicht miteingeschlossen.
Auch ist darauf hinzuweisen, dass bspw. die Anlagen fur Energiespeicherung und -
verarbeitung in der Festsetzung 1.1 nicht als Nebenanlage aufgezahlt worden ist.

Machte hingegen die Gemeinde die Hohen grundsatzlich begrenzen, ist eine Anpassung
der Festsetzung sowie der Begrindung zum Bebauungsplan notwendig.

8. Stellungnahme unter Beriicksichtigung des Bergrechtes
Fir den Kiessandtagebau Liepen - Hohen Wangelin fiihrt das Bergamt Stralsund derzeit
zwei Zulassungsverfahren durch.

Im Rahmen einer 2. Anderung befindet sich der Rahmenbetriebsplan in der (Anderungs-)
Planfeststellung. Der Rahmenbetriebsplan stellt in der Ubersichtskarte als Datenuber-
nahme eine bauliche Nutzung dar (Photovoltaikanlage), die dem Geltungsbereich des
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Kenntnisnahme.

Die zulassige Hohe wird durch Angabe des Hochstmalies der Oberkante
der baulichen Anlagen in Bezug auf die vorhandene Gelandeoberflache
geregelt und beibehalten. Die vorhandene Gelandestruktur wird beibe-
halten, es sind keine gelanderegulierenden Erdbewegungen vorgesehen
(z.B. durch tiefgreifende Fundamente oder strakenbaulichen MaRnah-
men etc.). Da die zulassigen baulichen Anlagen im Wesentlichen aufge-
standerte Photovoltaik - Module und zugehorige kleinraumliche techni-
sche Anlagen, wird diese Hohenfestlegung als ausreichend genau ange-
sehen. Die Hohenfestsetzung entspricht auch der Formulierung der Lan-
desbauordnung M-V in § 2 (3), dort bezeichnet als ,Gelandeoberflache
im Mittel* und kann dadurch als allgemein verwendeter ,Rechtsbegriff*
beurteilt werden.

Alle notwendigen Nebenanlagen, insbesondere technischer Art, werden
durch die zutreffenden textlichen Festsetzungen zur Art der baulichen
Nutzung abgedeckt werden und entsprechend ergéanzt.

Kenntnisnahme und Beriicksichtigung.

Die Ausfiihrungen des Landkreises zur Berlicksichtigung des Bergrech-
tes und zu den bisherigen bergrechtlichen Zulassungsverfahren in Bezug
auf das Plangebiet werden zur Kenntnis genommen.



vorhabenbezogenen B-Planes entspricht. Die geplante PVA-Flache ist mit einer eigenen
Randsignatur eingetragen. Auf dieser Flache findet kein Abbau von Rohstoff mehr statt.
Auf einer Teilflache wurde auf Grundlage eines Sonderbetriebsplanes Fremdbodenein-
bau eine Verfillung des ausgekiesten Bereiches mit Fremdboden vorgenommen.

Der zukiinftige Geltungsbereich des Bebauungsplanes bleibt Teil der planfestgestellten
Flache. Im Rahmen der Anderung des Rahmenbetriebsplanes werden jedoch Anderun-
gen hinsichtlich der Wiedernutzbarmachungsziele angestrebt. Auch die Eingriffs-
[Ausgleichs-Bilanzierung wurde komplett neu gerechnet.

Nach Zulassung / Planfeststellung der Rahmenbetriebsplananderung sind die Verpflich-
tungen hinsichtlich Wiedernutzbarmachung und Eingriff-Ausgleich durch den Unterneh-
mer auf dieser (geanderten) Grundlage zu erfiillen. Liegen die bergrechtlichen Voraus-
setzungen vor, kann die Flache des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes auf Antrag
des Unternehmers aus der Bergaufsicht entlassen werden und steht dann fiir andere
Nutzungen zur Verfiigung.

Stellen diese Nutzungen ihrerseits ausgleichspflichtige Eingriffe in Natur und Landschaft
dar, fallen diese aber nicht mehr unter das Bergrecht, sondern sind in den entsprechen-
den Bauleitplan- bzw. Genehmigungsverfahren zu bilanzieren. Hinsichtlich der erforderli-
chen Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird im Textteil des Rah-
menbetriebsplanes fir die betroffene Photovoltaikflache folgerichtig auf das nachfolgen-
de Bauleitplanverfahren verwiesen. Fir die Beriicksichtigung der Vorgaben der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung sind die Vorgaben des § 1a
BauGB maligebend, da die vorliegende Bauleitplanung einen Eingriff in Natur und Land-
schaft vorbereitet, der auszugleichen ist.

Das SG Naturschutz macht in seiner Stellungnahme geltend, dass die durch die Bauleit-
planung betroffenen Flachen aus naturschutzfachlicher und —rechtlicher Sicht erst beur-
teilt und bearbeitet werden konnen, wenn die Flachen aus der Bergaufsicht entlassen
worden sind.

Il. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung
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Auch die Ausflihrungen zur Eingriffsregelung (in der Bauleitplanung)
werden zur Kenntnis genommen und beriicksichtigt.

Diese Auffassung wird seitens der Gemeinde so nicht geteilt, zumal die
Entlassung aus der Bergaufsicht in einem gesonderten Verfahren statt-
findet. Aus diesem Grunde fand auf Wunsch der Gemeinde hierzu am
16.01.2025 ein ausflhrliches Abstimmungsgesprach mit der Unteren
Naturschutzbehdrde statt. Erganzend wird verwiesen auf die weitere
Abwagung zum Thema Naturschutz und Landschaftspflege auf der
nachsten Seite.



Nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Gemeinde fiir jeden Bauleitplan fest, in welchem
Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittiung der Umweltschutzbelange fiir die Umwelt-
prifung erforderlich ist (sog. Scoping). Die beteiligten Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange sollen die Gemeinde hierbei beraten.

Durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ergeht im Hinblick auf den erforderli-
chen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB folgen-
de Stellungnahme im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB.

Wasserwirtschaft

Gegen das Vorhaben - wie beantragt — bestehen unter dem Gesichtspunkt des Gewas-
serschutzes keine Bedenken. Die Belange des Gewasserschutzes sind in der Begriin-
dung zum B- Plan hinreichend berucksichtigt.

Ungeachtet dessen ist, entsprechend dem Sorgfaltsgebot des § 5 WHG, bei allen Vorha-
ben und MaBnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewasser (Oberflachengewasser,
Grundwasser) verbunden sein kénnen, die nach den Umstanden erforderliche Sorgfalt
anzuwenden, um Beeintrachtigungen sicher auszuschlielen. Insbesondere ist zu ge-
wahrleisten, dass keine wassergefahrdenden Stoffe in den Untergrund eindringen kon-
nen, die zu einer Beeintrachtigung des Oberflachengewassers / Grundwassers flihren
kénnten.

Naturschutz und Landschaftspflege

Anforderungen

Die durch die Bauleitplanung betroffenen Flachen kdnnen aus naturschutzfachlicher und
— rechtlicher Sicht erst beurteilt und bearbeitet werden, wenn die Flachen aus der Berg-
aufsicht entlassen worden sind. Fiir die Berticksichtigung der Vorgaben der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung sind die Vorgaben des § 1a BauGB
mafgebend.
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Kenntnisnahme, dass aus Sicht des Gewasserschutzes keine Bedenken
gegen die Planung vorgebracht werden.

Die Auflagen zum Gewasserschutz werden beriicksichtigt. Aufgrund der
beabsichtigten Nutzung des Plangeltungsbereichs durch groRflachige
Photovoltaik - Anlagen kénnen jedoch Schadigungen des Grundwassers
oder Oberflachengewasser ausgeschlossen werden.

Aufgrund der nebenstehenden Stellungnahme der UNB wurde am
16.01.2025 ein Abstimmungsgesprach unter Teilnahme des Amtes
Seenlandschaft Waren, des Vorhabentragers und der beteiligten Pla-
nungsburos mit der unteren Naturschutzbehérde geflinrt. Hierbei wurde
vereinbart, dass eine Bewertung i.S. der Eingriffs- und Ausgleichs-
Bilanzierung sich auf den voraussichtlichen Zustand der Flache nach
Entlassung aus der Bergaufsicht und den zukunftigen Eingriffen durch
die Vorhabenplanung der Photovoltaik - Anlagen beziehen soll. Der Ver-



Insofern bereitet die vorliegende Bauleitplanung einen Eingriff in Natur und Landschaft
vor, der auszugleichen ist.

Der Rahmenbetriebsplan fur den betroffenen Kiessandtagebau sieht eine bauliche Nut-
zung (Photovoltaikanlage), wie vorliegend, fur die betroffene Flache vor. Die erforderliche
Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird im Rahmenbetriebsplan flr
die betroffene Photovoltaikflache auf das nachfolgende Bauleitplanverfahren verwiesen.

In der vorliegenden Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zur Bauleitplanung wird auf den
Rahmenbetriebsplan zum Kiessandtagebau abgestellt, dass dieser mit der Bauleitplan-
flache bereits ausgeglichen ist., ohne die tatsachlichen Eingriffe in Natur und Landschaft,
die durch die Bauleitplanung entstehen (z.B. Zaun, Wegebau, anlagenbedingte Versiege-
lungen usw.) bilanziert zu haben.

Sollte eine tatsachliche Uberkompensation im Rahmen des bergrechtlichen Verfahrens

entstanden sein, ist diese in einer Bilanz darzustellen. Wie diese Uberkompensation aus
dem Bergrecht dann im Bauleitplanverfahren angerechnet werden kann ist noch zu kl&-
ren.

Insofern kann der vorliegenden Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung der Bauleitplanung
aus naturschutzfachlicher und —rechtlicher Sicht zurzeit nicht zugestimmt werden.

Hinweise aus Sicht des Alleen- und Baumschutzes

Die Ostliche Grenze des Plangebietes grenzt an Flachen, die Wald im Sinne des § 2
LWaldG MV sind. Von diesen Flachen ist gemaR § 20 LWaldG MV ein Mindestabstand
von 30 m einzuhalten.
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merk des Amtes Seenlandschaft Waren hierzu ist als Anlage diesem
Abwagungsdokument beigeflgt.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme und Bericksichtigung.

Die Bilanzierung firr die aktuelle Planung wird, wie in Kapitel 5 des Um-
weltberichtes beschrieben, nachgereicht. Die Anmerkung auf den bereits
erfolgten Ausgleich bezieht sich lediglich auf die ursprungliche Planung

Kenntnisnahme und Bertcksichtigung.

Wie bereits weiter oben erwahnt, wurde hierzu ein ausfihrliches Ab-
stimmungsgesprach mit der unteren Naturschutzbehorde zum Thema
Bilanzierung und Biotopbestand gefiihrt. Die Ergebnisse sind in die wei-
tere Planung eingeflossen, so dass die Gemeinde nunmehr davon aus-
geht, dass die jetzt vorliegende Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung von
der UNB mitgetragen wird. Der Vermerk des Amtes Seenlandschaft Wa-
ren hierzu ist als Anlage diesem Abwagungsdokument beigefigt.

Der geforderte Mindestabstand von 30 m zu den 6stlich angrenzenden
Waldflachen ist bereits im Vorentwurf durch die Festsetzung der Bau-
grenzen in diesem Bereich gewahrleistet.



Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bergfelds. Vor Fortflihrung des B-Planverfahrens ist
die Flache aus dem Bergrecht zu entlassen.

Hinweis zum Artenschutz

Die durch die Bauleitplanung betroffenen Flachen konnen aus artenschutzfachlicher und
— rechtlicher Sicht erst beurteilt und bearbeitet werden, wenn die Flachen aus der Berg-
aufsicht entlassen worden sind.

Magliche artenschutzfachliche Untersuchungen, Kompensationen und/oder CEF-
MafRnahmen zu betroffenen Arten, sind vom spateren Ist-Zustand der Flachen abhangig
und konnen daher nicht vom Bergrecht mit in die Bauleitplanung automatisch ibernom-
men werden.

Immissionsschutz

Fur die immissionsschutzrechtliche Prifung ist aktuell das Bergamt Stralsund zustandig.
Die durch die Bauleitplanung betroffenen Flachen kénnen aus immissionsschutzrechtli-
cher Sicht erst beurteilt und bearbeitet werden, wenn die Flachen aus der Bergaufsicht
entlassen worden sind.

Bodenschutz/Abfallrecht

Nach § 4 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich
so zu verhalten, dass keine schadlichen Bodenveranderungen hervorgerufen werden und
somit die Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und
Grundsétze des BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes sind zu berticksichti-
gen. Insbesondere bei bodenschadigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen,
Stoffeintrégen ist Vorsorge gegen das Entstehen von schédlichen Bodenveranderungen

Kenntnisnahme. Eine entsprechende ,bedingte, Festsetzung gem. § 9
Abs. 2 BauGB wird im B-plan getroffen. Vgl. Ausfiihrungen weiter oben.

Zwischenzeitlich sind hierzu in Abstimmung mit der UNB ausfuhrliche
artenschutzrechtliche Betrachtungen vorgenommen worden. Auch liegen
mehrere aktuelle Kartierungen hierzu vor, die als Grundlage fir die wei-
tere Bearbeitung der Planunterlagen verwendet wurden. Somit sollte
einer Beurteilung aus artenschutzfachlicher und rechtlicher Sicht nichts
mehr im Wege stehen.

Kenntnisnahme.

Der Verweis auf das noch bestehende Bergrecht wird zur Kenntnis ge-
nommen. Immissionsprobleme konnen ggfs. nur durch Blendwirkungen
der Photovoltaik - Module auf die Verkehre der Landesstrale vorliegen.
Aufgrund der Lage und Topographie des Gelandes, der vorhandenen
Bdschungen an den Plangebietsrandern) und deren bestehenden inten-
siven Eingrlinung (insbesondere auch entlang der Landesstrale) kann
dies jedoch ausgeschlossen werden.

Die Anmerkungen zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen.
Die Zielsetzungen und Grundséatze des Bundes-Bodenschutzgesetzes
sowie des Landesbodenschutzgesetzes sind unabhangig von Bauleitpla-
nungen grundsatzlich bei baulichen Aktivitaten oder der Errichtung von
baulichen Anlagen anzuwenden.
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zu treffen. Bodenverdichtungen, Bodenvernassungen und Bodenverunreinigungen sind
zu vermeiden. Das Bodengeflige bzw. wichtige Bodenfunktionen sind bei einem mog-
lichst geringen Flachenverbrauch zu erhalten.

Es ist darauf zu achten, dass im gesamten Vorhabensraum die Lagerung von Baustoffen
flachensparend erfolgt. Baustellenzufahrten sind soweit wie maglich auf vorbelastete
bzw. entsprechend befestigten Flachen anzulegen. Durch den Einsatz von Fahrzeugen,
Maschinen und Technologien, die den technischen Umweltstandards entsprechen, sind
die Auswirkungen auf den Boden so gering wie maglich zu halten. Nach Beendigung der
Baumalnahme sind die Flachen, die temporar als Baunebenflachen, Bauzufahrten oder
zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt wurden wiederherzurichten. Das betrifft insbe-
sondere die entstandenen Bodenverdichtungen.

Soweit im Rahmen der Bauarbeiten Uberschussbdden anfallen bzw. Bodenmaterial oder
Recyclingmaterial, auf Grundstiicken auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach
§ 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenverande-
rungen zu treffen, die Standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berticksichtigen.

Es wird darauf hingewiesen, dass ab dem 01.08.2023 die Forderungen gemal §§ 6 bis 8
der novellierten gltigen Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu
beachten sind. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 (Verwertung von
Bodenmaterial 5/1998) wird besonders hingewiesen. Beim Einsatz von mineralischen
Ersatzbaustoffen sind die Vorschriften der Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

Zur Verwertung vorgesehenes Boden bzw. Recyclingmaterial ist vor dem Einbau einer
Deklarationsanalyse zu unterziehen, die sicherstellt, dass die Forderungen der
BBodSchV im Besonderen die §§ 6 bis 8 und die Vorgaben der Ersatzbaustoffverord-
nung eingehalten werden und kein belastetes Boden- bzw. Recyclingmaterial eingebaut
oder verwertet wird.

Der bei der Herstellung der Baugrube/des Kabelgrabens anfallende Bodenaushub ist
getrennt nach Bodenarten zu lagern und nach Verlegung der Kabel/SchlieBung der Bau-
grube getrennt nach Bodenarten wieder einzubauen.

Die bei den Arbeiten anfallenden Abfalle sind laut §§ 7 und 15 KrWG einer nachweislich
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geordneten und gemeinwohlvertraglichen Verwertung bzw. Beseitigung zuzuftihren.
Bauschutt und andere Abfélle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit sach- und umwelt-
gerecht nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen (zugelassene Deponien,
Aufbereitungsanlagen usw.).

Ich weise darauf hin, dass nachweislich kontaminierter StraRenaufbruch, Bauschutt oder
Bodenaushub als besonders tiberwachungsbedurftiger Abfall einzustufen ist und nur in
dafiir zu- gelassene Anlagen durch entsprechende Unternehmen entsorgt oder behandelt
werden darf.

Bei Abbruch- und Baumafinahmen anfallender unbelasteter Bauschutt ist einer zugelas-
senen Bauschuttaufbereitungsanlage zuzufiihren. Eine Verbringung auf eine fur Haus-
mull oder hausmiillahnliche Abfélle zugelassene Deponie ist untersagt (§ 1AbfWG M-V).
Il Sonstiges und weitere Hinweise

Weiterhin mochte ich bereits zum vorliegenden Vorentwurf der Satzung tber den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 7 "Freiflachensolaranlage ehem. Kiesabbauflache"
der Gemeinde Hohen Wangelin folgende Hinweise fiir die Weiterentwicklung bzw. zum
durchzufuhrenden Verfahren geben:

1. In der Planzeichenerklarung sollte zur Vollstandigkeit auch fur den raumlichen Gel-
tungsbereich die Rechtsgrundlage angegeben werden.

2. Redaktionelle Anpassung notwendig:
Pkt. 7.1.3 Satz 1 der Begrlindung - § 13 Abs. 3 a BauGB gibt es nicht

e Pkt 9 Satz 1 der Begriindung — Anpassung der Rechtsgrundlage
e Pkt 4.2 Satz 3 des Umweltberichtes — vervollstandigen

e Indem Verfahrensvermerk zur Ausfertigung der Bauleitplanung muss Platz fir das
Datum und Unterschrift geschaffen werden.

e Inder Praambel wird der § 96 LBauO MV als Rechtsgrundlage genannt. Dies wird
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Kenntnisnahme und Bericksichtigung.

Kenntnisnahme und Korrektur - gemeint ist hier der § 12 Abs. 3a BauGB.
Kenntnisnahme und Korrektur - gemeint ist hier der § 12 Abs. 1 BauGB.
Kenntnisnahme und Korrektur - der fehlende Teilsatz wird erganzt.

Kenntnisnahme und Korrektur.

In der Praambel sind bisher nur die bundeseinheitlichen Rechtsgrundla-



ein redaktioneller Fehler sein und ist demnach anzupassen.

3. Auf die Aktualisierung des Baugesetzbuches zur Starkung der Digitalisierung im
Bauleitplanverfahren, Rechtskraft seit dem 07.07.2023, mache ich insbesondere auf die
Anderungen des § 3, Abs. 2 und 3, § 4 und 4a zur Veréffentlichungspflicht aufmerksam.

GemaR § 3 Abs. 2 BauGB sind die Entwiirfe der Bauleitplane mit der Begriindung und
den nach Einschatzung der Gemeinde wesentlichen*, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen fur die Dauer eines Monats, mindestens jedoch fiir die Dauer von
30 Tagen, oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes fiir die Dauer einer angemesse-
nen langeren Frist im Internet zu veréffentlichen. Zusatzlich zur Veréffentlichung im Inter-
net nach Satz 1 sind eine oder mehrere andere leicht zu erreichende Zugangsmaglich-
keiten, etwa durch 6ffentlich zugangliche Lesegerate oder durch eine éffentliche Ausle-
gung der in Satz 1 genannten Unterlagen, zur Verfligung zu stellen. Die nach § 4 Absatz
2 Beteiligten sollen von der Veroffentlichung im Internet auf elektronischem Weg benach-
richtigt werden. Die Internetseite oder Internetadresse, unter der die in Satz 1 genannten
Unterlagen eingesehen werden kdnnen, die Dauer der Veroffentlichungsfrist sowie An-
gaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfligbar sind, sind vor Be-
ginn der Verdffentlichungsfrist ortsiiblich bekannt zu machen; in der Bekanntmachung ist
darauf hinzuweisen,

e dass Stellungnahmen wahrend der Dauer der Veréffentlichungsfrist abgegeben
werden konnen,

e dass Stellungnahmen elektronisch tibermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch
auf anderem Weg abgegeben werden konnen,

e dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung tiber
den Bauleitplan unbertcksichtigt bleiben kdnnen und

e welche anderen leicht zu erreichenden Zugangsmdglichkeiten nach Satz 2 beste-
hen.

Der Inhalt der Bekanntmachung ist zusatzlich in das Internet einzustellen; die nach Satz

1 zu verdffentlichenden Unterlagen und der Inhalt der Bekanntmachung sind dber ein
zentrales Internetportal des Landes zugénglich zu machen. Die fristgemal abgegebenen
Stellungnahmen sind zu priifen; das Ergebnis ist mitzuteilen. Haben mehr als 50 Perso-
nen Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung
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gen genannt - BauGB, BauNVO und PlanZV.

Kenntnisnahme.

Die nachfolgenden Bestimmungen zu den durchzufiihrenden Beteiligun-
gen gem. BauGB und den hierzu notwendigen Bekanntmachungen wer-
den bericksichtigt.



dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis ermoglicht
wird; die Stelle, bei der das Ergebnis der Priifung wahrend der Dienststunden eingese-
hen werden kann, ist ortstblich und uber das Internet bekannt zu machen. Bei der Vorla-
ge der Bauleitplane nach § 6 oder § 10 Absatz 2 sind die nicht beriicksichtigten Stellung-
nahmen mit einer Stellungnahme der Gemeinde beizufligen.

Wesentliche Stellungnahmen sind u. a. die der Behdrden und anerkannten Naturschutz-
verbanden.

Im Rahmen der Bekanntmachung ist weiterhin anzugeben, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen ausgelegt werden.

Dies erfordert eine schlagwortartige Zusammenfassung und Charakterisierung derjeni-
gen Umweltinformationen, die u. a. in den verfligbaren Stellungnahmen behandelt wer-
den.

Die Informationen sollen der Offentlichkeit eine erste inhaltliche Einschétzung dariiber
ermdglichen, ob durch die Planung weitere, von den verfiigharen Stellungnahmen nicht
abgedeckte Umweltbelange beriihrt werden, denen sie durch eigene Stellungnahmen
Gehor verschaffen will.

Eine bloRe Auflistung der verfigbaren Stellungnahmen einzelner Trager 6ffentlicher Be-
lange ohne inhaltliche Charakterisierung verfehlt diese AnstoBwirkung.

Sofern zum Zeitpunkt der Bekanntmachung noch keine wesentlichen umweltrelevanten
Stellungnahmen oder andere Informationen vorliegen, ist dazu ebenfalls eine entspre-
chende Aussage zu treffen.

Es ist zwar unbeachtlich, wenn im Auslegungsverfahren bei der gemaf § 3 Abs. 2
BauGB vor- geschriebenen Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fugbar sind, einzelne Angaben gefehlt haben. Das schlichte Unterlassen dieser Angaben
bleibt jedoch ein beachtlicher Fehler gemaR § 214 BauGB, was zur Unwirksamkeit des
Bebauungsplans flihrt.

Der § 4 zur Behdrdenbeteiligung ist wie folgt neu gefasst:
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(1) Die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich
durch die Planung beriihrt werden kann, sind entsprechend § 3 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz
1 zu unterrichten und zur AuBerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltpriifung nach § 2 Absatz 4 aufzufordern. Hieran schliet
sich das Verfahren nach Absatz 2 auch an, wenn die Aullerung zu einer Anderung der
Planung fihrt.

(2) Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der Beh6rden und sonstigen Trager offentli-
cher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung bertihrt werden kann, zum
Planentwurf und zur Begriindung ein. Die Bereitstellung der Unterlagen sowie die Mittei-
lung hiertiber sollen elektronisch erfolgen. Die Behdrden und sonstigen Trager offentli-
cher Belange haben ihre Stellungnahmen innerhalb eines Monats abzugeben, wobei
jedoch die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen 30 Tage nicht unterschreiten darf; die
Gemeinde soll diese Frist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes angemessen verlan-
gern. Die Stellungnahmen sollen elektronisch tbermittelt werden. In den Stellungnahmen
sollen sich die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange auf ihren Aufgaben-
bereich beschranken; sie haben auch Aufschluss tiber von ihnen beabsichtigte oder be-
reits eingeleitete Planungen und sonstige Malnahmen sowie deren zeitliche Abwicklung
zu geben, die fir die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung des Gebiets bedeutsam
sein konnen. Verfiigen sie Uber Informationen, die fiir die Ermittlung und Bewertung des
Abwagungsmaterials zweckdienlich sind, haben sie diese Informationen der Gemeinde
zur Verfugung zu stellen.

(3) Nach Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung des Bauleitplans unterrichten die
Behorden die Gemeinde, sofern nach den ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durch-
fuhrung des Bauleitplans erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Aus-
wirkungen auf die Umwelt hat.

Der § 4 a BauGB hat folgenden neuen Inhalt:
(1) Die Vorschriften iiber die Offentlichkeits- und Behdrdenbeteiligung dienen insbeson-

dere der vollstandigen Ermittlung und zutreffenden Bewertung der von der Planung be-
rihrten Belange und der Information der Offentlichkeit.
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(2) Die Unterrichtung nach § 3 Absatz 1 kann gleichzeitig mit der Unterrichtung nach § 4
Absatz 1, die Veréffentlichung im Internet nach § 3 Absatz 2 kann gleichzeitig mit der
Einholung der Stellungnahmen nach § 4 Absatz 2 durchgefiihrt werden.

(3) Wird der Entwurf des Bauleitplans nach dem Verfahren nach § 3 Absatz 2 oder § 4
Absatz 2 geandert oder erganzt, ist er erneut nach § 3 Absatz 2 im Internet zu veroffentli-
chen und sind die Stellungnahmen erneut einzuholen, es sei denn, die Anderung oder
Erganzung fiihrt offen- sichtlich nicht zu einer erstmaligen oder starkeren Berlhrung von
Belangen. Ist der Entwurf des Bauleitplans erneut zu verdffentlichen, ist in Bezug auf die
Anderung oder Erganzung und ihre méglichen Auswirkungen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben; hierauf ist in der erneuten Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 4
hinzuweisen. Die Dauer der Veroffentlichungsfrist im Internet und der Frist zur Stellung-
nahme soll angemessen verkiirzt werden. Werden durch die Anderung oder Erganzung
des Entwurfs des Bauleitplans die Grundztige der Planung nicht beriihrt, soll die Einho-
lung der Stellungnahmen auf die von der Anderung oder Erganzung betroffene Offent-
lichkeit sowie die berlhrten Behdrden und sonstigen Trager éffentlicher Belange be-
schrankt werden, es sei denn, diese Beschrankung flihrt nach Einschatzung der Ge-
meinde zu einer langeren Verfahrensdauer.

(4) Bei Bauleitplanen, die erhebliche Auswirkungen auf Nachbarstaaten haben kdnnen,
sind die Gemeinden und Behérden des Nachbarstaates nach den Grundsétzen der Ge-
genseitigkeit und Gleichwertigkeit zu unterrichten. Abweichend von Satz 1 ist bei Bauleit-
planen, die erhebliche Umweltauswirkungen auf einen anderen Staat haben kdnnen,
dieser nach den Vorschriften des Gesetzes iiber die Umweltvertraglichkeitsprifung zu
beteiligen; fur die Stellungnahmen der Offentlichkeit und Behdrden des anderen Staates,
einschlieBlich der Rechtsfolgen nicht rechtzeitig abgegebener Stellungnahmen, sind ab-
weichend von den Vorschriften des Gesetzes Uiber die Umweltvertraglichkeitspriifung die
Vorschriften dieses Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Ist bei Bauleitplanen eine
grenziiberschreitende Beteiligung nach Satz 2 erforderlich, ist hierauf bei der Bekannt-
machung nach § 3 Absatz 2 Satz 4 hinzuweisen.

(5) Stellungnahmen, die im Verfahren der Offentlichkeits- und Behdrdenbeteiligung nicht
rechtzeitig abgegeben worden sind, kdnnen bei der Beschlussfassung Uber den Bauleit-
plan unberiicksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht

hatte kennen mlssen und deren Inhalt fiir die RechtmaRigkeit des Bauleitplans nicht von
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Bedeutung ist. Satz 1 gilt fiir in der Offentlichkeitsbeteiligung abgegebene Stellungnah-
men nur, wenn darauf in der Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 4 zur Offentlich-
keitsbeteiligung hingewiesen worden ist.

(6) Die Digitalisierung des Bauleitplanverfahrens richtet sich im Ubrigen nach den Be-
schlussen des IT-Planungsrats zur Festsetzung von IT-Interoperabilitats- und IT-
Sicherheitsstandards so- wie den Vorgaben des Online-Zugangsgesetzes, soweit die
Beschliisse und die Vorgaben flir die Gemeinden verbindlich sind.

03.

Landesamt fiir zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastro-
phenschutz
Vom 31.07.2024

Zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt fiir zentrale Aufgaben
und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern
(LPBK M-V) um Stellungnahme als Trager éffentlicher Belange.

Aufgrund des ortlich begrenzten Umfangs Ihrer Mainahme und fehlender Landesrele-
vanz ist das LPBK M-V als obere Landesbehdrde nicht zustandig.

Bitte wenden Sie sich bezlglich der 6ffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz
an den als untere Verwaltungsstufe drtlich zustandigen Landkreis bzw. zustandige kreis-
freie Stadt.

AulRerhalb der 6ffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-
Vorpommern Munitionsfunde nicht auszuschlieRen sind.

GemaR § 52 LBauO ist der Bauherr fiir die Einhaltung der offentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten verantwortlich.

Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefahrdungen
fir auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie mdglich auszuschlie®en. Dazu
kann auch die Pflicht gehdren, vor Baubeginn Erkundungen uber eine mégliche Kampf-
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Abwagungsvorschlage

Kenntnisnahme.

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde im Verfahren betei-
ligt.

Kenntnisnahme der nachfolgenden Hinweise..



mittelbelastung des Baufeldes einzuholen.

Konkrete und aktuelle Angaben uber die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungs-
auskunft) der in Rede stehenden Flache erhalten Sie gebihrenpflichtig beim Munitions-
bergungsdienst des LPBK M-V.

Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter ,Munitionsbergungs-
dienst* das Antragsformular sowie ein Merkblatt tiber die notwendigen Angaben.

Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausfiihrung empfohlen.

Ich bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten.

04. | Landesamt fiir Umwelt, Naturschutz und Geologie Abwagungsvorschlage
Vom 02.08.2024
Vielen Dank fiir die Beteiligung an o. g. Vorhaben.
Das Landesamt flr Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es werden damit weder An-
Unterlagen vom 01.07.2024 keine Stellungnahme ab. regungen noch Bedenken seitens des Umweltamtes vorgebracht.
05. | Landesamt fiir innere Verwaltung Abwagungsvorschlage

Vom 15.07.2024

In dem von lhnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodatischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie
dennoch fir weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt Uber die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Stadte als zustandige
Vermessungs- und Katasterbehdrden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsvermes-
sungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schatzen.
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Landkreis Meck-
lenburgische Seenplatte wurde beteiligt.



06.

Bergamt Stralsund
Vom 29.07.2024

Die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte Malinahme

Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7
,Freiflachensolaranlage ehemalige Kiesabbauflache"
(nordostlich der Liepener Strafie- L 204) Gemeinde Hohen Wangelin

bertihrt bergbauliche Belange nach Bundesberggesetz (BBergG), aber keine Belange
nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zustandigkeit des Bergamtes Stralsund.

Fur den Bereich der 0. g. Malinahme liegen zurzeit eine Bergbau- und eine Gewin-
nungsberechtigungen vor.

e  Bergwerkseigentum (BWE) ,Liepen" der Firma Heidelberg Materials Mineralik DE
GmbH, Am Kieswerk 4 in 23992 Perniek/Neukloster

e grundeigene Gewinnung (geG) ,Hohen Wangelin/Liepen" der Firma Heidelberg
Materials Mineralik DE GmbH, Am Kieswerk 4 in 23992 Perniek/Neukloster

FUr diese Berechtigungen existiert zurzeit ein zugelassener Hauptbetriebsplan Gewin-
nung bis zum 31.12.2024 und ein obligatorischer Rahmenbetriebsplan bis 27.08.2037.

Der Tagebaubetreiber ,Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH" ist am Verfahren zu
beteiligen. Betriebspléne kénnen auf Antrag des Unternehmers verlangert, geandert oder
erganzt werden.

Die Realisierung des geplanten Bauvorhabens setzt zwingend die Beendigung der Berg-
aufsicht im Vorhabengebiet voraus. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 der Ge-
meinde Hohen Wangelin ist erst nach der Beendigung der Bergaufsicht wirksam.
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Kenntnisnahme, dass bergbauliche Belange durch die Planung berthrt
werden

Die nachfolgenden Hinweise zu Bergbau und Gewinnungsberechtigun-
gen werden zu Kenntnis genommen.

Der genannte Tagebaubetreiber steht im direkten inhaltlichen Austausch
mit dem Vorhabentrager fiir die Photovoltaik - Flachenanlagen. Im Rah-
men der Beteiligungen zum Entwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes wird der Tagebaubetreiber direkt beteiligt.

Kenntnisnahme, dieser Umstand wurde durch eine sogenannte ,beding-
te, Festsetzung berlcksichtigt. Die Festsetzungen des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes werden mithin erst dann rechtswirksam, wenn die
Bergaufsicht beendet wird.



Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden keine weiteren
Einwande oder erganzenden Anregungen vorgebracht.

Kenntnisnahme.

07. | Forstamt Nossentiner Heide Abwagungsvorschlage
Vom 17.10.2024
Im Auftrag des Vorstandes der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern - Anstalt des 6f-
fentlichen Rechts - nehme ich flir den Zustandigkeitsbereich des Forstamtes Nossentiner
Heide zu der o. g. Malnahme fir den Geltungsbereich des Bundeswaldgesetzes und
des Landeswaldgesetz M-V wie folgt Stellung:
Entsprechend der vorgelegten Planung wird das forstbehordliche Einvernehmen fiir die | Kenntnisnahme, dass das Forstamt keine Bedenken gegen die Planung
Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr.7 ,Freiflachensolaranlage ehemalige vorbringt.
Kiesabbauflache® (norddstlich der Liepener Strale — L 204), Beteiligung § 4 Abs. 1
BauGB erteilt.
Begrindung:
Der gesetzlich erforderliche Waldabstand von 30 m wurde bei der Bauplanung eingehal-
ten. Weitere Belange des Landeswaldgesetzes werden nicht berthrt.
08. | Wasser- und Bodenverband ,Nebel“ Abwagungsvorschlage
Vom 15.10.2024
Von dem Vorhaben werden keine Belange des Wasser- und Bodenverbandes ,Nebel Kenntnisnahme.
berihrt.
09.. | Gemeinde Vollratsruhe Abwagungsvorschlage

Vom 11.09.2024

29



30

Vorbemerkung 1

Die Gemeinde Hohen Wangelin ist gehalten, im Rahmen der gemeindli-
chen Abwagung den Belangen der Energieversorgung eine besondere
Gewichtung zuzuordnen. Dies ist begriindet in den landesplanerischen
und raumordnerischen Zielen und Grundsatzen, die letztendlich der Ab-
wagung nicht zuganglich sind. Die Ziele der Raumordnung und Landes-
planung lassen sich bzgl. des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr.
7 wie folgt zusammenfassen:

Gemél Programmsatz 5.3(1) LEP M-V soll in allen Teilrdumen eine si-
chere, preiswerte und umweltvertragliche Energieversorgung gewéhrleis-
tet werden. Um einen substanziellen Beitrag zur Energiewende in
Deutschland zu leisten, soll der Anteil erneuerbarer Energien dabei deut-
lich zunehmen.

Gemaél3 Programmsatz 5.3(9) Absatz 1 LEP M-V sollen fiir den weiteren
Ausbau ereuerbarer Energien an geeigneten Standorten Vorausset-
zungen geschaffen werden. Freifldchenphotovoltaikanlagen sollen laut
LEP M-V effizient und flichensparend errichtet werden. Dazu sollen sie
verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversionsstandorten,
endgliltig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten und bereits
versiegelten Fléchen errichtet werden.

Da der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 7
ausschlieflich noch in Nutzung befindliche Flachen des Kiessandtage-
baus umfasst, sind diese zukiinftig als Konversionsflachen zu beurteilen,
sobald sie aus der Bergaufsicht entlassen wurden.

Vorbemerkung 2

Obwohl die Gemeinde Vollrathsruhe erhebliche Bedenken gegen die
Planung von grof¥flachigen Photovoltaikanlagen auf dem Gemeindege-
biet Hohen Wangelin vorbringt (die hier nachfolgend behandelt werden),
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stellt die Gemeinde selbst zeitgleich einen in den Nutzungszielen identi-
schen Bebauungsplan auf.

Der Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogen Bebauungsplan Nr. 1
,Photovoltaikanlagen Vollrathsruhe® wurde am 08.06.2020 gefasst. Der
Beschluss zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss erfolgte am
29.11.2021. Die offentliche Auslegung wurde vom 03.01.2022 bis zum
04.02.2022 durchgeflhrt. Ein erneuter Entwurfs- und Auslegungsbe-
schluss wurde am 14.08.2023 gefasst. Die Wiederholung dieses Verfah-
rensschritts erfolgte dann vom 25.09.2023 bis 26.10.2023.

In der Bekanntmachung zur erneuten offentlichen Auslegung (vom
05.09.2023) wurde Folgendes zum Planungsziel und -zweck genannt:

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung
einer Freiflachen - Photovoltaikanlage bedarf es der Aufstellung eines
Bebauungsplans. Ziel ist die Entwicklung einer sonstigen Sondergebiets-
flache mit der Zweckbestimmung Photovoltaikanlage. Die Errichtung von
Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien liegt im tiber-
ragenden offentlichen Interesse und dient der 6ffentlichen Sicherheit.
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Gemeinde
chen Wangelin

~ Lage des vorhabenbezogen B-Plans Nr. 7 der Gemeinde Hohen Wangelin
Lage des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 1 der Gemeinde Vollrathsruhe
Gemeindegrenze ist violett markiert, ohne Mafstab

Die GeltungsbereichsgrolRe dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans
betragt 12,5 ha, hiervon umfasst die FlachengroRe des Sondergebiets
Freiflachen Photovoltaikanlagen 7,5 ha (liberbaubare Grundstlicksfla-
chen davon 6,7 ha). Der Plangeltungsbereich erstreckt sind in Nord-Siid
Richtung entlang der Bahnlinie Neustrelitz / Waren (Mritz) - Rostock.
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Die Entfernung zu den néchstgelegenen Siedlungsflachen der Gemeinde
Vollrathsruhe betragt (vom Nordrand des Sondergebiets) ca. 200 m,
vgl. nachste Planskizze.

ﬁehberg |

b
NG

\
' \
Lage des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 1 der Gemeinde Vollrathsruhe sowie der umgebenden Siedlungsflachen der Gemeinde

Die Gemeindevertretung &uflert zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 07 ,Freiflachen-

Die Einwénde der Gemeinde Vollrathsruhe werden zur Kenntnis ge-
solaranlage ehem. Kiesabbauflache* nach Erérterung im Gemeinderat die folgenden

nommen, sind jedoch aus Sicht der Gemeinde Hohen Wangelin sachlich
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Einwande:

1. Von der groRflachig geplanten Freiflachensolaranlage sind in erheblichem Malie Be-
eintrachtigungen des Landschaftsbildes und der Natur zu erwarten, die auch die Einwoh-
ner der unmittelbaren Nachbargemeinde Vollrathsruhe, deren Wohn-, Freizeit- und Le-
bensbedingungen betreffen. Auch beeintrachtigt die groRflachig geplante
Freiflachensolaranlage die Attraktivitat des Gebietes flr einen, fur die Gemeinde und
deren Einwohner relevanten, nachhaltigen Tourismus.

/ fachlich weitestgehend nicht nachvollziehbar. Dies wird, zugeordnet zu
den einzelnen Abschnitten der nebenstehenden gedulerten Einwande,
wie folgt begriindet:

Beim Plangebiet handelt es sich nicht um eine Acker-, Wald-, Wiesen, -
oder Gewasserflache, sondern um ein Kieswerk bzw. um eine Abbaufla-
che flr Kies und Sande. Die Bestandssituation ist daher bereits als tech-
nisch-industriell zu beurteilen.

Luftbild (ohne Malstab) - Lage des Plangeltungsbereichs im Bereich der beste-
henden Kies- und Sandabbauflache

Eine erhebliche Beeintrachtigung der Landschaftbildes und der Natur
kann in keinster Weise erkannt werden. Ebenfalls ist es nicht nachvoll-
ziehbar, dass die Nutzungsumwandlung einer technischen - industriellen
Abbaufléche zu einem Standort fiir Photovoltaik - Module die Tourismus-
funktion oder den nachhaltigen Tourismus am Standort oder tber den
Standort hinaus beeintrachtigen kdnnte. Dass die geplante Photovoltaik -
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Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 7 ist dabei im Zusammenhang mit zahlrei-
chen weiteren, bereits bestehenden oder geplanten groRflachigen
Freiflachensolaranlagen in der Umgebung, so u.a. Zietlitz, die Planungen fur Grol} Babe-
lin sowie die Planungen der Gemeinde Hohen Wangelin flr groflachige
Freiflichenanlagen Liepen 1 (VBP Nr. 5) Liepen 2 (VBP Nr. 10) um die Gemeinde Voll-
rathsruhe zu sehen, aber auch mit den Planungen flir eine "Freiflachensolaranlage an
der L 204", VBP Nr. 08 sowie einen "Solarpark Knieper Weg" VBP Nr. 06, einen Solar-
park Knieper Weg 2" (VbP Nr. 09), die insgesamt die bisherige einzigartige, durch stark
strukturierte Acker-, Wald-, Wiesen- und Gewasserflachen gepragte Landschaft in eine
groRflachig durch tiberbaute, technische-industriell iiberformte Flachen gepragte Land-
schaft zu verwandeln droht.

Soweit im Umweltbericht (Seite 12) dargelegt wird, Karte 8 des Gutachterlichen Rah-
menplans (GLRP 2008) ordne das Plangebiet zwar einer ,mittleren bis hohen Schutz-
wurdigkeit in Bezug auf das Landschaftsbild zu“, was aber tatsachlich nicht gerechtfertigt
sei, weil neben intensiver Landwirtschaft und dem aktuellen Kiesabbau u.a. ,vorhandene
Freiflachen -PVA nicht zu einer positiven Wahrnehmung des Landschaftsbildes* beitr-
gen, weshalb als ,reizvoll* lediglich der stdlich gelegene Orthsee erscheine, der aber
durch eine geplante Bepflanzung optisch abgetrennt bleibe, so bestatigt dies die Tatsa-
che, dass Freiflachensolaranlagen, so sie einmal errichtet sind, die bisherige Schutzwir-
digkeit des Landschaftsbildes vermindern und sodann die Ausweisung weiterer Flachen
fir Freiflachensolaranlagen, deren Ausgreifen und damit eine fortgesetzte Umpragung
begunstigen.

Freiflachenanlage auch die Wohn-, Freizeit- und Lebensbedingungen der
Einwohner der Nachbargemeinde Vollrathsruhe betreffen oder beein-
trachtigen kann, ist ebenfalls schlich - fachlich nicht nachvollztiehbar. Die
Entfernung zwischen dem Plangeltungsbereich und den nachstgelege-
nen Siedlungsflachen der Gemeinde Vollrathsruhe betragt ca. 3 km Luft-
linie. Gerade um nachteilige Auswirkungen auf Natur, Landschaft oder
Siedlungsbereiche zu minimieren oder auszuschliefen, wurden raum-
ordnerisch diese sogenannten Konversionsflachen (also z.B. bisher in-
dustriell genutzte Flachenbereiche) flr Nutzungswandlungen zur Ener-
giegewinnung durch Photovoltaikanlagen besonders praferiert.

Kenntnisnahme. Diese Entwicklungen zeigen ebenfalls die besondere
landesplanerische / raumordnerische Beurteilung und Praferenz der so-
larbezogenen Energiegewinnung, die bei allen Gemeinden im Rahmen
der Abwagung eine besondere Gewichtung erhalt bzw. erhalten muss.

Das Landschaftsbild wird insbesondere durch Eingriinungen der Plange-
bietsrander aufgewertet. Der bestehende Kiesabbau und die geplante
PV-Flache sind nicht einsehbar und werden aus der umliegenden Land-
schaft auch zukinftig nicht einsehbar sein. Eine zuséatzliche Begriinung
dient der regionaltypischen Strukturierung der Landschaft und wirkt sich
neben dem Landschaftsbild auch positiv auf andere Umweltgtiter (z.B.
Fauna, Klima, Boden) aus. Die Neupflanzungen erganzen das Land-
schaftsbild. Die Module selbst sind durch die gegebene Topografie von
aulerhalb des Plangebiets nicht einsehbar.
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Dies gilt gerade im konkreten Fall. Denn bislang besteht die Flache stidwestlich des
Plangebietes, auf der anderen Seite der L204 - wie im Rahmenplan 2008 berticksichtigt -
aus Ackerflachen, die das Landschaftsbild eben nicht beeintrachtigen. Eine
Freiflachensolaranlage befindet sich aktuell lediglich im raumlichen Abstand von mindes-
tens etwa 400 m im Gewerbegebiet der Gemeinde Hohen Wangelin. Erst durch die
Uberplanung der angrenzenden Ackerfléchen mit einer bislang noch nicht umgesetzten
"Freiflachensolaranlage an der L 204", VBP Nr. 08 (von 25 ha) werden die Ackerflachen
uberbaut und landschaftlich entwertet werden. Die Freiflachensolaranlagen im nun nun-
mehrigen Plangebiet des VBP Nr. 07 sollen sich erst hieran anschliefen, womit die Be-
bauung mit Freiflachensolaranlagen dann auch nérdlich ber die L204 hinausgreift. Mit
weiteren Erweiterungen nach Nordwesten und ggf. Norden ist danach zu rechnen, eine
Schutzwirdigkeit des Landschaftsbildes durfte diesen - so die bisherigen Planungen
realisiert sind — und je groRer die bebauten Flachen damit werden, nicht mehr im Wege
stehen.

Soweit auf Seite 13 des Umweltberichtes ausgefiihrt wird, zu den Zielen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege gehére es zwar auch, ,historisch gewachsene Kulturland-
schaften vor Zersiedlung und sonstigen Beeintrachtigungen zu bewahren®, hierzu aber
festgehalten wird.

nnerhalb des Plangebietes [befanden sich] keine Kultur und Sachgliter”, so werden die
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege hier nachgerade konterkariert. Denn
das schrittweise Ausgreifen, technisch-industriell Gberbauter Solarflachen in die natirlich
gewachsene, durch Ackerflachen, Wiesen. Walder und Seen gepréagte Landschaft hinein
ist nichts anderes als eine Zersiedelung und Beeintrachtigung der gewachsenen Kultur-

landschaft.

Mit der im Rahmenbetriebsplan fir die die Kiesflache vorgesehenen Aufflllung der aktu-
ell bergbaulich beanspruchten Flache lasst sich diese auch ohne weiteres in das bisheri-

Eine Beurteilung der Umweltauswirkungen des B-Plan Nr. 8 erfolgt im
entsprechenden Verfahren. In der Bauleitplanung werden parallel laufen-
de Bebauungsplanverfahren und deren kumulierende Wirkungen be-
trachtet. In diesem konkreten Fall sind die Wechselwirkungen in Bezug
auf das Landschaftsbild bei beiden Flachen zu vernachlassigen. Grund
dafiir ist, dass zwischen den beiden Flachen aufgrund der lokalen Topo-
grafie keine Blickbeziehung besteht. Insofern steht B-Plan Nr. 08 eher in
zusammenhangender Wahrnehmung mit den direkt westlich angrenzen-
den Photovoltaik - Solaranlagen.

Beim Plangebiet handelt es sich um eine von aufien nicht einsehbare
Kies- und Sandabbauflache. Eine solche technische Anlage ist kein Teil
der beschriebenen, historisch gewachsenen Kulturlandschaft. Zudem ist
die Liepener Stralke im Umfeld des Plangebietes mit der Agrargesell-
schaft Hohen Wangelin mbH & Co. KG im Osten und Gewerbegebiet
Hohen Wangelins im Westen klar gewerblich/ industriell sowie intensiv
landwirtschaftlich gepragt. Eine touristische oder Naherholungsnutzung
ist dahingegen nicht erkennbar.

Wie bereits erwahnt, beim Plangebiet handelt es sich bei dem Plangebiet
nicht um eine Acker-, Wald-, Wiesen, - oder Gewasserflache, sondern
um ein Kieswerk bzw. um eine Abbauflache fiir Kies und Sande und
damit weder um ein Kulturgut noch um Teil der Kulturlandschaft. Die
Bestandssituation ist daher bereits als technisch-industriell zu betrach-
ten. Eine zusatzliche Zersiedelung oder Beeintrachtigung der ,Kultur-
landschaft® kann damit nicht vorliegen.
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ge, durch Acker, Wald und See gepragte Landschaftsbild einfugen.

2. Von der grof¥flachig geplanten Freiflachensolaranlage sind u.E. weiter Beeintrachti-
gungen des regionalen Klimas und des Grundwasserspiegels, auch der Gemeinde Voll-
rathsruhe zu erwarten. Auch insoweit ist der vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 7
ist dabei im Zusammenhang mit zahireichen weiteren Planungen grofflachigen
Freiflachensolaranlagen zu sehen. Uber den groRflachigen Glasflachen entsteht tagstiber
eine Warmluftglocke, die aufsteigt und feuchtere, kaltere Bodenluft aus der Umgebung
nachzieht. Hierdurch entstehen Luftzirkulationen, die Warme und Feuchtigkeit transpor-
tieren, was das regionale Klima beeinflusst und verbunden mit dem durch Verdunstung
auf den Paneelen verbundenen Verlust von Regenwasser, die Grundwasserneubildung
verringert. Kuhlende, ausgleichende Wirkungen natirlicher Vegetation entfallen in den
Beschattungsbereichen ebenfalls grolflachig. Dies diirfte weitere negative Auswirkungen
auf die bereits durch den Kiesabbau belasteten Grundwasserhaushalt im Bereich der
Gemeinde Vollrathsruhe / Hallalit haben.

3. Von der grofflachig geplanten Freiflachensolaranlage sind in erheblichem Male Be-
eintrchtigungen auch der Fauna in der Gemeinde Vollrathsruhe zu erwarten. Nérdlich
des Plangebietes befindet sich bei Hallalit ein jahrlich bebriteter Fischadlerhorst. Die
Wiesen, Acker und Gewasser nordlich des Plangebietes sind bislang Brut-, Rast- und
Jagdgebiet verschiedener Greif- und Singvogel. Zwar konnen Freiflachenanlagen (bei
entsprechender baulicher Gestaltung und extensiver Nutzung) sogar an Qualitat als Brut-
und Nahrungsraum gewinnen, dies gilt im konkreten Fall aber nur bei isolierter Betrach-
tung Denn die zahlreichen weiteren, teilweise bereits bestehenden, jedenfalls aber um-
fassend geplanten Freiflachen-solaranlagen im direkten Bauzusammenhang bzw. der
weiteren Umgebung dirften mit der Entstehung bzw. VergroRerung eines technisch-
industriell gepragten Landschaftsraumes bei zahlreichen Arten zu einem Vermeidungs-
verhalten flhren, ohne dass dies ersichtlich ausreichend untersucht ware. Zudem sehen
die Planungen einen Abstand zwischen den zweimal 6,5, d.h. mehr als 13 Meter tiefen
Modulreihen von lediglich 1,5 Metern vor, was nachgerade einer Vollverglasung der Fla-
che entspricht.

4. Soweit im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Malinahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft aufgenommen werden sollen,

Die fachlich z.T. nicht begriindeten und bzw. argumentativ nicht unter-
mauerten Aussagen stammen aus einem Artikel des fachlich nicht aner-
kannten Vereins EIKE e.V. vom 18.10.2022 (Artikel ist als Anlage beige-
flgt). Lokale Faktoren werden bei den Aussagen ignoriert, planerische
Herleitungen und Begrindungen der nebenstehenden Aussagen werden
nicht benannt und kénnen daher auch nicht weiter durch die Gemeinde
Hohen Wangelin behandelt werden.

Der Fischadler nutzt den bestehenden Kiesabbaubereich nicht als Jagd
oder Bruthabitat. Bei der Umsetzung der Planung konnen entsprechende
Reviere nicht beeintrachtigt werden. Potentielle Reviere konnen nur (wie
der Verfasser der Stellungnahme richtig darstellt) nur Wiesen, Acker und
Gewasser seien die durch die Planung hier nicht betroffen sind.

Die nebenstehenden Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Der
Gemeinde Hohen Wangelin ist bewusst, dass auch Photovoltaik - Anla-
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sollten diese die inzwischen zahlreichen Empfehlungen fiir den naturvertraglichen Aus- gen einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellen. Die Eingriffe wer-
bau von Freiflachensolaranlagen (u.a. Niedersachsischer Landkreistag, wir beziehen uns | den in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehdrde ermittelt und

auf die Zusammenfassung unter htps://www.naturschutz-energiewende.de/wp- con- entsprechend kompensiert. Im Rahmen der Abwagung wird den Belan-
tent/uploads/KNE_Kriterienkatalog-zur-naturvertraeglichen-Anlagengestaltung-PV- gen der Energieversorgung jedoch eine besondere Gewichtung zuge-
Freiflaechenanlagen.pdf) auch konsequent und verbindlich umsetzen. D.h. u.a. ordnet. Dies ist begriindet in den landesplanerischen und raumordneri-

schen Zielen und Grundsatzen, die letztendlich der Abwagung nicht zu-
ganglich sind. Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung lassen
sich bzgl. des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 7 wie folgt zu-
sammenfassen:

Gemaél3 Programmsatz 5.3(9) Absatz 1 LEP M-V sollen fiir den weiteren
Ausbau ereuerbarer Energien an geeigneten Standorten Vorausset-
zungen geschaffen werden. Freiflichenphotovoltaikanlagen sollen laut
LEP M-V effizient und fldchensparend errichtet werden. Dazu sollen sie
verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversionsstandorten,
enagliltig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten und bereits
versiegelten Fléchen errichtet werden.

a) entsprechend den Empfehlungen, Modul-Reihenabstand von mindestens finf, besser
mindestens sechs Metern, statt der vorgesehenen 1,5 Meter, um die Biodiversitat tat-
sachlich zu fordern;

b) Uberstellung von maximal 40 Prozent der Flache mit Modulen;

c) die technischen Maglichkeiten fur die Vermeidung von Blendwirkungen in der Land-
schaft und flir Vogel durch die Vorgaben auszuschépfen, insbesondere durch Verwen-
dung von reflexionsarmen Materialien, ggf. Sichtverschattungen, Vorgaben zur Neigung
und Mindestabstand der Platten zum Boden, wie empfohlen und insoweit vorgesehen,
mindestens 80 cm.

All dies betrifft mit Blick auf die groRflachigen Wirkungen der geplanten Anlage(n) auf das
Landschaftsbild, Gewasserhaushalt und Regionalklima sowie naturgemaf gemeinde-
ubergreifende Lebensrdume von Tieren nicht nur das konkrete Plangebiet, sondern auch
die Gemeinde Vollrathsruhe und deren Einwohner. Die Gemeinde Vollrathsruhe wendet
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sich hierbei nicht grundsatzlich gegen Freiflachenanlagen an bereits versiegelten, vorbe-
lasteten oder industriell vorgepragten Flachen, sie wendet sich aber im Interesse ihrer
Einwohner gegen eine groRflachige und fortschreitende Uberbauung der Kulturlandschaft
durch eine Vielzahl solcher Anlagen auf bisherigen Acker- und Grin- und Naturalflachen,
wie sie sich aus den bekannt gewordenen Planungen ergibt und wie sie in isolierten Be-
trachtungen ersichtlich nicht berticksichtigt wird. Insbesondere auch die aktuellen Ausflih-
rungen in Umweltgutachten, nachdem einmal ,vorhandene Freiflachen-PVA nicht zu
einer positiven Wahrnehmung des Landschaftsbildes beitragen® und die tatséchliche
Schutzwdrdigkeit zuvor im Landschaftsrahmenplan mit ,in Bezug auf das Landschaftsbild
mit einer mittleren bis hohen Schutzwiirdigkeit* eingeordneter Gebiete vermindern und so
die Ausweisung weiterer Freiflachensolaranlagen im Zusammenhang beglnstigen, be-
statigt die Gemeindevertretung in Ihren Einwendungen.

10.

Gemeinde Klocksin
Vom 02.09.2024

Die Gemeindevertretung auliert zum Entwurf des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 7
,Freiflachensolaranlage ehemalige Kiesabbauflache® der Gemeinde Hohen Wangelin
keine Anregungen und Hinweise. Wahrzunehmende o&ffentliche Belange der Gemeinde
werden durch die vorliegende offentliche Planung nicht berihrt.

Abwagungsvorschlage

Die Stellungnahme der Gemeinde Klocksin wird zur Kenntnis genom-
men.
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Protokoll der Besprechung am 16.01.2025, um 14.00 Uhr beim Landkreis
Mecklenburgische Seenplatte

» VB-Plan Nr. 7 ,,Solarpark am Kiestagebau“ der Gemeinde Hohen
Wangelin

Anwesend:
e Landkreis:
Frau Machnicki, Herr Rehm, Herr Siebrecht (UNB)
¢ Gemeinde Hohen Wangelin + Vorhabentrager:

Herr Beckmann (Landschaftsplaner), Herr Feenders (Stadtplaner), Herr Theres
(Vorhabentrager), Frau Kunstmann (Amt SLW)

Thema:
Stellungnahme der UNB zum VB-Plan Nr. 7 im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung:
Das SG Naturschuilz macht in seiner Stellungnahme geltend, dass die durch die

Bauledplanung betroffenen Flachen aus naturschutzfachlicher und —rechitlicher Sicht

erst beurteilf und bearbeitet werden kénnen, wenn die Fldchen aus der Bergauisicht

entlassen worden sind.

Frau Machnicki begri3te alle Beteiligten. Herr Theres war Gber Webex online zugeschaltet.

Herr Feenders erlauterte, dass es aufgrund der Stellungnahme der UNB schwierig ist im
Planverfahren voranzukommen. Es bestand die Hoffnung, dass Hinweise bzw.
Erlauterungen zum Umgang mit der Situation der noch bestehenden Bergaufsicht und eines
parallel laufenden Bauleitplanverfahrens gegeben werden. Eine Beurteilung erst nach
Entlassung aus der Bergaufsicht ist zeitlich und tatsachlich nicht zielfiihrend. Aus diesem
Grunde wurde um das heutige Abstimmungsgesprach gebeten.

Herr Siebrecht fihrte aus, dass eine 2. Anderung des Rahmenbetriebsplanes (nach
Bergrecht) beantragt, aber noch nicht genehmigt wurde. Die UNB hat dazu auch eine
Stellungnahme abgegeben. In dieser 2. Anderung wird geplant, was mit der Flache nach der
Entlassung aus der Bergaufsicht passieren soll (Wasserflache, Aufforstung etc.). Diese 2.
Anderung des Rahmenbetriebsplanes weist fiir das B-Plangebiet bereits auch eine
Photovoltaikflache aus, wurde jedoch noch nicht genehmigt. Aufgrund dieser Sachlage sei
die UNB auch wegen der noch unvollstandigen Aussagen zur Bilanzierung in der
Begrindung zum B-Plan zum derzeitigen Zeitpunkt nicht in der Lage die Situation aus
naturschutzfachlicher und —rechtlicher Sicht zu beurteilen.

Da die Flache im genehmigten Rahmenbetriebsplan in der Nachnutzung als Wald
ausgewiesen ist, misste wohl zunachst bei der Bilanzierung von diesem Ausgangszustand
ausgegangen werden (Wald).

Herr Beckmann halt dieses Vorgehen fir richtig, erganzt jedoch, dass es nur sinnvoll ware,
wenn es nicht bereits den Entwurf einer 2. Anderung des RBP gébe. Hiernach gibt es ja ein
offensichtliches Planungsziel und einen Ausgangszustand, namlich den nach
Wiederverfiillung der ausgebeuteten Flachen.



Es bestand Einigkeit bei den Beteiligten, dass es fiir das weitere Vorgehen sehr hilfreich
ware, mit dem Bergamt eine Zeitschiene flr die voraussichtliche Genehmigung des 2.
Rahmenbetriebsplanes und letztlich auch fir eine mdgliche Entlassung aus der Bergaufsicht
zu klaren. Herr Feenders sagte zu, diesen Sachverhalt auch in der Begrindung zu erganzen
und deutlich zu machen, dass der gemaR 2. Anderung des Rahmenbetriebsplanes
vorgesehene Zustand der Abbauflachen nach Wiederverfiillung Basis fir die Eingriffs-/
Ausgleichsermittlung sein soll.

Es wurde vereinbart, dass auf dieser Basis kurzfristig eine Abstimmung zwischen Herrn
Beckmann und der UNB erfolgen soll, um einvernehmlich einen Biotoptyp als Ausgangslage
festzulegen.

Herr Feenders wies dann noch einmal daraufhin, dass ein Satzungsbeschluss zwar vor
Entlassung aus der Bergaufsicht moglich sei, der B-Plan aber erst nach erfolgter Entlassung
rechtskraftig werden kénne.

Frau Machnicki betonte abschlieRend nochmals, dass die UNB nichts verhindern will, jedoch
die einschlagigen Gesetzte und Richtlinien einzuhalten sind. Es sei wichtig im Gespréach zu
bleiben, um gemeinsam eine Lésung finden, wozu das heutige Abstimmungsgesprach
sicherlich beigetragen hatte. Hierfir bedankt sie sich bei allen Beteiligten.

Ende: 14.50 Uhr

f.d.R.d.A.

S.Kunstmann
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PLANZEICHNUNG - TEIL A

Es git die Baunutzungsverordnung (BauNVO) n der Fassung der Bekannimachung vom 21
November 2017 (BGBI. | Nr. 221), zuletzt geandert durch Atiel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023
(BGBI. 2023 1 Nr. 176) in Verbindung mit der Verordnung dber die Ausarbeitung der Bauleitpane
und die Darstellong des Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1390
(BGBI. 11991, 5. 58), geandert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021, BGB. | . 1802).

M1:2.000

Photovoltaikanlagen

GRZ 0,6

PLANZEICHENERKLARUNG
[I._FESTSETZUNGEN
|Art und MaR der baulichen Nutzung

Rechtsgrundlagen

§ 9 Abs. 1Nr. 1 BauGB|

Praambel
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 96 der Landesbauordnung Mecklenburg
oponmen i s Bescisasng dr Geendevericrg ften angi v oigende
Satzung _iber ehemalige

rortsicn dor Liepener Strate - L405, nemnenu aus der Planzeichnung (Teil ) und dem

5077

Sonstiges Sondergebiet gemats § 11BauNVO - siehe hierzu Text Nr. 1.1

GRZ 08 Grundflachenzahl - siehe hierzu Text Nr. 2.1

H=35m Maximale Hohe der Modultische - siehe hierzu Text Nr. 2.2

Bauweise, Baugrenze, Baulinie 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Baugrenze

[ s §9Abs. 1Nr. 11 BauGB|

StraBenbegrenzungslinie

VA Bereich fiir Ein- und Ausfahrt (5,00 m) - siehe hierzu Text Nr.3.2

[Grinf § 9 Abs. 1Nr. 15 BauGB |

Private Griinfldche

Zweckbestimmung "Abschirmgrin®

Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen und
Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

==
P

§9 Abs.1 Nr. 20, 25a u.
25b BauGB

Umgrenzung von Fléchen zum Anpflanzen und zur Erhaltung von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen - siehe hierzu Text Nr. 3.1

Umgrenzung von Fiéchen zur Ethaltung von B&umen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen - siefe hierzu Text r. 3.2

| Sonstige

i

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches §9Abs. 7 BauGB

Toxt (Tei B)erfassen.
Verfahrensvermerke

1. Die Gemeindevertretung Hohen Wangelin hat in ihrer Sizung am 25.10.2023 die Aufsteng des
vorhabenbezogenen  Bebauungspianes 7 beschlossen. Die ortsibliche Bekannimachung des
im Landurier d jaren am erfogt

2. Die von der Planung berilhrten Behérden sind gemat § 4 Abs. 1 BauGB mit E-Mail vom ur
‘Abgabe einer Stellungnzhme aufgefordert worden

3. Die frihzeitige Offentichkeitsbeteiigung gem § 3 Abs. 1 BauGB ist in der Zeit vom bis
durch ffentiche Auslegung durchgefahrt worden.

4. Die Gemeindeverretung Hohen Wangelin hat am den Entwurf des. vorhabenbezogenen

5. Die von der Planung berihrlen Behirden sind gemas § 4 Abs. 2 BauGB mit E-Mail vom 2ur
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden

6. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7, bestehend aus der Planzeichnung (Yev\ A]
dem Text (Teil B) und der Begriindung, hat in der Zeit vom bis einschiielich

BauGB § 3 Abs. 2 fentich ausgelegen. Die ofentiche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Saderin und
Anregungen wéhrend der Auslegungsfrst von jedermann schiiflich oder zur Niederschrit vorgebracht werden
Konnen, am im Landkurier des Amtes Seenlandschaft Waren und im Intemet unter
Ve amt-siv.de, Bauleitplanung, Gemeinde Hohen Wangelin verdffenticht worden.

7 Hohen Wangeiin ha di

geprit it Schreiben vom mitgeteit worden.
Hohen Wangelin, den

Siegel Der Birgermeister

8. Der Bestand im

Is rchtig dargestell besche\mgl Hinsichlich der lagerchtichen Darstellung der
Grenzpunkte git der Vorbehalt, dass eine Prifung nur grob anhand der rechtsverbindichen Liegenschattskarte
(AL hi ht

[l DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

o Flursticksgrenze (vorhanden)

& Flurstiicksbezeichnung

I

[[1-NACHRICHTLICHE UBERNAHME

vorhandene Bebauung

Waldabstandsstreifen ( 30m )

Parchim, den 2023 Siegel

Offentich bestelter Vermessungsingenieur
9. Der Nr. 7, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und dem Tex! (Tei B),
wurde am von der gebillgt

10. Der Landrat des Landkreises Meckienburgische Seenplatte hat it Bescheid vom 2023 mit AZ
Bebauungsplansatzung, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und dem Texi(Teil B), -mit
Nebenbestimmungen, Auflagen und Hinweisen- genchmigt.

11. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Tell B), wird hiemit
ausgefertigt

12. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 7 sowie die Stele, bel der der Plan auf Dauer wahrend der

Diensistunden von jedermann eingesehen werden kann und ber den Inhat Auskunf zu ethalten it sind am
3 im Landurier des Amtes Seeniandschafl Waren und im Intemet. unter ww.amtsiv de,

Bauleiplanung, Gemeinde Hohen Wangelin ortiblich bekannigemacht worden. In der Bekanntmachung it aut

die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschiifien und von Mangeln der Ahwagung

sowe auf die Rechisfolgen (BauGB § 44) hingewiesen worden. DieSatzung ist am

getreten

Hohen Wangelin, den

Siegel Der Birgermeister

Bebauungsplan mit iiberlagertem Vorhaben- und ErschlieBungsplan
(Belegungsplan Photovoltaikmodule)

TEXT - TEILB

1. Artder baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB)
11 Sonstiges Sondergebiet , Photovoltaikanlagen® (§ 11 BauNVO)
Das Sonstige Sondergebiet ,Photovoltaikanlagen* dient der Energiegewinnung auf Grundiage solarer

Zulassig sind

« Erichtung von Solarmodulen

 Fiirden Betrieb eforderiche Nebenanlagen (Wechselichte, Verkabelung, Trafoaniagen elc)
» Anlagen fir die Energiespeicherung und -verarbeitung

» Zufahrten, Umfahrten und Wartungsfachen

« Zaunanlagen

 Masten fir Uberwachungskameras

12 Bedingte ,aufschiebende* Festsetzung (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)
Bei dem Plangeltungsbereich handeit es sich zurzeit um eine Kies- / Sandabbaufidche, die dem
Bergrecht unteriegt. Die gen dieses erangen erstnach
Bergaufsicht

13 Durchfiihrung des Vorhabens (§ 12 Abs. 3a BauGB)

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen als Sonstiges Sondergebiet “Photovoltaikanlagen” wird
festgesetzt, dass nur solche Vorhaben zulassig sind, zu deren Durchfiihrung sich der Vorhabentrager im
Durchfihrungsvertrag verpfichtet

2. MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) / Hhe baulicher Anlagen (§ 18 Abs. 1
BauNvO)

Fir die in der Planzeichnung festgesetzten max. zulassigen Hahen der bauichen Anlagen ist die mittere

vorhandene Gelandehahe mafigebich. Fir die Solarmodule gt eine Mindesthhe von 0.6 m ber der

Gelandeoberfache und eine maximale Hahe von 3,5 m Gber der Gelandeoberfiiche. Fir Nebenanlagen

(Wechselrichter, Trafoanlagen) wird eine maximale Hohe von 3,5 m zugelassen, fir Masten von

Uberwachungskameras 8,0 m.

22 Uberschreitung der festgesetzten GRZ (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)
Eine it GRZ durch fahrien,

istunzuldssig

3. Grnfidchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) in Verbindung mit Fldchen fiir Anpflanzungen von
Béumen, Striucher und sonstigen Bepflanzungen sowie die Bindungen fiir Bepflanzungen und
die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a + b
BauGB)

31 Im Sidwesten und im Nordosten des P\al\gellungsbevenches sind die als private Grinflache

32 Die vorhandene geschlossene Baumreihe innerhalb der Grinfliche im Siden des
Plangeltungsbereiches an der Lispener Sirate ist dauerhaft 2u ehalten, zu pflegen und bei Abgang in
gleicher Art zu ersetzen,

4. MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) mit Vorgaben fir den Artenschutz (§ 44 BNatSchG)

41 Die Flachen zwischen den Modulen (mit Ausnahme der Wegefidchen) und die von Modulen
iiberschirmten Flachen sind der ,Selbstbegriinung" zu iberlassen. Unzuléssig sind Bodenbearbeitungen
und die Verwendung von Diinge- und Maximal zulassig ist g

bei einer Mahdhdhe von 10 cm mit Ablransport des Mahguts. Frihester Mahdtermin ist hierbei der 01
Juli - anstelle der Mahd st auch eine Schafbeweidung zuldssig (mit einem Besatz von max. 1.0 GVE.
(GroRvieheinhei), nicht vor dem 01.07.)

42 Einzaunung
Zum Schutz der Anpfianzungen vor Wildverbiss sind diese einzuzaunen. Umzaunungen sind it einem
Bodenabstand von 20 cm anzulegen und bis zu einer Hohe von 2,40 m zulassig

43 Bauzeitenregelung

Baubeginn und Baufeldrumung sind nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. zuldssig. Innerhalb der

Vogebrutzeit (also 01.03. bis 30.09) sowie nach 5 Tagen anhaltender Baupause werden

Vergramungsmatnahmen mit Flatterband zur Vermeidung von Ansiedlungen sowie eine dkologische
erforderich. Die der ist im Tumus von

maximal 7 Tagen zu konlroleren.

Nachrichtliche Ubernahme

Anbauverbotszone

Gemal § 31 Abs. 1 Straen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommen  (StWG-MV)
dirfen bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung auBerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrten
an Landes- und Kreisstrafien in einer Entferung bis zu 20 m, jeweils gemessen vom aufieren Rand der
befestigten, fiir den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet werden. Dies gt auch
fiir Anlagen der Auenwerbung auBerhalb der Ortsdurchfanrten.

GEMEINDE HOHEN WANGELIN
VORHABENBEZOGENER
BEBAUUNGSPLAN NR. 7

"Freiflachensolaranlage ehem. Kiesabbauflache"
(nordéstlich der Liepener Stralle - L204)

UBERSICHTSPLAN MIT LAGE DES PLANGEBIETES

(Quell: geoportal mv)

festgesetzten linearen vorhandenen
erganzen, daverhat zu ehalten, zu plegen und bel Abgz»g in gleicher At zu ersetzen. Eine
Unterbrechung der Anpflanzungen zugunsten einer Zufahet im Nordosten bis 2u einer Breite von 5 m,
die auch verschoben werden kann, ist hierbei zulassig.
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Gemeinde Hohen Wangelin
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1. Planerfordernis und Planverfahren

Die Gemeinde Hohen Wangelin beabsichtigt auf einer Kiesabbau-
flache das Baurecht fur groBflachige Freifldéchensolaranlagen zu
schaffen. Die Abbautétigkeiten sind hier bereits eingestellt - der Be-
reich unterliegt jedoch noch der Bergaufsicht.

B\

R

LiEpener Moor_ Q¥

Ubersichtsplan mit Lage des Plangeltungsbereichs (rot gekennzeichnet), ohne M

Violett = Gemeindegrenzen, (Quelle: geoportal m-v)

Das vorgesehene Plangebiet befindet sich planungsrechtlich im
AuBenbereich nach § 35 BauGB (,Bauen im AuBenbereich"). Der
Plangeltungsbereich umfasst dabei ausschlieBlich ehemalige Kies -
Sand - Abbaufléchen und ist damit in Zukunft als sogenannte
»Konversionsfldche" zu beurteilen.

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7
wFreifléchensolaraniage - ehemalige KiesabbauflGche" dient der
stddtebaulichen und nufzungsmdBigen Neuausrichtung von Fl&-
chen des Kiessandtagebaus Liepen - Hohen Wangelin, nordostlich
der Ortslage von Hohen Wangelin.

Zur Realisierung des Projekts ,Freiflachensolaranlage - ehemalige
Kiesabbauflache" ist ein Bebauungsplan gem. § 8 BauGB erforder-
lich. Der Bebauungsplan wird dabei als vorhabenbezogener Be-
bauungsplan gemaB § 12 BauGB aufgestellt.

Bebauungsplan Nr. 7
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Gemeinde Hohen Wangelin
Februar 2025

Trager des Vorhabens ist die WI Energy GmbH, welche das Projekt
zusammen mit der ,,Heidelberg Materials Mineralik GmbH" (ehem.
yHeidelberger Sand und Kies GmbH"), Hallaliter Weg in Hohen
Wangelin entwickelt. Die Gemeinde Hohen Wangelin hat be-
schlossen, einen vorhabenbezogenen B-Plan entsprechend § 12
BauGB - Vorhaben- und ErschlieBungsplan -aufzustellen. Der Auf-
stellungsbeschluss wurde am 25.10.2022 durch die Gemeindever-
tretung gefasst.

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Plans muss dabei im
sogenannten ,,Regelverfahren* durchgefUhrt werden. Dies bedeu-
tet insbesondere, dass sowohl die ,frUhzeitigen Beteiligungen®
gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB wie auch die ,Regelbefteili-
gungen* gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB durchgefihrt wer-
den mussen.

Die Gemeinde Hohen Wangelin verfiGgt Uber keinen Fldchen-
nutzungsplan. Der Bebauungsplan Nr. 7 muss daher als selbststan-
diger Bebauungsplan entsprechend § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB auf-
gestellt werden (,,ein Bebauungsplan kann aufgestellt, gedndert,
ergdnzt oder aufgehoben werden, bevor der FIGchennutzungsplan
aufgestellt ist, wenn dringende Grinde es erfordern und wenn der
Bebauungsplan der beabsichtigten stddtebaulichen Entwicklung
des Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird"), vgl. auch Pkf.
4.4 ,Gemeindliche Bauleitplanung" dieser Begrindung.

Dringende GruUnde fUr die Aufstellung des B-Plans sind der Klimao-
schutz, der Bedarf an Energie aus regenerativen Quellen und die
Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Auch die weitere stéad-
tebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets ist durch die Um-
wandlung von Kiesabbaufldchen zu groBfladchigen Freifldchenso-
laranlagen nicht beeintréchtigt.

2. Aufgabe, Ziel und Zweck der Plo-
nung

Hauptverursacher des Klimawandels ist der AusstoB von Kohlendio-
xid (CO2) durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe zur Energiege-
winnung. Photovoltaikanlagen dienen der Umwandlung der Son-
nenenergie in elektrische Energie. Die Stromerzeugung erfolgt
emissionsfrei. Daher ist die Nutzung der Sonnenenergie eine zu-
kunftsorientierte, klimaschUtzende Moglichkeit zur Deckung des
Energiebedarfs.

Ein Grundsatz der Raumordnung und Landesplanung in Bezug auf
die Energiepolitik besteht darin, den Anteil erneuerbarer Energien
insbesondere auch der Sonnenenergie aus Grinden des Ressour-
cen- und Klimaschutzes sowie der Versorgungssicherheit zu erho-
hen. Die vorrangige Nutzung soll sich auf bereits versiegelte FIG-
chen oder geeignete Konversionsfldchen beziehen.

Bebauungsplan Nr. 7
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Gemeinde Hohen Wangelin
Februar 2025

Mit der EEG-Novelle 2023 wurde ein klares Zukunftssignal for mehr
Klimaschutz und mehr erneuerbare Energien gesetzt. Mit einem
konsequenten, deutlich schnelleren Ausbau soll der Anteil erneu-
erbarer Energien am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf mindestens
80 Prozent steigen. Das bedeutet fast eine Verdoppelung des An-
teils am Gesamtstromverbrauch.

Bereits seit dem 29. Juli 2022 ist gesetzlich festgelegt, dass die er-
neuerbaren Energien im Uberwiegenden &ffentlichen Interesse lie-
gen und der o6ffentlichen Sicherheit dienen. Damit haben sie bei
Abwdgungsentscheidungen kiUnftig eine besondere Gewichtung
gegenUber anderen Belangen.

Das bestehende Ziel der Raumordnung (Landesraumentwicklungs-
plan LEP MV 2016) besagt, dass Freifldichen-PV-Anlagen im Grund-
satz nurim 110-m-Streifen neben Verkehrstrassen (Autobahnen und
BundesstraBen) und auf Konversionsstandorten, zuldssig sind. Die
Belegung anderer Fl&chenarten - insbesondere landwirtschaftliche
Fldchen - kdnnen nur Uber ein vorgeschaltetes raumordnerisches
Zielabweichungsverfahren genehmigt werden.

Da die Errichtung von Freifldchen - Solaranlagen von wirtschaftli-
cher Bedeutung fUr die Gemeinde ist und die Energiepolitik des
Landes zur Forderung erneuerbarer Energien unterstUtzt, hat die
Gemeinde beschlossen, mit dem vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 7 und der bauleitplanerischen Ausweisung eines
sonstigen Sondergebietes im Sinne des § 11 Abs. 2 BauNVO mit der
Iweckbestimmung "Freifldchen - Solaranlagen" hierfir die plao-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

3. Kurzbeschreibung des Plangebiets

Das Plangebiet liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte,
etwa 1 km nordwestlich der Ortslage Hohen Wangelin und 1,5 km
sudlich des Hohen Wangeliner Ortsteils Liepen. Der Geltungsbe-
reich erstreckt sich Uber die Flursticke 11/4 und 7/9 der Flur 2 der
Gemarkung Hohen Wangelin und umfasst eine Fldche von ca. 27
ha.

Das Plangebiet ist eine Abbau- bzw. Betriebsfldche des Kiessand-
tagebaus Liepen - Hohen Wangelin und befindet sich derzeit noch
in entsprechender Nutzung.

An den sUudwestlichen und &stlichen Plangebietsrindern verlaufen
Uberértliche und ortliche StraBen: im SUGden und SUdwesten die
LandesstraBe L 204 und im Osten eine GemeindestralBe, die hier die
LandesstraBe L 204 mit Hallalit, einem Ortsteil von Vollrathsruhe ver-
bindet. Ostlich des Plangebietes liegen Waldfl&échen.

In den Uberwiegenden Randbereichen befinden sich Gehdlzstruk-
turen, tlw. auf Erdwdllen,, die Einblicke in den Bereich, insbesonde-
re von der sudwestlich verlaufenden LandesstraBe L 204, verhin-

Bebauungsplan Nr. 7
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dern.

SUdlicher Plangebietsrand an der L 204 Ostlicher Plangebietsrand an der GemeindesiraBe

Die Uberdrtlichen Bereiche entlang der LandesstraBe L 204 sind tlw.
intfensiv. gewerblich - industriell genutzt und vorgeprdgt: westlich
des Plangebiets durch das Baustoffwerk, das hier die abgebauten
Rohstoffe verwertet und beidseitig der LandestraBe durch ein klei-
nes Gewerbegebiet. Weiter &stlich finden sich groBfl&échige Be-
triebsanlagen der Agrargesellschaft Hohen Wangelin sowie ein
Standort der Fa. Weidenhof - Fleischerzeugnisse. Bis auf das kleine-
re Gewerbegebiet befinden sich alle genannten Bereich nérdlich
der LandesstraBe L 204 (dies gilt auch fir den Plangeltungsbereich
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 7)

Luftbild des Planbereichs mit Umgebung, ohne MaBstab, Plangeltungsbereich ist rot gekennzeichnet
(Quelle: google maps)

Bebauungsplan Nr. 7 Seite 6
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Luftbild des Planbereichs, ohne MaBstab, Plangeltungsbereich ist rot gekennzeichnet
(Quelle: google maps)

4. Ubergeordnete Planungen

4.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP MV)

eI

Planausschnitt LEP MW, ohne MaBstab
Die Lage des Plangebiets ist rot gekennzeichnet

Das Landesraumentwicklungsprogramm ist mit der Verordnung
vom 27.05.2016 in Kraft gesetzt worden.

Im LEP MV (2016) wird das Plangebiet als Vorbehaltsgebiet fur

Bebauungsplan Nr. 7 Seite 7
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Landwirtschaft (beige Horizontalschraffur) sowie als Teil der |andli-
chen RGume dargestellt.

Vorbehaltsgebiete sind Gebiete, in denen bestimmten raumbe-
deutsamen Funktionen oder Nufzungen bei der Abwd&gung mit
konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Ge-
wicht beigemessen werden soll. Vorbehaltsgebiete haben den
Rechtscharakter von Grunds&tzen der Raumordnung.

FUr die Vorbehaltsgebiete gelten folgende Programmsdétze des
Landesraumentwicklungsprogrammes:

Absatz 4.5 Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei

+(3) In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft soll dem Erhalt
und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfaktfo-
ren und -stdtten ein besonderes Gewicht beigemessen
werden. Dies ist bei der Abwédgung mit anderen raumbe-
deutsamen Planungen, MaBnahmen, Vorhaben, Funktio-
nen und Nutzungen zu berucksichtigen.”

Zum Thema Energie wird im LEP MV folgendes ausgefihrt:

+(1)  In allen Teilrdumen soll eine sichere, preiswerte und umwelt-
verfragliche Energieversorgung gewdhrleistet werden. Um
einen substantiellen Beifrag zur Energiewende in Deutsch-
land zu leisten, soll der Anteil erneuerbarer Energien dabei
deutlich zunehmen.

(4) Wirtschaftliche Teilhabe an der Energieerzeugung sowie der
Bezug von lokal erzeugter Energie sollen erméglicht werden.
In den Eignungsgebieten fUr Windenergieanlagen ist betrof-
fenen Bidrgerinnen und Burgern sowie Gemeinden die M&g-
lichkeit zu geben, sich wirtschaftlich an neu zu errichtenden
Windenergieanlagen zu beteiligen. (1)

(9) FUr den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien sollen an
geeigneten Standorten Voraussefzungen geschaffen wer-
den. Dabei soll auch die Warme von Kraft-Wdarme-
Kopplungs-Anlagen sinnvoll genutzt werden. FreiflGchen-
photovoltaikanlagen sollen effizient und fldchensparend er-
richtet werden. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und
insbesondere auf Konversionsstandorten, endgdultig stillge-
legten Deponien oder Deponieabschnitten und bereits ver-
siegelten FlGchen errichtet werden. Landwirtschaftlich ge-
nutzte FiGchen durfen nur in einem Streifen von 110 Metern
beiderseits von Autobahnen, BundesstraBen und Schienen-
wegen fUr FreiflGchenphotovoltaikanlagen in Anspruch ge-
nommen werden. (Z)*

Das geplante Vorhaben entspricht somit den Zielen und Grundsat-
zen der Landesplanung.

Bebauungsplan Nr. 7
Begrindung zum Entwurf
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4.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm 2011 - RREP

Der RREP (2011) definiert die FiGchen des Plangebietes als Vor-
ranggebiet fUr Rohstoffsicherung. Das Gebiet ist als Kiessand-
Abbaugebiet ,Hohen Wangelin / Liepen" definiert. Die derzeitige
Nutzung entspricht somit den Vorgaben der Raumplanung.

LUD*T j[s A SRS L0\ 8
-—1_1:'-—.\.- I
<& . -

W - .

Planausschnitt Iéi?EP, or-me MaBstab
Die Lage des Planbereichs ist rot gekennzeichnet

Mit der Festsetzung des Plangebiets als Kiesabbaugebiet im Regio-
nalen Raumentwicklungsprogramm von 2011, wurde dieser Bereich
bereits raumordnerisch einer Nutzung fUr die Landwirtschaft entzo-
gen und relativiert hierbei die Aussagen des LEP MV bzgl. des hier
ausgewiesenen Vorbehaltsgebiets fur die Landwirtschaft.

Im Plangebiet sollen nunmehr bergbaulich genutzte Flidchen einer
neuen Nutfzung als Sondergebiet Photovoltaik zugefUhrt werden.

Zu Photovoltaikanlagen werden im Regionalen Raumentwick-
lungsprogramm folgende Aussagen geftroffen.

Absatz 6.5 Energie einschlieBlich Windenergie

w(6) Photovoltaik-FreiflGchenanlagen sollen insbesondere auf
bereits versiegelten oder geeigneten wirtschaftlichen oder
militarischen Konversionsfldchen errichtet werden.

Von Photovoltaik-FreiflGchenanlagen freizuhalten sind:

e Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege,

e TourismusschwerpunktrGume auBerhalb bebauter Ortslagen,

e Vorranggebiet fUir Gewerbe und Indusfrie Neubrandenburg-
Trollenhagen,

e regional bedeutsame Standorte fir Gewerbe und Industrie,

e FEignungsgebiete fUr Windenergieanlagen. (Z)

Bei der PrUfung der Raumvertrdglichkeit von Photovoltaik-
Freifldchenanlagen auBerhalb der aufgefihrten freizuhal-
fenden RGume, Gebiete und Standorte sind insbesondere
sonstige Belange des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, des Tourismus sowie der Landwirtschaft und der

Bebauungsplan Nr. 7
Begrindung zum Entwurf
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Forstwirtschaft zu berUcksichtigen.*

Der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 7 CGberplant eine zukUnftige
bergbauliche Konversionsfldche. Die o0.g. freizuhaltenden Gebiete
werden vom Plangebiet nicht berUhrt. Belange des Naturschutzes
und der Landschaftspflege, des Tourismus sowie der Landwirtschaft
und der Forstwirtschaft werden daher nicht nachteilig beeinflusst.

.(9) Bei allen Vorhaben der Energieerzeugung, Energieum-
wandlung und des Energietransportes sollen bereits vor In-
betriebnahme Regelungen zum Rickbau der Anlagen bei
Nutzungsaufgabe gefroffen werden.

Der RUckbau wird mit der Gemeinde Hohen Wangelin vertraglich
geregelt werden.

Das geplante Vorhaben ist mit den Zielen und Grundsétzen der
Regionalplanung vereinbar.

4.3 Regionales Energiekonzept

Das Regionale Energiekonzept (2015) des Planungsverbandes
Mecklenburgische Seenplatte, sieht vor, dass PVA vorzugsweise auf
untergenutzten Freifldchen zu installieren sind. Als Beispiele werden
Konversions-, Deponie- und Altlastenflachen aufgefuhrt. Die Ab-
bau- bzw. Betriebsfldche des Kieswerks wirde nach Aufgabe der
Abbautdtigkeiten in die Kategorie einer solchen untergenutzten
Freifldche fallen, womit die Planung den Vorgaben des Regionalen
Energiekonzepts entspricht.

4.4 Gemeindliche Bauleitplanung

Die Gemeinde Hohen Wangelin hat keinen wirksamen Fladchen-
nutzungsplan. Sowohl das Plangebiet als auch der Bestand der
bebauten Strukturen der Gemeinde lassen kein dringendes Erfor-
dernis erkennen, einen Fldchennutzungsplan aufzustellen. § 8 Abs.
2 Satz 2 BauGB erdffnet den Gemeinden die Moglichkeit, einen
selbsténdigen Bebauungsplan auch ohne einen Fidchennutzungs-
plan aufzustellen. GemdaB § 10 Abs. 2 BauGB ist der vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan (aufgrund des Fehlens eines Flache-
nnutzungsplans) genehmigungspflichtig. Genehmigungsbehdrde
ist die hdhere Verwaltungsbehdrde - hier der Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte.

Ein Flidchennutzungsplan ist die erste Stufe im grundsatzlich zweistu-
figen System der Bauleitplanung. In ihm stellt die Gemeinde fur das
gesamte Gemeindegebiet die von ihr beabsichtigte stadtebauli-
che Entwicklung in den Grundzigen dar. Insoweit stellt der FI&-
chennutzungsplan das ,stédtebauliche ,,Entwicklungsprogramm®
der Gemeinde dar. Neben dieser planerischen Entwicklungsfunkfi-
on hat der FliGchennutzungsplan darUber hinaus die Aufgabe, die
(zukUnftigen und bestehenden) Standorte der Baufldchen oder
Baugebiete soweit méglich im Rahmen eines stddtebaulichen Ord-
nungsprozesses untereinander konfliktfrei innerhalb der Gemeinde-

Bebauungsplan Nr. 7
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flache standértlich festzulegen.

Gewerbliche oder wohnbauliche zukUnftige Entwicklungstenden-
zen sind in der Gemeinde Hohen Wangelin nicht vorhanden und
erkennbar, da die bestehenden Baufldchen und Baugebiete auch
dem zukUnftigen Nutzungsbedarf entsprechen. Die stddtebauliche
Entwicklung und Ordnung der Gemeinde ist und wird durch den
Bestand gepragt. Hierzu wird darauf hingewiesen, dass der Bevol-
kerungstand im Jahr 2001 807 Einwohner und zum 31.12.2022 nur
noch 647 Einwohner betrug (Quelle: Statistisches Landesamt Meck-
lenburg-Vorpommern). Daher beabsichtigt die Gemeinde auch
mittel bis langfristig keine weiteren Baufldchenentwicklungen mit
Schwerpunkt Wohnen oder Gewerbe durchzufUhren, da hierzu
kein Bedarf erkennbar ist. AuBer Projekten fUr Photovoltaikanlagen
sind in der Gemeinde keine weiteren stddtebaulichen Vorhaben
vorgesehen

Daher hat die Gemeinde Hohen Wangelin (auch ohne Fldchen-
nutzungsplan) eine stabile stddtebauliche Ordnung im Gemeinde-
gebiet verankern kénnen. Hierzu z&hlen in erster Linie die Wohn-
baufldchen und gemischten Baufldchen im zentralen Ortsbereich
beidseitig der Hans-Beimler-StraBe und der FriedensstraBe sowie die
gewerblichen bzw. gewerbedhnlichen Fldchen (Photovoltaik und
KlGrwerk) nordlich der Ortslage und von dieser auch rédumlich ge-
frennt, entlang der Liepener StraBe / LandesstraBe 204.

Das Luftbild mit den gekennzeichneten Nutzungsbereichen und
der Darstellung des Verlaufs der LandesstraBe L204 Liepener StraBe
zeigt die stringente Gliederung und Zonierung der Nutzfldchen der
Gemeinde auf, die die geordnete stédtebauliche Entwicklung wi-
derspiegeln. Die geplante Freifldchensolaranlage (Geltungsbe-
reich des B-Plans Nr. 7) umfasst hierbei einen sudlichen Teilbereich
der bisherigen Kies- und SandabbauflGche direkt nérdlich der Lan-
desstraBe L204 / Liepener StraBe und verdndert damit nicht die
GrundzUge der bestehenden und geordneten stddfebaulichen

Bebauungsplan Nr. 7
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Struktur. Aus diesem Grund ist die Aufstellung dieses selbststndigen
Bebauungsplanes grundsatzlich zul&ssig und auch genehmigungs-
fahig. Die Erforderlichkeit der Aufstellung eines Fi@chennutzungs-
planes ist daher nicht gegeben.

Eine stadtebauliche Fehlentwicklung fir das Gemeindegebiet
kann durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 7 nicht
abgeleitet werden. Auch durch die spezifische Nutzung durch Pho-
tovoltaik -Freifldchenanlagen resultieren keine negativen Auswir-
kungen auf das Gemeindegebiet, auf die Gemeindestruktur oder
auf direkt angrenzende Bereiche. So ergeben sich durch die Nut-
zung durch Photovoltaikmodulen in der Regel keine Immissionen,
die nachhaltig stérend auf die Umgebung einwirken, in diesem Fall
auch keine Blendwirkungen. Auch sonstige baugebietstypische
Auswirkungen sind nicht gegeben, wie zusatzliche Verkehre oder
neue Nufzungen, die besonders schitzenswert wdren (wie ver-
gleichsweise Wohn- oder Mischgebiete). Da hier kein Baugebiet im
Sinne einer wohnbaulichen oder gewerblichen Nutzung vorgese-
hen ist, verursacht die Photovoltaik - Nutzung auch keine negati-
ven Auswirkungen auf die Infrastruktur der Gemeinde (z.B. auf Ver-
sorgungseinrichtungen oder soziale Einrichtungen, wie Schulen
oder Kindergdrten oder eine Mehrbelastung der értlichen und Ube-
rortlichen StraBen oder der fechnischen Infrastruktur).

Vielmehr méchte die Gemeinde mit dem vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 7 eine Fldche fur die Nutzung von Solarenergie
auf ehemaligen Kiessand - Abbaufldchen ausweisen. Die Rege-
lungsinhalte des Bebauungsplanes reichen somit aus, um die stad-
tebauliche Entwicklung der Gemeinde Hohen Wangelin zu regeln.

5. Bergrecht / Bergaufsicht

Die Fldchen des Plangebiets wurden in den letzten Jahrzehnten als
Kiessandtagebau genutzt. Die Rohstoffgewinnung im Planbereich
ist jedoch weitgehend abgeschlossen. Hier sollen tagebaueigene
Uberschusssande und Sedimente sowie Fremdbdden eingelagert
werden. Der Rahmenbetriebsplan (RBP) sieht die AuffUllung der
beanspruchten Fidchen und damit des gesamten Geltungsbe-
reichs vor. Die vollstandige Einstellung der Gewinnung und Aufbe-
reitfung von Kiessand ist Voraussetzung, um nachfolgend auf der
Vorhabenfl&che Photovoltaikmodule zu errichten.

Die Vorhabenfl&dche der geplanten Freifldéchen - Solaranlagen be-
findet sich in einem Bereich, der auf Basis eines Hauptbetriebspla-
nes akfuell noch unter Bergaufsicht steht. Die Realisierung des ge-
planten Bauvorhabens der Freifldchen - Solaranalgen setzt zwin-
gend die vorherige Beendigung der Bergaufsicht im Vorhabenge-
biet voraus.

Es wurden WiedernutzbarmachungsmaBnahmen / Nachfolgenut-
zungen festgelegt, die tiw. auch gleichzeitig der Kompensation des
bergbaulichen Eingriffs dienen. FUr den Bereich des vorhabenbe-

Bebauungsplan Nr. 7
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zogenen Bebauungsplans Nr. 7 wurde als Nachfolgenutzung ,,Pho-
tovoltaikanlagen auf einer FldchengréBe von 27,05 ha festgelegt.

Tanwrichaficne WG
78ba

Wiedernufzbormochungsmanohmen - Planausschnitt, ohne MaBstab,
mit Darstellung der PVA-FlGche (grau)

Um hier sich Uberschneidendes ,Fachrecht” (Bergrecht / Baurecht)
zu vermeiden, wird folgendes im vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan festgesetzt (textliche Festsetzung Nr. 1.2): Bei dem
Plangeltungsbereich handelt es sich zurzeit um eine Kies- / Sand-
abbauflache, die dem Bergrecht unterliegt. Die Festsefzungen die-
ses Bebauungsplanes erlangen Rechtswirksamkeit erst nach Entlas-
sung der GrundstUcke des Plangeltungsbereichs aus der Bergauf-
sicht.

Mit dieser textlichen Festsetzung wird geregelt, dass die festgesetz-
te Sondergebietsnutzung , Freifldchensolaranlagen® auf Fldchen im
Bereich des momentan noch rechtswirksamen Bergrechts erst
nach der Feststellung der Beendigung der Bergaufsicht der betref-
fenden Flchen zuldssig wird.

Damit sind die Belange des Bergamts gewahrt. Im Rahmen der Be-
hoérdenbeteiligungen wird das Bergamt hierzu beteiligt. Auch das
Amt fUr Raumordnung und Landesplanung hat hierzu keine Beden-
ken vorgebracht - ,Derzeit stehen die FiGchen des Plangebietes
noch unter Bergaufsicht, was einer Nutzung als FlGche fir Freifla-
chen-Photovoltaik-Anlagen entgegensteht. Die Rohstoffgewinnung
wird jedoch bald abgeschlossen sein, womit fUr die befroffenen
FiGchen eine Beendigung der Bergaufsicht erfolgen kann. Mit einer
entsprechenden textlichen Festsetzung (1.2) im vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan Nr. 7 wurde geregelt, dass die festgesetzte
Sondergebietsnutzung ,,Photfovoltaikanlagen auf FliGchen im Be-
reich des momentan noch rechtswirksamen Bergrechts erst nach
der Feststellung der Beendigung der Bergaufsicht der betreffenden
FiGchen zuldssig wird.” (Stellungnahme des Amtes fUr Raumord-
nung und Landesplanung vom 05.09.2024)

6. Vorhabenbeschreibung

Bebauungsplan Nr. 7
Begrindung zum Entwurf
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Freifldchensolaranlagen haben ginstige Stromentstehungskosten
und kdénnen zur Sicherung langfristig bezahlbarer und wettbe-
werbsfdhiger Energiepreise beitragen. Die Freifldchen - Solaranla-
ge ist dabei als Volleinspeisung konzipiert. Das heiBt, dass der pro-
duzierte Grunstrom ins &ffentliche Stromnetz eingespeist wird und
somit der Region zugutekommt.

STADT RAUM @ PLAN
PLANWERKSTATT NORD
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Vorhabenplan, ohne MaBstab
Der oben abgebildete ,,Vorhabenplan* verdeutlicht die geplante
konkrete Belegung der FIidche mit Solarmodulen.
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Schnittzeichnung, ohne MaBstab
Die Anlage wird aus reihig angeordneten, aufgestdnderten, nicht
beweglichen Solarmodulen, die sich sowohl nach Westen wie

Bebauungsplan Nr. 7
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auch nach Osten orientieren, sowie den erforderlichen Nebenein-
richtungen (Wechselrichter, Trafostationen, Zaun und Leitungen
etc.) bestehen. Ein Zaun wird den Anlagenbereich sichern.

Die Module werden auf Metallgestellen in einem fest definierten
Winkel zur Sonne (ca. 15°) angeordnet und aufgestdndert (siehe
Schnittzeichnung). Die maximale Gestellhéhe betrégt voraussicht-
lich ca. 3,0 m Uber GelGndeoberkante.

Die Gestelle werden voraussichtlich in den vorhandenen unbefes-
tigten Untergrund gerammt. In Abhdngigkeit des Baugrundes sind
Fundamente voraussichtlich nicht erforderlich. Hierdurch wird der
Versiegelungsgrad im Plangebiet minimiert. Eine Versickerung des
anfallenden Oberflachenwassers ist unproblematisch moglich.

Die Solarmodule kénnen nach Ende der Nutzungsdauer rick-
standslos wieder entfernt werden.

Die gesamte PV-Anlage wird von einer Zaunanlage umschlossen.
Diese ist ca. 2,40 m hoch. Die Zaunmatte hat hierbei eine H6he von
2,0 m zzgl. 20 cm Ubersteigschutz. Des Weiteren hat die Zaunanla-
ge zum Schutz von Kleintieren einen Bodenabstand von 20 cm.

Die verkehrliche ErschlieBung des Geldndes erfolgt Uber die am
ostlichen Plangebietsrand verlaufende GemeindestraBe, die die
LandesstraBe L 204 mit dem Vollrathsruher Ortsteil Hallalit verbindet.
Die Ein- und Ausfahrt zum Betriebsgeldnde erfolgt am nordodstlichen
Plangebietsrand.

/. Begrundung der Festsetzungen

SO

Photovoltaikanlagen

GRZ 0,6

-
S ——"n

Planzeichnung - EnMur}, ohne MaBstab

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 7 *Freifldchensolar-
anlagen - ehem. Kiesabbaufldche* schafft innerhalb seines Gel-
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tungsbereiches die planungsrechtliche Voraussetzung fur die Er-
richtung und den Betrieb einer groBfldchigen Solaranlage.

7.1 Art der baulichen Nutzung - § 9 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. BauNvVO

Die Flachen, auf denen Solarmodule der Freifldchen-PV-Anlage er-
richtet werden sollen, werden als Sonstiges Sondergebiet mit der
Iweckbestimmung ,,Photovoltaikanlagen® festgesetzt und dient
der Energiegewinnung auf Grundlage solarer Strahlungsenergie /
dem Befrieb einer Photovoltaik - Freifldchenanlage. Hier sind ne-
ben den baulichen Anlagen zur Sfromerzeugung aus Sonnenener-
gie auch notwendige Nebenanlagen und technische Betriebsein-
richtungen, wie Wechselrichter, Trafostationen, Leitungen, Zuwe-
gungen und Einfriedungen zul&ssig.

Im sonstigen Sondergebiet ,,Photovoltaikanlagen” gemdB § 1 Abs.
T Nr. 1 BauGB i.Vv.m. § 11 Abs. 2 BauNVvO ist die Errichtung und der
Betrieb von groBfldchigen Photovoltaikanlagen zuldssig.

Zul@ssig sind im Einzelnen:

e FErrichtung von Solarmodulen

e FUr den Betrieb erforderliche Nebenanalegen, wie Wechselrich-
ter, Verkabelungen, Trafostationen etc.

Anlagen fUr die Energiespeicherung und -verarbeitung
Zufahrten, Umfahrten und Wartungsfldchen

Zaunanalgen

Kameramasten mit Uberwachungskameras

7.1.2 Bedingte (aufschiebende) Festsetzung zur Nutzungsaus-
Ubung - § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB

Zurzeit unterliegen die FlGchen des Plangeltungsbereichs noch der
Bergaufsicht. Insoweit greift das gemeindliche Satzungsrecht nach
BauGB erst dann, wenn die Bereiche aus der Bergaufsicht entlas-
sen werden.

Dies regelt die texiliche Festsetzung Nr. 1.2: Bei dem Plangeltungs-
bereich handelt es sich um eine Kies- / Sandabbaufldche, die dem
Bergrecht unterliegt. Die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes
erlangen Rechtswirksamkeit erst nach Entlassung der Grundsticke
des Plangeltungsbereichs aus der Bergaufsicht.

FUr diese besonderen Anforderungen kommen insbesondere auf-
schiebende Bedingungen nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB in Be-
tfracht. Diese Festsetzungsmdglichkeit bezieht sich darauf, dass be-
stimmte der in einem Bebauungsplan festgesetzten baulichen und
sonstigen Nutzungen und Anlagen bis zum Eintritt bestimmter Um-
stande zuldssig oder unzuldssig sind(§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB).
Anwendungsfalle sind hier vor allem in zeitlich aufeinanderfolgen-
den Bodennutzungen zu sehen.

7.1.3 Vorhabenbezogenheit der allgemein vorgesehenen Nut-
zungen - § 12 Abs. 3a BauGB
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Da durch die festgesetzten Nutzungszuldssigkeiten gem. § 9 Abs. 1
BauGB i.v.m. § 11 Abs. 2 BauNVO der notwendige ,Vorhabenbe-
zug" nicht erkennbar ist, muss gem. § 12 Abs. 3a (in jedem vorha-
benbezogenen Bebauungsplan) folgendes festgesetzt werden:

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen als sonstiges Sonderge-
biet wird auf der Grundlage von § 9 Abs. 2 BauGB in Verbindung
mit § 12 Abs. 3a BauGB festgesetzt, dass nur solche Vorhaben zu-
IGssig sind, zu deren DurchfUhrung sich der Vorhabentrger im
DurchfGhrungsvertrag verpflichtet (textliche Festsetzung Nr. 1.3.).

Der DurchfUhrungsvertrag wird vor Satzungsbeschluss vertraglich
zwischen Gemeinde und Vorhabentrdger vereinbart. Zum jetzigen
Zeitpunkt (Entwurf des Bebauungsplans) liegt dieser noch nicht vor.
Insbesondere werden die DurchfUhrungsverpflichtung, die Nut-
zungsdauer und entsprechende RUckbaumaBnahmen geregelt
werden.

7.2 MaB der baulichen Nutzung - § 9 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Bau-
NVO

Das MaB der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch eine GRZ
sowie die maximale bauliche H&henentwicklung der Photovol-
taikmodule.

Die GrundflGchenzahl wird mit 0,6 festgesetzt. Diese Festsetzung ist
erforderlich, da neben den durch die Pfosten versiegelten auch
die unversiegelten, durch die Solarmodule Uberstellten FiGchen bei
der Berechnung der Grundfl&chenzahl mit einbezogen werden
mussen. Die tatséchliche (6kologisch bodenrelevante) Versiege-
lung betrégt nur ein Bruchteil davon. Eine Uberschreitung geméB §
19 Abs. 4 Satz 2 und 3 BauNVvVO ist ausgeschlossen.

FUr die Solarmodule wird eine maximale Héhe von 3,50 m Uber
dem Geldndeniveau festgesetzt. Beabsichtigt ist die Errichtung von
reinig angeordneten Solarmodulen auf in den Boden gerammten
Untergestellen aus Stahl bzw. Aluminium.

Es wird festgesetzt, dass die untere Kante - Traufthéhe mind. 0,6 m
zum Boden betragt, um eine durchgehende Vegetation sicherzu-
stellen.

Die maximale Hbhe von Nebenanlagen und Betriebseinrichtungen
wird auf ebenfalls 3,50 m begrenzt. Masten fir Uberwachungska-
meras durfen bis zu einer H6he von 8,0 m im Plangebiet errichtet
werden.

7.3 Uberbaubare Grundstiicksflachen

Die Uberbaubaren Grundstucksfldchen werden durch Baugrenzen
festgesetzt. Die Uberbaubaren Grundsticksfldchen orientieren sich
hierbei an der technisch notwendigen Gesamftfldche fur die Pho-
tovoltaikmodule und umfassen somit nahezu den gesamten Plan-
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geltungsbereich.

Innerbetriebliche Wegefuhrungen sind im gesamten Plangebiet zu-
|&ssig. Dies gilt auch fUr den festgesetzten Ein- und Ausfahrtsbe-
reich des Betriebsgeldndes im nordéstlichen Plangebiet an der
GemeindestraBe zum Vollrathsruher Ortsteil Hallalit.

Zusatzlich gilt hier auch § 31 StraBen- und Wegegesetz des Landes
Mecklenburg - Vorpommern, wonach entlang von LandesstraBen
in einer Entfernung bis zu 20,00 m, gemessen vom &uBeren Rand
der befestigten Fahrbahn, keine baulichen Anlagen errichtet wer-
den durfen. Dies wird ,,nachrichtlich” in den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Gbernommen.

7.4 Private Grinflachen

Zwischen dem Sondergebiet und den umgebenden StraBen - die
LandesstraBe L 204 im SUden und Westen und der Gemeindestra-
Be am &stlichen Plangebietsrand, die die LandesstraBe mit dem
Vollrathsruher Ortsteil Hallalit verbindet, werden durchgehend 15 m
breite private Grunfléchen mit der Zweckbestimmung ,,Abschirm-
grin* ausgewiesen.

Einerseits soll damit eine grundsdtzliche EingrGnung des Baugebie-
tes gewdhrleistet werden, andererseits kann mit einer entspre-
chenden Bepflanzung auch der nétige Blendschutz fir die umge-
benden StraBen erreicht werden.

Die Plangebietsr&nder sind zurzeit tiw. geprdgt durch markante
Erdwadlle, die auch intensiv mit Strauchgruppen bepflanzt sind. Die-
se sollen, soweit sich diese innerhalb der zukUnftigen privaten Grin-
fldéchen befinden, weitgehend erhalten werden bzw. in Teilberei-
chen zusatzlich bepflanzt werden.

Die vorhandene geschlossene Baumreihe innerhalb der Grinfla-
che im SUdlichen Plangeltungsbereichs an der Liepener StraBe ist
dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang in gleicher Art
zU ersetzen.

Innerhalb der privaten Grunfldche am norddstlichen Plangebiets-
rand, direkt an der GemeindestraBe gelegen, wird eine Ein- und
Ausfahrt zum zukUnftigen Betriebsgeldnde als zuldssig festgesetzt.

7.5 MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft - § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

BezUglich des Artenschutzes sind Bauzeitenregelungen aufge-
nommen worden. Aus den gleichen Grinden wurden ggfs. noft-
wendige VergramungsmaBnahmen in die textlichen Festsetzungen
Ubernommen.

Zum Schutz von Kleinlebewesen sind Einziunungen des Baugebie-
tes mit einem offenen Bodenabstand von mindestens 20 cm herzu-
stellen. Die max. zuldssige Zaunhdhe befragt 2,40 m.
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Aus Okologischen Grunden werden zusétzliche MaBnahmen -
Selbstbegrinung - zu den FlGdchen zwischen den Modulen sowie
den Bereichen, die von Modulen Uberschirmt werden, getroffen.
Zusatzlich werden hier weitere Vorgaben zur Mahd festgesetzt

8. Ver- und Enfsorgung, Sonstiges

8.1 Ver- und Entsorgung

Eine Versorgung des Plangebietes und der betrieblichen Einrich-
tungen mit Trinkwasser ist nicht erforderlich.

Eine Schmutzwasserentsorgung ist ebenfalls nicht erforderlich, da
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans kein Schmutz-
wasser anfallt.

Das anfallende Oberflachenwasser soll auf den Grundsticken des
Plangeltungsbereichs zur Versickerung gebracht werden. Da es
sich hier um Kies und Sandbdden handelt, wird von einer guten
Versickerungsfahigkeit ausgegangen.

Durch das Vorhaben ist kein Siedlungsabfall zu erwarten. Entste-
hende Bauabfdlle bei der Errichtung der baulichen Anlagen sind
ordnungsgemal zu entsorgen.

Eine Versorgung mit Gas oder Telekommunikationseinrichtungen ist
nicht erforderlich.

BezUglich des erforderlichen Brandschutzes verfUgt die Gemeinde
Hohen Wangelin Uber eine anforderungsgerechte ausgestattete
Freiwillige Feuerwehr.

8.2 Bodenschutz und Altlasten

Durch die Errichtung der Photovoltaikanlagen entstehen nur ge-
ringfUgige Neuversiegelungen. Die sich entwickelnde Pflanzenbe-
deckung der Fldchen unter und neben den Photovoltaikmodulen
sorgt fUr Schutz vor Wind- und Wassererosion.

Soweit weiterhin im Rahmen von BaumaBnahmen Uberschussbd-
den anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem GrundstUck auf- oder
eingebracht werden soll / muss, haben die nach § 7 BBodSchG
Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenver-
anderungen zu freffen. Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beach-
ten. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 wird be-
sonders hingewiesen.

Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt.
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Falls bei Erdaufschlissen Anzeichen von schéadlichen Bodenverdn-
derungen auftreten, ist die untere Bodenschutzbehérde im Um-
weltamt des Landkreises umgehend zu informieren.

8.3 Denkmalschutz

Denkmalpflegerische Belange von Baudenkmalen werden nicht
beruhrt. Boden- oder sonstige Kulturdenkmale sind nicht bekannt.

Bei Erdarbeiten kdnnen jederzeit archdologische Fundstellen ent-
deckt werden. Die Entdeckung von Bodenfunden oder auch auf-
falligen Bodenverfarbungen ist gem. § 11 DSchG M-V der unteren
Denkmalschutzbehérde anzuzeigen und der Fund und die Fund-
stelle bis zum Eintreffen des Landesamtes fUr Kultur und Denkmal-
pflege oder dessen Vertreter in unverdndertem Zustand zu erhal-
ten.

8.4 Immissionsschutz

Innerhalb des Plangebiets werden keine schitzensrelevanten Nut-
zungen vorbereitet. Vom Plangebiet gehen auch keine wesentli-
chen schédlichen Emissionen auf die angrenzenden Bereiche aus.

Die in der Nahe befindliche LandesstraBe L 204 wird durch die vor-
handene Topographie und Gehdlzstreifen sowie den festgesetzten
15,0 m breiten privaten Grinfléchen vor Blendeinwirkungen ge-
schitzt. Die vorgesehenen Photovoltaikanlagen sind von offentli-
chen Verkehrsflachen kaum wahrnehmbar. Spezielle Sichtschutz-
maBnahmen sind nicht erforderlich.

8.5 Gewadsserschutz

Beim Aufbau der Photovoltaikanlage kénnen Trafostationen mit
wassergefdhrdenden Stoffen zum Einsatz kommen.

Trafostationen mit dlisolierten Transformatoren unterliegen der lau-
fenden PrUfung. Diese ist bei Erstinbetriebnahme sowie durch tur-
nusmaBige Inspektion gegeben. Eine gesonderte Anzeigeverpflich-
tung besteht bei fabrikgefertigten Trafostationen nicht. Der Schutz
ist durch eine ausreichend groBe Olwanne bzw. durch einen Bau-
kérper mit dlundurchlassiger Wanne gegeben.

Entsprechend § 40 der Verordnung Gber Anlagen zum Umgang mit
wassergefdhrdenden Stoffen werden Odlisolierte Transformatoren
der zusté@ndigen unteren Wasserbehdrde des Landkreises Meck-
lenburgische Seenplatte férmlich angezeigt.
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8.6 Wald

Ostlich der GemeindestraBe, die die LandesstraBe L 204 mit Hallalit
verbindet, befinden sich Waldfldchen. Der einzuhaltende Waldab-
stand gemdaB Waldabstandsverordnung von 30,0 m bei der Errich-
tung von baulichen Anlagen wird durch die festgesetzten Bau-
grenzen / Uberbaubare Grundstucksfléchen im Plangebiet ge-
wdahrleistet.

8.7 Anbauverbotszone zur LandessiraBe L204

GemdB den Regelungen des StraBen- und Wegegesetzes des
Landes Mecklenburg-Vorpommern durfen bauliche Anlagen (au-
Berhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrten) in einer Entfernung bis
zu 20 m zur Fahrbahn von Landes- und KreisstraBen nicht errichtet
werden. Dies wurde als nachrichtliche Ubernahmen in den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan aufgenommen.

9. Durchfuhrungsvertrag

Zwischen der Gemeinde Hohen Wangelin und dem Vorhabentra-
ger ist (spatestens vor Satzungsbeschluss) ein Durchfuhrungsvertrag
gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB zu schlieBen.

Hierbei verpflichtet sich der Vorhabentrdger gem. § 12 Abs. 3
BauGB auf der Grundlage eines abgestimmten Plans zur DurchfUh-
rung des Vorhabens und der ErschlieBungsmaBnahmen (Vorha-
ben- und ErschlieBungsplan) innerhallb einer bestimmten Frist und
zur Tragung der Planungs- und ErschlieBungskosten.

Im DurchfUhrungsvertrag kdnnen auBerdem zusétzlich zum Bebau-
ungsplan weitere Vereinbarungen zur Umsetzung der naturschutz-
rechtlichen AusgleichsmaBnahmen und weitere Regelungen be-
zuglich der Gestaltung und auch des RUckbaus der baulichen An-
lagen getroffen werden.

10. Umweltbericht, Artenschutz, Ein-
griff/Ausgleich

Der ,,Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.
7 einschlieBlich Bilanzierung®, Verf. TGP, LUbeck vom 27.02.2025
liegt fUr den Entwurf des Bebauungsplans noch als eigenstandiges
Dokument vor. Dieser wird fUr die Safzungsunterlagen in die Be-
grindung zum vorhabenbezogen Bebauungsplan Gbernommen.
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1 Einleitung

1.1 Anlass

Die WI Energy GmbH plant in der Gemeinde Hohen Wangelin die Errichtung einer Photovol-
taik-Anlage auf etwa 26 ha. Das Plangebiet umfasst neben der PV-Anlage auch Stralenver-
kehrsflachen, sodass sich die Gesamtgrolie des Geltungsbereichs auf 28,6 ha belauft. Zu die-
sem Zweck soll der Bebauungsplan Nr. 7 ,Photovoltaikanlagen nordoéstlich der Liepener
Stralle — L204 — ehem. Kiesabbauflache” aufgestellt werden.

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben nicht um ein privilegiertes Vorhaben nach § 35 BauGB
handelt, ist fur die Errichtung der Anlage ein gemeindliches Bauleitplanverfahren zur Aufstel-
lung eines Bebauungsplans notwendig.

Im Regelverfahren zur Aufstellung von Bauleitplanen ist nach § 2 Abs. 4 BauGB ein Umwelt-
bericht notwendig. Im Umweltbericht werden die Ergebnisse der Umweltpriifung, welche die
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens ermittelt, beschrieben.

Die Umweltprifung hat zum Ziel, im Hinblick auf die Férderung einer nachhaltigen Entwicklung
ein hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen und dazu beizutragen, dass Umwelterwagun-
gen bei der Ausarbeitung und Annahme von Planen einbezogen werden.

1.2 Beschreibung des Plangebietes

L204

Hohen
Wangelin

Abbildung 1 Lage des Plangebietes (blau). Kartenhintergrund: DTK 100

Das Plangebiet liegt in Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte,
etwa 1 km nordwestlich der Ortslage Hohen Wangelin und 1,5 km sudlich des Hohen
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Wangeliner Ortsteils Liepen. Der Geltungsbereich erstreckt sich Uber die Flurstiicke 11/4 und
7/9 Flur 2 der Gemarkung Hohen Wangelin und umfasst eine Flache von 28,6 ha.

Die Flache ist eine Abbau- bzw. Betriebsflache eines Kieswerks und befindet sich derzeit noch
in entsprechender Nutzung. In den westlichen, sudwestlichen und sudlichen Randbereich be-
finden sich ruderale Gehdlz- und Halboffenlandstrukturen. Ostlich des Plangebietes liegt ein
Mischwald. Im Westen, hinter der LandstralRe L 204 liegt eine Ackerbauflache, die als B-Plan
Nr. 8 ebenfalls mit Photovoltaik beplant wird.

1.3 Planerische Vorgaben

1.3.1 Ubergeordnete Planwerke

Landesraumentwicklungsprogramm (LEP MV)

Im LEP (2016) wird das Plangebiet als Vorbehaltsgebiet fir Landwirtschaft (orange Horizon-
talschraffur) dargestellt (siehe Abbildung 2).

, whbin-Linstow

Abbildung 2 Auszug aus dem Landesraumentwicklungsprogramm (2016)

Regionales Raumentwicklungsprogramm (RREP)

Der RREP (2011) definiert die Flachen des Plangebietes als Vorranggebiet flir Rohstoffsiche-
rung (siehe Abbildung 3). Das Gebiet ist als Kiessand-Abbaugebiet ,Hohen Wangelin/ Liepen*
definiert. Die derzeitige Nutzung entspricht somit den Vorgaben der Raumplanung.
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ANS B

Abbildung 3 Auszug aus dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm (2011)

Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan (GLRP)

Der GLRP (2011) trifft differenzierte Aussagen zu Schutzgitern und Schutzgebieten. Er be-
schreibt unter anderem die naturraumliche Gliederung und die heute potenziell natlirliche Ve-
getation. Aussagen des GLRP werden in den Kapiteln 1.3.2 sowie in den entsprechenden
Unterpunkten des Kapitels 2 vertieft ausgefuhrt. Es folgt eine Auflistung der Darstellungen in
den Planungskarten:

Lt. Karte 1 ,Naturraumliche Gliederung* liegt das Plangebiet in der Landschaftszone 4:
,HOhenrtcken und Mecklenburgische Seenplatte“ und dort in der Grof3landschaft 41 /
Landschaftseinheit 412 ,Mecklenburger Grol3seenlandschaft® /,GroRseenland mit Muritz-,
Koélpin- und Fleesensee®.

Karte 2 stellt die heutige potenziell natirliche Vegetation dar. Demnach liegt das Plange-
biet in einem Gebiet, in dem ein Waldmeister-Buchenwald die Klimaxgesellschaft dar-
stellt.

Karte 3 ,Schutzwirdigkeit Arten und Lebensraume* trifft keine Aussagen zum Geltungs-
bereich.

Lt. Karte 4 ,Schutzwirdigkeit des Bodens* liegt das Plangebiet in einem Bereich mittlerer
bis hoher Schutzwurdigkeit.

Karte 5 ,Gewassergite, Strukturgute® trifft keine Aussagen zum Geltungsbereich.

Karte 6 ,Schutzwirdigkeit des Grundwassers (Teilbewertung: Schutzfunktion der Deck-
schichten) stellt den Geltungsbereich als ,Bereich mit hoher bis sehr hoher Schutzwurdig-
keit (Schutzfunktion unglnstig)“ dar.

Nach Karte 7 ,Klimaverhaltnisse® liegt das Plangebiet in einem niederschlagsbegtinstig-
ten Bereich.

Die Schutzwurdigkeit des Landschaftsbildes wird It. Karte 8 als mittel bis hoch eingestuft.
Karte 9 stuft die Schutzwirdigkeit landschaftlicher Freirdume im Bereich des Plangebie-
tes als hoch ein.

Karte 10 stellt das koharente europaische dkologische Netz ,Natura 2000“ dar. Zum Plan-
gebiet selbst werden keine Aussagen getroffen. Etwa 250 m sudlich des Plangebiets liegt
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das GGB DE 2239-301 ,Nebeltal mit Zuflissen, verbundenen Seen und angrenzenden
Waldern®.

= Karte 11 stellt nationale Schutzgebiete dar. Unmittelbar sidlich liegt der Naturpark 1
.Nossentiner/Schwinzer Heide" sowie ein im Umfeld des Plangebietes deckungsgleiches
LSG mit demselben Namen.

= Karte 12 trifft Aussagen Uber den Stand der kommunalen Landschaftsplanung. Fur das
Plangebiet gibt es keine Aussagen.

= Die Karten 13 (Bereiche mit regionaler Bedeutung fur die Sicherung der Erholungsfunk-
tion der Landschaft), 14 (Anforderungen an die Wasserwirtschaft), 15 (Anforderung an
den Verkehr - Fischotterdurchgangigkeit) und 16 (Alleenentwicklungsprogramm) treffen
keine Aussagen fir das Plangebiet.

= Die Karten 17 a-d treffen Aussagen uber die regionale Mindestdichte von Landschaftsele-
menten. Die Gemeinde von Hohen Wangelin besitzt mit von 2,26 % eine im Vergleich zu
den Nachbargemeinden geringe Strukturdichte (dort 4,53 % — 5,69 %). Die mittlere Struk-
turdichte der Landschaftseinheit ,Grol3seenland mit Muritz-Kélpin- und Fleesensee® be-
tragt 81,59 %. Grund daflr ist die intensive bergbauliche Nutzung im Gemeindegebiet in
der sonst reizvollen und strukturreichen Muritzer Seenlandschaft. Die mittlere Struktur-
dichte in der gesamten Landschaftseinheit liegt bei 2,77 %.

= Die Planungskarten I-lll treffen keine Aussage zum Plangebiet.

» Planungskarte IV ,Ziele der Raumentwicklung / Anforderungen an die Raumordnung®
stellt das Plangebiet als Bereich mit ,besonderer Bedeutung zur Sicherung der Freiraum-
struktur® dar, was als Vorschlag flr Vorbehaltsgebiete fur Naturschutz und Landschafts-
pflege zur Freiraumsicherung zu werten ist.

» Planungskarte V ,Anforderungen an die Landwirtschaft trifft keine Aussagen zum Plan-
gebiet.

» Planungskarte VI stellt die potenzielle Wassererosionsgefahrdung dar. Im Plangebiet wird
diese stellenweise als gering bewertet.

Abbildung 4 Potenzielle Wassererosionsgefahrdung im Plangebiet (beige=gering). Quelle: LUNG 2011

Landschaftsplan, Flachennutzungsplan

Fir das Plangebiet existieren weder ein Landschafts- noch ein Flachennutzungsplan.
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Regionales Energiekonzept

Das Regionale Energiekonzept (2015) des Planungsverbandes Mecklenburgische Seenplatte,
sieht vor, dass PVA vorzugsweise auf untergenutzten Freiflachen zu installieren sind. Als Bei-
spiele werden Konversions-, Deponie- und Altlastenflichen aufgefthrt. Die Abbau- bzw. Be-
triebsflache des Kieswerks wirde nach der Stilllegung des Betriebs in die Kategorie einer sol-
che untergenutzten Freiflache fallen, womit die Planung den Vorgaben des Regionalen Ener-
giekonzepts entspricht.

1.3.2 Europiische Schutzgebiete

Das Netz Natura 2000 stellt ein EU-weites Netz von Schutzgebieten zum Erhalt der in der EU
gefahrdeten Lebensraume und Arten dar. Es setzt sich zusammen aus den Schutzgebieten
der Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 30. November 2009 Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) und den Schutz-
gebieten der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai
1992 zur Erhaltung der naturlichen Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen).
Die sogenannten FFH-Gebiete sind in Mecklenburg-Vorpommern auch als Gebiete gemein-
schaftlicher Bedeutung (kurz GGB) bekannt. Die Begriffe werden synonym verwendet. Erheb-
liche Beeintrachtigungen von Arten oder Lebensraumen, die innerhalb der Natura 2000-Ge-
bietskulisse geschitzt sind, sind gemaf § 34 BNatSchG grundsatzlich verboten und nur auf
der Basis eines FFH-Ausnahmeverfahrens ausnahmsweise zulassungsfahig.

Etwa 220 m sudlich des Plangebiets liegt das GGB DE 2239-301 ,Nebeltal mit Zuflissen, ver-
bundenen Seen und angrenzenden Waldern®. Unter Berticksichtigung der bestehenden Stor-
wirkung durch die Abbaunutzung und die Liepener Stral’e im Stden sind keine vemehrt nega-
tiven Auswirkungen auf das Schutzgebiet und dessen Ziele und Funktionen zu erwarten. Wei-
terhin wird eine erhebliche AufRenwirkung des Vorhabens durch geplante Heckenpflanzungen
als SichtschutzmalRnahmen vermieden.
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Abbildung 5 GGB (blau) siidlich des Geltungsbereichs (Umweltkarten MV 2024)

1.3.3 Landschaftsschutzgebiet/ Naturpark

Gemal § 26 Abs. 1 BNatSchG sind Landschaftsschutzgebiete Gebiete, in denen ein beson-
derer Schutz von Natur und Landschaft

= zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit
des Naturhaushaltes oder der Regenerationsfahigkeit und nachhaltigen Nutzungsfahig-
keit der Naturguter,

= wegen der Vielfalt, Eigenart und Schonheit oder der besonderen kulturhistorischen Be-
deutung der Landschaft oder

= wegen ihrer besonderen Bedeutung flr die Erholung

erforderlich ist.

Im Gegensatz zu Landschaftsschutzgebieten gehoéren Naturparke zu den Grof3schutzgebieten
und haben einen gré3eren zusammenhangenden Einflussbereich als diese. Ziel der Natur-
parke ist es, Kulturlandschaften zu bewahren und die Naturschutzfunktion mit einer touristi-
schen Vermarktung zu verbinden.

Die Zuordnung des Naturparks 1 ,Nossentiner/Schwinzer zu den Uberregional bedeutsamen
GroRlandschaften erklart die Uberlagerung mit dem gleichnamigen LSG 68b (siehe Abbildung
6). Dabei definiert die Zuordnung zum Naturpark neben der naturschutzfachlichen Schutzfunk-
tion auch die touristische Nutzung des Gebietes.

Negative Auswirkungen auf die Schutzgebiete und deren Funktionen sind in Anbetracht der
bestehenden Nutzungen als Kiesgrube nicht zu erwarten.

1795 Hohen Wangelin_UB 7_250227 9



PVA Hohen Wangelin e
Umweltbericht B-Plan Nr. 7 I G P

Abbildung 6 Lage des Landschaftsschutzgebiets/ Naturparks (griin) siidlich des Geltungsbereichs
(Umweltkarten MV 2024)

1.3.4 Ergebnis

Das Vorhaben entspricht den Zielen der Raumordnung insofern, dass es sich aus dem Ener-
giekonzept des Planungsverbandes Mecklenburgische Seenplatte (2015) ableiten lasst. Das
Landesraumentwicklungsprogramm und das Regionale Raumentwicklungsprogramm definie-
ren das Plangebiet in erster Linie als Vorranggebiet fur Rohstoffsicherung. Die Nutzung einer
solchen Flache als PV-Freiflachenanlage wird durch die Raumordnung nicht ausgeschlossen.

Von der Uberbauung direkt, sind nur ehemalige Abbau- und Betriebsflachen betroffen. Durch
die Nutzung auf den benachbarten Flachen (Landwirtschaft, Bergbau, Verkehr) und deren
Stoérwirkungen, kénnen negative Auswirkungen auf europaische Schutzgebiete ausgeschlos-
sen werden. Im angrenzenden Landschaftsschutzgebiet bzw. im Naturpark findet durch die
intensive landwirtschaftliche Nutzung eine Nutzung mit héherer Stérwirkung statt.
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2 Umweltzustand

21 Flachennutzung im Planungsraum

Fir einen Uberblick Uiber die allgemeine Flachennutzung wurden die Daten des Statistischen
Amtes Mecklenburg-Vorpommern (STAMT MV 2023) ausgewertet.

Demnach sind 3,9 % der Flache Hohen Wangelins Siedlungsflachen (davon etwa 1 % Tage-
bau/Gruben/Steinbriche), 3,3 % Verkehrsflachen, 86,2 % Vegetationsflachen (davon 41,4 %
Landwirtschaft und 55,7 % Wald) und die restlichen 6,6 % Gewasser. Die Statistik zeigt, dass
die Hauptnutzungstypen in Gemeindegebiet Wald und Landwirtschaft sind.

Geringe Flachenanteile werden von Gehdlzbiotopen und Sumpf eingenommen (jeweils unter
1 %). Der Anteil von Unland und vegetationslosen Flachen belduft sich auf 2,1 %. Die land-
wirtschaftlichen Flachen sind intensiv genutzt, es herrschen grol3e Ackerschlage vor.

2.2 Menschen und menschliche Gesundheit

2.2.1 Siedlungsraume

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Amtsbereich Seenlandschaft Waren, etwa 1 km
nordostlich der Ortslage Hohen Wangelin. Hohen Wangelin ist dorflich gepragt und liegt in
einem ruralen Raum. Unmittelbar westlich des Geltungsbereichs liegt eine Ackerflache, auf
der ebenfalls PV-Flachen geplant sind. Innerhalb des Geltungsbereichs sind keine Siedlungs-
strukturen vorhanden. Etwa 400 m weiter Ostlich liegt die Agrargesellschaft Hohen Wangelin
mbH & Co. KG auf dem Gelande der ehemaligen LPG Hohen Wangelin.

2.2.2 Erholung und Tourismus

Aufgrund der vorherrschenden Nutzungen (Kiesabbau, PVA und intensive Landwirtschaft)
spielen Tourismus und Erholung im Umfeld des Plangebietes eine untergeordnete Rolle. Da
Hohen Wangelin im westlichen Randgebiet der Mecklenburger Seenplatte liegt, ist die Land-
schaft auch aufgrund der bergbaulichen und agrarischen Nutzung weniger reizvoll im Ver-
gleich zu den zentralen Bereichen der Seenplatte oder der umliegenden Landschaft. Der Tou-
rismus der Region konzentriert sich auf die wald- und gewasserreichen Gebiete und auch die
Raumordnung schreibt dem Plangebiet eine landwirtschaftliche Nutzung statt einer touristi-
schen zu.

23 Fauna, Flora und biologische Vielfalt

Die 2. Anderung des Rahmenbetriebsplans (RBP) sieht die Auffiillung der bergbaulich bean-
spruchten Flachen und damit des gesamten Geltungsbereichs vor. Damit bildet der wiederver-
flllte Zustand die Grundlage der folgenden Betrachtungen.

Die Einteilung der Biotoptypen erfolgt nach der ,Anleitung fir die Kartierung von Biotoptypen
und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern®“ (LUNG 2013). Der Bestand ist in
Plan 1 im Anhang einsehbar.
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2.3.1 Biotope, Vegetation

Das Plangebiet besteht aus der ehemaligen Abbau- und Betriebsflachen des Kieswerks. In
einem GroRteil des Geltungsbereichs werden (iber der Trockenabbausohle Uberschusssande
und Sedimente wieder eingelagert. Im sidlichen Teil des Geltungsbereichs erfolgt eine Einla-
gerung von Fremdbdden. Nach Entlassung aus der Bergaufsicht wird flachendeckend Rohbo-
denhergestellt, was dem Biotoptyp sonstiger Offenbodenbereich (XAS) entspricht.

Im Geltungsbereich sind keine gesetzlich geschitzten Biotope vorhanden. Das Plangebiet be-
sitzt keine besondere dkologische Funktion oder Bedeutung fir den Biotopverbund.

2.3.2 Fauna

In Kartierungen der 6kologischen Baubegleitung (HIBU Plan 2024) des Abschlussrahmenbe-
triebsplans, welche bereits auf dem Gelande stattfinden, konnten vier Brutpaare der Feldlerche
in dem Gebiet nachweisen.

e 4 Brutreviere der Feldlerche im Plangebiet

¢ 4 Goldammern im 6stlichen Geholzbestand

¢ 1 Moorfrosch im Abgrabungsgewasser Ostlich des Plangebietes
e 3 Zauneidechsen im norddstlichen Geholzbestand

Bei der Feldlerche handelt sich um eine besonders geschuitzte und in MV gefahrdete Brutvo-
gelart des Offenlandbereichs.

Weiterhin konnten in den geholzreichen Randbereichen im Nordosten, welche nicht von der
Planung betroffen sind, Fitis, Amsel und Grauammer nachgewiesen werden. Der Bereich ist
grundsatzlich als Lebensraum fur geholzbrutende Vogelarten geeignet.

Eine potenzielle Betroffenheit ergibt sich fur die Feldlerche, deren Lebensraum Uberbaut wird.
Eine selbststandige Wiederansiedlung der Feldlerche in der fertiggestellten PVA ist nicht un-
wahrscheinlich, wird jedoch nicht als gegeben betrachtet.

2.4 Boden / Flache

Der Bodenubersichtskarte 1:500.000 (LUNG 2023) ist zu entnehmen, dass das Plangebiet in
einem Bereich mit Sand-Braunerden, Sandersanden und ohne Wassereinfluss liegt. Im Plan-
gebiet befinden sich keine gesetzlich geschiitzten Geotope.
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Abbildung 7 Ausschnitt aus der Bodeniibersichtskarte (LUNG 2023)

2.5 Wasser

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflachengewasser. Etwa 220 m weiter sudlich befindet
sich der Orthsee. Ostlich des Plangebietes liegt ein Kleingewasser mit ruderalen Uferstruktu-
ren.

Der Grundwasserflurabstand liegt meist bei > 10 m (gelb) und nur kleinflachig im Slidwesten
bei >5 — 10 m (griin, Abbildung 8). Von der Uberbauung direkt betroffen ist nur der Bereich mit
den héheren Grundwasserflurabstand.

Mit der Nahe zum Orthsee verringert sich der Grundwasserflurabstand. Auflerdem befindet
sich das Plangebiet in einem Bereich mit einem potenziell nutzbaren Grundwasserdargebot,
allerdings mit chemischen Einschrankungen (UMWELTKARTEN MV 2025).

P\

Abbildung 8 Grundwasserflurabstand (Umweltkarten MV 2025)
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Die Grundwasserneubildungsrate ist mit >200 — 250 mm/a bis >250 mm/a als hoch einzustu-
fen. Dies ist bedingt durch den hohen Sandanteil im Boden (UMWELTKARTEN MV 2025). Wei-
terhin ist durch die die geringe Machtigkeit der bindigen Deckschichten (<5 m) mit einer gerin-
gen Geschutztheit zu rechnen.

2.6 Klima und Luft

Der Siiden des Landesteils Mecklenburg ist einem Ubergangsklima zuzuordnen, das sowohl
atlantische als auch bereits kontinentale Einflisse erkennen lasst. Teilkarte 7 des Gutachtli-
chen Landschaftsrahmenplans (GLRP 2008) weist das Gebiet als ,niederschlagsnormal® aus.

2.7 Landschaft

Karte 8 des GLRP (2008) ordnet das Plangebiet einer mittleren bis hohen Schutzwirdigkeit in
Bezug auf das Landschaftsbild zu. In Bezug auf das Plangebiet kann diese Einstufung nicht
bestatigt werden. Die Nutzung durch den Kiesabbau und die angrenzende intensive Landwirt-
schaft sowie vorhandene Freiflachen-PVA in der weiteren Umgebung des Plangebietes tragen
nicht zu einer positiven Wahrnehmung des Landschaftsbildes bei. Reizvoll ist lediglich der Or-
thsee, der durch eine dichte Baumreihe und die Topografie jedoch optisch vom Geltungsbe-
reich getrennt ist.

Das Relief der Landschaft ist eben bis kuppig. Landschaftspragend fiir die Region sind Walder
und Seen. Fur die Umgebung des Plangebietes sind die Nahe zu Hohen Wangelin und die
ehemalige Abbauflache, Ackerflachen aber auch die im Osten angrenzende Waldflache sowie
der Orthsee im Siden pragend.

Der Geltungsbereich ist von der Liepener Landstral’e L 204 aus nur sehr erschwert wahr-
nehmbar. Auch vom Orthsee aus, welcher zur Naherholung und ggf. touristisch genutzt wer-
den kann, ist das Plangebiet nicht wahrnehmbar.

Dem Schutzgut Landschaftsbild wird eine geringe Empfindlichkeit zugeordnet. Die Landschaft
im und um das Plangebiet ist weder besonders reizvoll noch einzigartig.

2.8 Kultur- und sonstige Sachgiiter

Zu den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege gehort es auch, historisch ge-
wachsene Kulturlandschaften, mit ihren Kultur-, Bau-, und archaologischen Denkmalen, vor
Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeintrachtigungen zu bewahren (§ 1 Abs. 4 Nr. 1
BNatSchG).

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Kultur- oder Sachguter.
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3 Beschreibung des Bauvorhabens Freiflachen PVA

Die Anlage ist als Freiflachen-Photovoltaikanlage auf einer ehemaligen Kiesabbauflache ge-
plant und als Volleinspeisung konzipiert. Das bedeutet, dass der produzierte Strom ins 6ffent-
liche Stromnetz eingespeist wird und somit regional nutzbar ist.

31 Technische Beschreibung

Fir die Anlage werden Module des Typs Jinko Tiger Neo N-type 78HL4-(v) mit einer Leistung
von 620 W verwendet. Die Module sind an der OK 2,50 m und an der UK 0,80 m hoch (Tole-
ranz +/- 0,2 m fur Gelandeunebenheiten, der Winkel der Solarplatten liegt somit bei 15°.

Die Ausrichtung der Module erfolgt in Ost-West-Richtung mit einem Reihenabstand von 2,5 m
an der Moduloberkante und 1 m an der Modulunterkante. Die Breite einer Modulreihe liegt bei
4,87 m. Details sind der Abbildung 9 zu entnehmen.

Die Modultische werden mit Rammfundamenten gegrindet. Die Rammprofile sind fur ihre mi-
nimale Bodenversiegelung von weniger als 0,2 % der Modultischflache konzipiert. Die Unter-
konstruktion der Solarmodule in dieser Photovoltaikanlage ist eine Kombination aus verzinkten
Stahlprofilen und Aluminium-Modultragerprofilen.

13,24

11,74
4,87 w1y

25 (I

| —
0.80

Abbildung 9: Systemquerschnitt. Quelle: WI Energy (2024), maRstabloR.

Hinter die Module wird ein Wechselrichter geschaltet, um den produzierten Gleichstrom in
Wechselstrom umzuwandeln und ihn anschlielend in das Wechselspannungsnetz einspeisen
zu kénnen. Die Einspeisung erfolgt in Abhangigkeit von der AnlagengrofRe in die Mittelspan-
nung. Die Anpassung an die Mittelspannung erfolgt mittels Transformatoren. Der PV-Genera-
tor kann Uber einen Trennschalter auf verschiedenen Ebenen vom Netzanschluss getrennt
werden. Die gesamte Anlage wird stets von einem Monitoringsystem Gberwacht.

Die gesamte PV-Anlage wird von einer Zaunanlage umschlossen. Die Aufbauhdhe des Zauns
liegt bei 2,40, wobei jeweils 20 cm auf Bodenabstand und Ubersteigschutz entfallen. Der ge-
wahrleistet die Durchlassigkeit fur Kleintiere.
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Abbildung 10: Auszug aus dem Bebauungsplanentwurf (STADTRAUMPLAN 2025) Uiberlagert mit dem Bele-
gungsplans von WI Energy (2025)

3.2 Pflege der Flache

Die Pflege der Flache erfolgt im Sinne der MalRnahmen 2.31 (Umwandlung von Acker in ex-
tensives Grinland) und 8.32 (Anlage von Extensivgrinland auf PV-Freiflachen). Auch wenn
es sich bei dem Ausgangsbiotop nicht um Ackerflachen handelt, wird diese Ma3nahme in Er-
mangelung einer Alternative und aufgrund des gleiches Biotopwerts des Ausgangsbiotops ge-
wahlt. Beide MaRnahmen sind in der Pflege ohne Weiteres kombinierbar und haben die Ent-
wicklung von Extensivgrinland zum Ziel.

Die PV-Flache wird durch eine einschirige Mahd gepflegt. Durch den mageren Standort ist
keine Aushagerung notwendig. Um eine natlrliche Dynamik zu férdern, soll sich die Vegeta-
tion auf der Flache durch Selbstbegrinung entwickeln.

Pflegeregime:

o Selbstbegrinung
o Hoéchstens einschirige Mahd mit jeweiligem Abtransport des Mahdgutes
o Frihester Mahdtermin 1. Juli.
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4 Prognose

4.1 Voraussichtliche Wirkfaktoren und Auswirkungen von Freiflaichen Photovoltaik-
Anlagen

4.1.1 Baubedingte Wirkungen

Als baubedingt werden die temporar wahrend der Bauzeit durch Bautatigkeiten entstehenden
Wirkungen bezeichnet. Flachenverluste werden bei den anlagebedingten Wirkungen betrach-
tet. Es wird davon ausgegangen, dass die Flacheninanspruchnahme wahrend der Bauzeit
Uber die Inanspruchnahme der geplanten dauerhaften Nutzungen nicht hinausgeht. Die Ubri-
gen Wirkungen treten nur temporar auf und kénnen unter Beachtung der Bauzeitenregelung
vernachlassigt werden. Die baubedingten Wirkungen werden in Anbetracht der Vornutzung
als unerheblich eingestuft.

Zu den baubedingten Wirkfaktoren zahlen Auswirkungen auf den Boden (Verdichtung, Abtrag,
Flacheninanspruchnahme) sowie Schadstoff- und Larmemissionen. Aufterdem ist mit Erschit-
terungen zu rechnen.

Tabelle 1: Ubersicht iiber die wesentlichen potenziellen baubedingten Wirkfaktoren und Wirkungen
Wirkfaktor / Wirkung Auswirkung Betroffene Schutzgiiter
Uberfahren von Kro- | Verdichtung Schadigung von Baumen Pflanzen (Tiere)

nenbereichen der
GroRRbaume, Materi-
allagerung

Schallemissionen Verlarmung Stérung Landschaftserleben Menschen/Landschaft
durch Baustellenver-
kehr und Baumalf3-
nahmen

Beunruhigung Fauna Tiere und Pflanzen

Schadstoffemissio- | Abgas- und Stérung Landschaftserleben Menschen/Landschaft
nen durch Baustel- Staubentwicklung
lenverkehr, Material-,
Bodentransporte und
BaumalRnahmen Gefahr: Versickerung | Verunreinigung von Boden und Was- | Boden/Wasser
von Betriebsstoffen ser

Veranderung naturlicher Stoff-kreis- | Tiere und Pflanzen/
laufe Klima und Luft

Erschitterung durch | Bodenvibration Beunruhigung Fauna Tiere
Baustellenverkehr
sowie

Material- und Boden-
transporte

41.2 Anlagebedingte Wirkungen

Unter anlagebedingten Wirkungen werden die direkten Umwelteffekte verstanden, die durch
das Vorhaben verursacht werden. Details sind dem Kapitel 5 zu entnehmen.
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Anlagebedingte Wirkungen entstehen im Bereich von PV-Anlagen durch die Flacheninan-
spruchnahme, die visuelle Wirkung (Spiegelung) und Verschattung unter den Modulen. Insge-
samt wird eine Flache von 259.207 m? (entspricht dem Baufeld) von der Anlage in Anspruch
genommen. Da es sich bei den Flachen lediglich um ehemalige Kiesabbauflachen handelt und
die Grunstrukturen der im Stidwesten und Nordosten nicht von der Planung betroffen sind, ist
von keiner erheblichen Beeintrachtigung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaus-
halts auszugehen (vgl. NLWKN 2023, S. 243).

Wahrend die Lichtreflexion der Module sich erheblich auf das Landschaftsbild auswirken kann,
schrankt der Schattenwurf die Lebensraumfunktion des Bodens unter den Modulen ein. Die
Flacheninanspruchnahme wirkt sich durch die Zerschneidungswirkung negativ auf den Bio-
topverbund aus. Durch verschiedene Malinahmen kénnen die anlagebedingten Wirkungen
Lichtreflexion, Verschattung und Flachenzerschneidung vermieden oder minimiert werden.
Die bestehende Verwallung an der Liepener Stralde verhindert dabei eine Blendwirkung auf
den Verkehr.

Relevante Angaben fiir die Ermittlung der anlagebedingten Wirkung sind der Versiegelungs-
grad, Art und GroRRe der Module und die Anordnung. Entsprechend Kapitel 3 ergeben sich
Uberschlagig folgende Parameter:

- Uberschattete/ Uberbaute Flache (Trafos und Module): 161.693 m?, davon 422 m?
Vollversiegelung

- Modulzwischenflache:57.041 m?

- Erschlieung: 2.022 m?

Es wird Unterschieden zwischen zwei Flachentypen: die Modulflachen stellen den von den
Modulen Uberschatteten Bereich dar. Die Zwischenmodulflachen sind die von den Modulen
nicht direkt Uberbauten Flachen, bzw. die Reihenabstande 1,0 m und 2,50 m (siehe Kapitel
3.1) zwischen den Modulen. Letzteres und alle anderen Bereiche aulRerhalb der Modulflachen
sollen als extensives Grinland entwickelt werden.

Fir die ErschlieBung sind keine versiegelten oder teilversiegelten Zuwegungen geplant. Der
Verkehr der durch Versorgung- und Instandsetzung, bzw. die entsprechende Auswirkung auf
die Wiederbegrinung wird mit einem Abzug von 5 % auf die Flache zwischen den Modulbe-
reichen (nicht die Zwischenmodulflache) berlcksichtigt.

Infolgedessen wird die Zuwegung, auch wenn es sich nicht um eine Versiegelung handelt mit
2.022 m? angerechnet.

Die wesentlichsten anlagebedingten Wirkungen sind direkte Flachenverluste und Verschat-
tung. In Tabelle 2 werden die moglichen Wirkfaktoren und Auswirkungen auf die Schutzguter
aufgefihrt.
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Tabelle 2: Ubersicht iiber die wesentlichen potenziellen anlagebedingten Wirkfaktoren und
Wirkungen
Wirkfaktor / Wirkung Auswirkung Betroffene Schutzgiiter

Bauwerke/Paneele

Erschliefungsflachen

Flachenbeanspru-
chung

Uberschirmung

Verlust von Erholungsflache / Grin-
flache, unverbautem Freiraum

Biotopverlust, Veranderung der
Standortverhaltnisse, Verlust von

Menschen

Tiere und Pflanzen

Spiegel
piegelung Brutplatzen, Nahrungsraum
Verschattung Boden
Teilversieglung
Verringerung der Versickerungsrate/ | Wasser
Reduzierung von Grundwasserdeck-
schichten nicht zu befiirchten
Veranderung kleinklimatischer Ver- Klima und Luft
haltnisse/Beschattung
Landschaft
Veranderung Land- | Einschrédnkung der Erholungswirk- Menschen
schaftsstruktur samkeit der Landschaft (geringe Aus-
wirkung)
Verlust der Eigenart Landschaft

Visuelle Beeintrachtigungen

Landschaft, Kulturglter

Grundwasserbeeinflus-

Risiko wegen gerin-

Veranderung des Grundwasserstan-

Wasser, Tiere und Pflanzen

des / der Grundwasserstrome nicht
zu befiirchten

sung durch Bauwerks-
griindung, Uberbauung,
Regenwasserbewirt-
schaftung

gem Versiegelungs-
anteil sehr gering

Verringerung der Versickerungsrate

4.1.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Wirkungen sind Veranderungen der Umwelt, die durch Aktivitaten nach Er-
richtung der Bauwerke erzeugt werden. Es handelt sich dabei in erster Linie um Auswirkungen
aufgrund von

— Verkehr fur Unterhaltung der Anlage
— menschliche Anwesenheit
— Pflege (Mahd)

Betriebsbedingte Wirkungen umfassen bei PVA insbesondere Schadstoff-, Larm- und Lichte-
missionen, sowie elektromagnetische Spannungen. Schadstoff- und Larmemissionen sind
durch den Wartungsverkehr bedingt und werden aufgrund der niedrigen zu erwartenden Fre-
quentierung als nicht erheblich eingestuft. Im Vergleich zur landwirtschaftlichen Nutzung ist
sogar zu erwarten, dass diese Stérungen geringer ausfallen. Zur Pflege der Flachen zwischen
den Modulen wird Mahd empfohlen. Die Stérwirkung der Pflege geht in der umliegenden land-
wirtschaftlichen Nutzung auf.

1795_Hohen Wangelin_UB 7_250227 19



PVA Hohen Wangelin
Umweltbericht B-Plan Nr. 7

Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die mdglichen Aktivitaten und Prozesse wah-
rend des Betriebs und die hieraus resultierenden moglichen Belastungen der Schutzgiiter.

Tabelle 3: Ubersicht iiber die wesentlichen potenziellen betriebsbedingten Wirkfaktoren und
Wirkungen
Wirkfaktor / Wirkung Auswirkung Betroffene Schutzgiiter

Schallemissionen
durch Kfz-Verkehr

Schadstoffemissio-
nen durch Verkehr

Verlarmung im Ver-
gleich zu forst-/ land-
wirtschaftlicher Nut-
zung zu vernachlassi-
gen

Risiko der Luftver-
schmutzung im Ver-
gleich zu forst-/ land-
wirtschaftlicher Nut-
zung zu vernachlassi-
gen

Beunruhigung von Tieren

Stérung Landschaftserleben

Veranderung naturlicher Stofftkreis-
laufe

Verunreinigung von Boden und Was-
ser

Tiere

Mensch

Pflanzen und Tiere

Boden und Wasser

Elektromagnetische | diffus unerheblich Mensch, Tiere
Spannung
Flachenpflege durch | Larm. Im Vergleich zu | Positiv bei extensiver Pflege Pflanzen und Tiere
Mahd, intensiver landwirt-
schaftlicher Nutzung
zu vernachlassigen
4.2 Null-Variante

Bei Nichtdurchfiihrung des Vorhabens entfallt ein potenzieller Baustein zur Erreichung der Kili-
maziele und eine Moglichkeit, nachhaltig die kommunale Energieversorgung zu sichern. Ent-
sprechend der Klimaziele der letzten Bundesregierung sollte der Anteil am Bruttostromver-
brauch bis 2030 zu mindestens 80 % aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Stand 2022
betragt der Anteil erneuerbarer Energien am Verbrauch etwa 46 %.

Die urspringliche Planung sieht fur die Flache eine land- bzw. forstwirtschaftliche Nutzung vor.
In Hinblick auf die betriebsbedingten Stérungen ist das Vorhaben ahnlich einzuordnen (geringe
Frequentierung durch KfZ), wobei der Larm (Land- und Forstmaschinen) sowie die Pestizid-
belastung entfallen.

4.3 Standortalternativen

Standortalternativen sind in der 6kologisch und landschaftlich wertvollen Mecklenburger Seen-
platten kaum gegeben. Durch den hohen Schutzstatus vieler Flachen und die touristische Nut-
zung in der Region ist eine ahnlich vorbelastete und wenig empfindliche Flache schwer zu
finden.

44 MaBnahmen zur Vermeidung und Verminderung der Umweltauswirkungen
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Folgende MalRnahmen sind geplant, um die Umweltauswirkungen des Vorhabens zu vermei-
den oder zu minimieren:

1.

Eingrinung des Geltungsbereichs: Im Nordosten und Sitdwesten des Geltungsbe-
reichs, werden bestehende Grinstrukturen erhalten. Weiterhin sollen durch Neupflan-
zung die einer 3-reihigen Hecke in diesen Bereichen (aul3erhalb des Bestands) die
visuellen Auswirkungen auf das Landschaftsbild sowie stérende Lichtspiegelungen flr
Fauna aber auch den angrenzenden Kraftverkehr vermieden werden. Aul3erdem pro-
fitieren gehdlzbewohnende Arten (z.B. Haselmause und verschiedene Brutvogel) von
Neupflanzungen. Die Ausflihrungsplanung ist nicht Gegenstand des Umweltberichts.
Die Umsetzung hat den Vorgaben der MaRnahme 2.21 der HzE 2018/ MLU 2018 zu
folgen.

Extensive Pflege zwischen den Modulen: Die Flache ist durch eine einschirige Mahd
offen zu halten. Art und Intensitat der Pflege kénnen abhangig von der Wiichsigkeit
des Standortes und sind daher ggf. Giber ein Monitoring zu steuern.

Einzaunung: Das Plangebiet soll trotz Umzaunung moéglichst durchlassig fir Wildtiere
sein. Eine mdgliche Variable ist der Abstand des Zauns zum Boden. Fir Kleinsduger
bleibt die Durchgangigkeit bei einem Zaunabstand von 20 cm zum Boden in der Regel
erhalten. Durch die MaRnahme werden negative Auswirkungen auf das Schutzgut
Tiere/ Biodiversitat gemindert.

Bauzeitenregelung: Baubeginn und Baufeldraumung sind nur in der Zeit vom 01.10.
bis 28.02. zulassig. Innerhalb der Vogelbrutzeit (also 01.03. bis 30.09.) sowie nach 5
Tagen anhaltender Baupause werden Vergramungsmafinahmen mit Flatterband zur
Vermeidung von Ansiedlungen sowie eine 6kologische Baubegleitung erforderlich. Die
Funktionsfahigkeit der Vergramungsmalnahmen ist im Turnus von maximal 7 Tagen
zu kontrollieren.

Feldlerchenfenster: In einer Entfernung von maximal 1,5 km zum Geltungsbereich wer-
den zwei Feldlerchenfenster etabliert. Dabei handelt es sich um 200 m lange kombi-
nierte BlUh- und Brachstreifen (10 m und 5 m breit) auf Ackerflachen. Die Streifen lie-
gen in einem Abstand von mindestens 200 m zueinander und zu umliegenden stéren-
den Strukturen, sodass eine Flache von 200 m x 200 m (40.000 m?) bzw. 4 ha/ Fenster
erreicht wird.

Monitoring: Der Erfolg der Grinlandpflege ist durch ein gestaffeltes Monitoring (2 Jahre
jahrlich, dann nach 3, 5 und 10 Jahren) zu kontrollieren. Die Ergebnisse des Monito-
rings bilden die Grundlage fur die weitere Steuerung der Pflege. Die Dauer des Moni-
torings ist an die Betriebsdauer der PVA gebunden.
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4.5 Auswirkungen auf die Schutzgiiter

4.5.1 Schutzgut Mensch

Eine negative Wirkung auf das Schutzgut Mensch ist auszuschlielRen. Die Flachen sind fir die
Naherholung nicht relevant und ohnehin nur bedingt in der Landschaft wahrnehmbar. Da die
negative Veranderung der Erholungsfunktion als sehr gering eingestuft wird und die betriebs-
bedingten Wirkungen im Vergleich zu den bisherigen umliegenden Nutzungen zu vernachlas-
sigen sind, ist von keiner erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch auszugehen.

4.5.2 Schutzgut Fauna, Flora und biologische Vielfalt

Im Plangebiet oder dessen direktem Umfeld konnten mehrere besonders schitzenswerte Ar-
ten nachgewiesen werden (siehe HIBU Plan 2024). Dazu zahlen

e 4 Brutreviere der Feldlerche im Plangebiet

¢ 4 Goldammern im &stlichen Gehdlzbestand

¢ 1 Moorfrosch im Abgrabungsgewasser Ostlich des Plangebietes
e 3 Zauneidechsen im nordéstlichen Geholzbestand

Von den nachgewiesenen Arten ist der Lebensraum der Feldlerche direkt betroffen. Durch die
Planung werden vier Brutplatze der Art zerstort, was einen Verbotstatbestand nach § 44
BNatSchG darstellt. Um dies zu vermeiden, muss gewahrleistet werden, dass die dkologische
Funktion des zerstdrten Habitats im raumlichen Zusammenhang erflllt bleibt. Der Verbotstat-
bestand soll durch die Entwicklung von kombinierten Blih- und Brachstreifen vermieden wer-
den (siehe Kapitel 4.4 sowie 6).

Unter Einhaltung einer Bauzeitenregelung kann eine Betroffenheit bzw. das Eintreten eines
Verbotstatbestandes nach § 44 BNatSchG durch eine Bauzeitenregelung (siehe Kapitel 4.4)
ausgeschlossen werden. Die Lebensraume der Arten sind nicht betroffen. Ein Einwandern der
Arten in das Plangebiet wird durch das aktuelle Abbaugeschehen verhindert (Vergramungs-
wirkung), sodass bei zeithaher Umsetzung der Planung eine Betroffenheit ausgeschlossen
werden kann.

Die okologische Funktion der 6stlichen Randbereiche wird durch die geplanten Begrinungs-
maflnahmen zusatzlich geférdert. Es ist bei Einhaltung der Bauzeitenregelung davon auszu-
gehen, dass fur keine der nachgewiesenen Arten ein signifikant hdheres Tétungsrisiko besteht
oder dass eine lokale Population in gefahrdet wird.

Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich.

4.5.3 Schutzgut Boden

Durch die Module entsteht eine groRflachige Uberschirmung, sodass der Boden nicht mehr
vollflachig Licht und Niederschlagen ausgesetzt ist und das Bodenleben beeintrachtigt wird.
Durch die Module wird eine Flache von 422 m? versiegelt. Der Uberschattete und Uberbaute
Bereich liegt bei 161.693 m>.
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Die Uberbauungen und Versiegelungen durch die Transformatoren sind negativ zu bewerten,
auch wenn sie in der Flache einen &duBerst geringen Anteil ausmachen. Durch Uberbauung
und Versiegelung stehen die Bodenfunktionen nicht mehr zur Verfiigung oder sind stellen-
weise zumindest eingeschrankt. Durch die flachenmallige Wirkung ist eine PV-Anlage zumin-
dest als Teilversiegelung zu rechnen (vgl. MLUV MV 2011), da die Funktion fir den Wasser-
kreislauf eingeschrankt ist.

Aulerdem sind durch das Vorhaben etwa 2.022m? unversiegelte Zuwegung zu erwarten, wel-
che in der Eingriffsbilanzierung als Teilversiegelung berticksichtigt werden.

Eine detaillierte Eingriffsbilanzierung erfolgt in Kapitel 5.

4.5.4 Schutzgut Wasser

Oberflachengewasser sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Die Uberbauungs- / Versiege-
lungswirkung der Modulfiike, Trafos und Versorgungsstra3en sind auf die Gesamtflache be-
zogen aullerst geringfugig, sodass erheblich negative Auswirkungen auf das Grundwasser
nicht zu erwarten sind. Niederschlagswasser kann vor Ort versickern.

4.5.5 Schutzgut Klima / Luft

Die Errichtung erneuerbarer Energiequellen wirkt sich positiv auf das Schutzgut Klima/ Luft
aus. Das Vorhaben ist ein Beitrag zur Erreichung der Klimaziele bis 2030.

4.5.6 Schutzgut Landschaft

Bei einer mittleren bis sehr hohen Schutzwirdigkeit des Landschaftsbildes (vgl. Kapitel 2.7)
im Plangebiet kdnnte das Schutzgut durch das Vorhaben erheblich beeintrachtigt werden. In
diesem Zusammenhang sind aber die umliegenden Nutzungen (Ackerbau, Photovoltaik) zu
beachten. Um die visuelle und die Lichtreflexionswirkung der Anlagen so weit wie mdglich zu
vermeiden und zu minimieren, wird das Gelande zur Strale mit Geholzen eingegrint. Eine
bestehende Verwallung verhindert zudem die visuelle Storwirkung (Lichtreflexion). Die jewei-
ligen Pflanzungen orientieren sich in ihrer Erscheinung dabei an vorhandenen Strukturen.
Durch die MaRnahme wird die direkte Sichtbeziehung zu den Modulen und in die Flache un-
terbrochen. So werden negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild vermieden.

4.5.7 Schutzgiiter Kultur- und sonstige Sachgiiter

Durch das Vorhaben sind keine Kultur- und sonstigen Sachgiter oder Bodendenkmale betrof-
fen.

4.5.8 Wechselwirkungen

Die Eingrinungsmafnahmen und die Entwicklung von artenreichem Griunland ohne Pestizid-
und Nahrstoffausbringung wirken sich positiv auf die Schutzglter Landschaftsbild, Mensch
sowie Flora und Fauna aus. Es besteht dadurch die Moéglichkeit, das Biotopverbundnetz zu
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verdichten. Weiterhin tragt das Vorhaben indirekt zu einer Verbesserung des Klimas als Le-
bensgrundlage bei.

1795_Hohen Wangelin_UB 7_250227 24



PVA Hohen Wangelin
Umweltbericht B-Plan Nr. 7

5 Eingriffsbilanzierung

5.1 Flachenanteile /-libersicht

a. Grole des Geltungsbereichs: 28.6 ha
. GroRe des Baubereichs (Baugrenze): 259.207 m?
c. Eingriffsflache: 220.756 m?
o Uberschattete/ Uberbaute Flache (Trafos und Module): 161.693 m?
o Modulzwischenflache:57.041 m?
o ErschlielBung (5% von d.): 2.022 m?
d. Grinlandentwicklung: 38.421 m?

5.2 Ermittlung des multifunktionalen Ausgleichsbedarfs

Fir jeden vom Eingriff betroffenen Biotoptyp ist aus der Anlage 3 der HzE die naturschutzfach-
liche Wertstufe zu entnehmen. Die naturschutzfachliche Wertstufe wird Uber die Kriterien ,Re-
generationsfahigkeit und ,Gefahrdung“ auf der Grundlage der Roten Liste der gefahrdeten
Biotoptypen Deutschlands (BfN 2006) bestimmt. Maligeblich ist der jeweils héchste Wert fir
die Einstufung. Jeder Wertstufe ist, mit Ausnahme der Wertstufe 0, nach der folgenden Tabelle
ein durchschnittlicher Biotopwert zugeordnet. (MLU 2018)

Ausschlaggebend fur den Biotopwert ist der Zustand nach Wiederverfillung der Abbauflache
(vgl. Kapitel 2).

Tabelle 4: Ermittlung des Biotopwertes: Quelle: MLU 2018

Wertstufe (nach Anlage 3) Durchschnittlicher Biotopwert

0 1 — Versiegelungsgrad®

1 1,5

2 3

3 6

4 10
*Bei Biotoptypen mit Wertstufe 0" ist kein Durchschnittswert vorgegeben. Er
ist in Dezimalstellen nach o. a. Formel zu berechnen (1 minus Versiege-
lungsgrad).

5.3 Ermittlung des Lagefaktors

Die Lage der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen in wertvollen, ungestdrten oder vorbelaste-
ten Raumen wird Uber Zu- bzw. Abschlage des ermittelten Biotopwertes bericksichtigt (Lage-
faktor). (MLU 2018)
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Tabelle 5: Ermittlung des Lagefaktors. Quelle: MLU MV 2018

Lage des Eingriffsvorhabens

Lagefaktor

< 100 m Abstand zu vorhandenen Stdrquellen”

0,75

100 m bis 625 m Abstand zu vorhandenen Stérquellen®

1,00

> 625 m Abstand zu vorhandenen Stérquellen®

1,25

Innerhalb von Natura 2000-Gebiet, Biospharenreservat, LSG, Kisten- und Ge-
wasserschutzstreifen, landschaftliche Freirdaume der Wertstufe 3 (1200-2399 ha)

1,25

2400 ha)

Innerhalb von NSG, Nationalpark, landschaftliche Freirdume der Wertstufe 4 (>

* Als Storquellen sind zu betrachten: Siedlungsbereiche, B-Plangebiete, alle Strallen und vollversie-
gelte landliche Wege, Gewerbe- und Industriestandorte, Freizeitanlagen und Windparks

1,50

Da das Vorhabengebiet an eine StraBe grenzt und in der Umgebung von Gewerbestand-
orten liegt, ist der Lagefaktor 0,75 anzuwenden.

54 Berechnung des Eingriffsflachenaquivalents fiir Biotopbeseitigung bzw. Bio-
topveranderung (unmittelbare Wirkungen / Beeintrachtigungen

Fir Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verandert werden (Funktionsverlust), ergibt
sich das Eingriffsflachenaquivalent durch Multiplikation aus der vom Eingriff betroffenen Fla-
che des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps und dem Lagefaktor. (MLU 2018)

Tabelle 6: Eingriffsermittlung

Flachenname Flache [m?] des Biotopwert des Lage- Eingriffsflachenaquiva-
betroffenen Bio- betroffenen Bio- faktor lent fir Biotopbeseiti-
toptyps toptyps gung bzw. Biotopveran-

derung

BFY 3.893 1,5 0,75 4.380

GMF Frischwiese 285 10 0,75 2.138

XAS Sonstiger Offen- 60.075 1,5 0,75 67.584

bodenbereich

XAS Sonstiger Offen- 154.481 1,5 1 231.722

bodenbereich (Trafo)

XAS Sonstiger Offen- 566 1,5 0,75 637

bodenbereich (Erschlie-

Rung)

XAS Sonstiger Offen- 1.456 1,5 1 2.184

bodenbereich (Erschlie-

Rung)

220.756 308.645
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5.5 Berechnung des Eingriffsflachenaquivalents fiir Funktionsbeeintrachtigung von
Biotopen (mittelbare Wirkungen / Beeintrachtigungen)

Neben der Beseitigung und Veranderung von Biotopen kénnen in der Nahe des Eingriffs ge-
legene Biotope mittelbar beeintrachtigt werden (Funktionsbeeintrachtigung), d. h. sie sind nur
noch eingeschrankt funktionsfahig. Da die Funktionsbeeintrachtigung mit der Entfernung vom
Eingriffsort abnimmt, werden zwei Wirkzonen unterschieden, denen als Mal der Funktionsbe-
eintrachtigung ein Wirkfaktor zugeordnet wird die rdumliche Ausdehnung (Wirkbereich) der
Wirkzonen hangt vom Eingriffstyp ab. Die Eingriffstypen und die zu bertcksichtigenden Wirk-
bereiche sind der Anlage 5 der HzE zu entnehmen. (vgl. MLU 2018)

Da der Eingriffstyp Photovoltaik oder etwas Vergleichbares nicht in Anlage 5 der HzE aufge-
listet ist, wird von keinen mittelbaren Wirkungen / Beeintrachtigungen ausgegangen. Hier ist
auch zu beachten, dass die Flache eingegrint wird und eine mittelbare Wirkung (z.B. Wahr-
nehmung in der Landschaft) vermieden wird. In Anbetracht der Vorbelastung durch den Berg-
baubetrieb ist ohnehin eine Verminderung der mittelbaren Stérwirkungen wie Larm oder Staub
zu erwarten. Auch die umliegenden StralRen stellen in diesem Zusammenhang eine Vorbelas-
tung dar.

5.6 Ermittlung der Versiegelung und Uberbauung

Biotoptypunabhangig ist die teil-/vollversiegelte bzw. tiberbaute Flache in m? zu ermitteln und
mit einem Zuschlag von 0,2/ 0,5 zu berlcksichtigen. Der Zuschlag fir die Teil- und Vollversie-
gelung bzw. Uberbauung ergibt sich aus den Fundamenten der Modultische (0,2 % Modulfla-
che), der verkehrlichen ErschlieRung und den Transformatoren (Trafos). Der Flachenanteil der
Module belauft sich auf 161.693 m?, womit der Versiegelungsgrad der Fundamente bei 323
m? liegt. Der Ausgleichsbedarf, der sich aus Versiegelung und Uberbauung ergibt, be-
lauft sich auf 616 m2.

Tabelle 7: Ermittlung der Versiegelung und Uberbauung

Flachenname Flache | x Faktor Teil-/Vollversiegelt Eingriffsflachenaquivalent fir Teil-/Voll-
() versiegelung bzw. Uberbauung [m? EFA]
ErschlieBung 2.022 X 0,2 404
Transformatoren 99 X 0,5 49,5
Fundamente (Mo- 323 X 0,5 162
dule)
616

5.7 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

Der multifunktionale Kompensationsbedarf ergibt sich aus den Summen Eingriffsflachenaqui-
valente der unmittelbaren und mittelbaren Eingriffswirkung sowie aus der Versiegelung /
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Uberbauung (308.645 m? + 0 + 616 m?) und betragt somit 309.261 m? Eingriffsflichenaqui-
valente.

5.8 Beriicksichtigung kompensationsmindernder MaBnahmen / Korrektur Kompen-
sationsbedarf

Als kompensationsmindernde MafRnahme soll bei den nicht Gberbauten Bereichen eine exten-
sive Mahwiese (entsprechend MalRnahme 2.31 in der HzE) entwickelt werden. Bei den Modul-
flachen werden entsprechend Malinahme 8.32 der HzE Grinflachen entwickelt. Beide Mal3-
nahmen sind miteinander kombinierbar (Sukzession, Entbuschung bzw. einmalige Mahd).

Bei einer GRZ von 0,6 betragt der Kompensationswert 0,2 bei den liberschirmten Fla-
chen und 0,5 bei den Zwischenmodulflachen fir die Mallnahme 8.32. Weiterhin kann die
Pflanzung von Feldhecken (Malinahme 2.21 in den HzE) angerechnet werden. Die Ausfih-
rung der Hecke folgt den Vorgaben der HzE 2018. Daraus ergeben sich folgende Kompensa-
tionswerte:

Daraus ergeben sich folgende Kompensationswerte:

Modulzwischenflache: 57.041 m?x 0,5 = 28.521 m? EFA
Hecke (Eingrinung): 1.300 mx 2,5 = 3.250 m? EFA
Anlage Trocken-/Magerrasen 38.421 m?x 3 = 115.263 m? EFA
Modulflache: 161.693 m? x 0,2 = 32.338 m2 EFA

179.372 m? EFA
Korrigierter Ausgleichsbedarf:

309.261 m? EFA - 179.372 m? EFA= 129.889 m? EFA

Es verbleibt ein Kompensationsbedarf von etwa 13 ha. Der Ausgleich erfolgt iiber den Erwerb
von Okopunkten mit dem Zielbiotop Offenland.

6 Artenschutzrechtlicher Ausgleich

Um den Lebensraumverlust der Feldlerche auszugleichen, werden in der direkten Umgebung
des Geltungsbereichs (max. 1,5 km) Feldlerchenfenster geplant. Dabei handelt es sich um 200
m lange kombinierte Blih- und Brachstreifen (10 m und 5 m breit). Die Streifen liegen in einem
Abstand von mindestens 200 m zueinander und zu umliegenden stérenden Strukturen, sodass
eine Flache von 200 m x 200 m (40.000 m?) bzw. 4 ha/ Fenster erreicht wird. Bei einer durch-
schnittlichen Reviergréfie von 2 ha wird der Lebensraumverlust mit 2 Feldlerchenfenstern voll-
standig ausgeglichen (entspricht 8 ha).
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7 Zusatzliche Angaben

71 Methodisches Vorgehen und Kenntnisliicken

Der Ausgangszustand der Bilanzierung ergibt sich aus dem Zustand des Plangebietes nach
Entlassung aus der Bergaufsicht. Dieses Vorgehen wurde mit dem SG Naturschutz der Unte-
ren Naturschutzbehdrde abgestimmt.

7.2 Monitoring

Es ist ein Monitoring durchzufihren, um die Entwicklung des Grinlandes zu prufen und ggf.
steuernde MalRnahmen zum Erreichen des Entwicklungsziels zu etablieren. Sinnvoll ware ein
gestaffeltes Monitoring: jahrlich flr die ersten beiden Jahre, dann nach drei Jahren, finf Jahren
und zehn Jahren. Das Monitoring ist an die Betriebsdauer der PVA gebunden.

7.3  Vorschlage fiir Festsetzungen/Griinordnung

Flachen zur Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Anpflanzungen (§ 9 Abs.
1 Nr. 25b BauGB)

Die zur Erhaltung festgesetzten Anpflanzungen in der Grunflache sind dauerhaft zu erhalten,
zu pflegen und bei Abgang in gleicher Art zu ersetzen. Eine Unterbrechung zugunsten einer
Grundstlckszufahrt bis zu einer Breite von max. 5,0 m ist zulassig.

Begrindung:

Die Nachverdichtung und Erganzung bestehender Gehdlzstrukturen in Randbereichen soll die
visuelle Stérwirkung der Planung weiter minimieren. Durch eine bestandsorientierte Pflanzung
bleibt das charakteristische Landschaftsbild erhalten.

Eingriinung der Flache (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

In den Randbereichen im Nordosten und Sudwesten sind lineare Gehdlzbestande durch be-
standsorientierte Neupflanzungen zu erganzen, auf Dauer zu erhalten, zu pflegen und bei Ab-
gang zu ersetzen.

Zulassige Heckenpflanzen sind: Schlehe, Weilldorn, Hasel, Pfaffenhitchen, Schwarzer Ho-
lunder, Gewohnlicher Schneeball, Hecken-Rose und Brombeerarten. Als Uberhalter kénnen
Ahorn-Arten, Hainbuche, Stiel-Eiche, Wildobstarten und Kiefer vor. Es sind fur alle Geholze
heimische Arten mit Herkunftsnachweis (Vorkommensgebiet 1) zu verwenden.

Begrindung:

Die Pflanzung soll die visuelle Stérwirkung der Planung weiter minimieren. Durch eine be-
standsorientierte Pflanzung bleibt das charakteristische Landschaftsbild erhalten. Weiterhin
wird durch die Neupflanzung neuer Lebensraum fiir verschiedene Tierarten geschaffen.
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Flachen und MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden Natur
und Landschaft (§ 9 Abs 1 Nr. 20 BauGB)

Pflege der Flache: Zur Pflege zur Flache zwischen den Modulbereichen, der Modulzwischen-
flachen und den von Modulen Uberschatteten Flachen ist eine einschurige Mahd zulassig. Die
Pflege unterliegt folgenden Vorgaben:

Pflege durch Mahd:

e Selbstbegrinung

o Hochstens einschirige Mahd mit jeweiligem Abtransport des Mahdgutes
e  Fruhester Mahdtermin 1. Juli

e Mahdhdhe 10 cm Uber Gelandeoberkante, Mahd mit Messerbalken

Begrindung: Die dargestellten PflegemalRnahmen verhindern ein Zuwachsen der Module und
damit eine Leistungsminderung. Dabei sind die Mallnahmen extensiv genug, damit sich 6ko-
logisch wertvolle Grinlandstrukturen in den Modulzwischenflachen entwickeln kénnen.

Vorgaben fir den Artenschutz (§ 44 BNatSchG)

1. Bauzeitenregelung: Baubeginn und Baufeldrdumung sind nur in der Zeit vom 01.10. bis
28.02. zulassig. Innerhalb der Vogelbrutzeit (also 01.03. bis 30.09.) sowie nach 5 Tagen an-
haltender Baupause werden Vergramungsmalnahmen mit Flatterband zur Vermeidung von
Ansiedlungen sowie eine 0kologische Baubegleitung erforderlich. Die Funktionsfahigkeit der
Vergramungsmaflnahmen ist im Turnus von maximal 7 Tagen zu kontrollieren.

Begrindung: Durch eine Bauzeitenregelung, die die Baufeldfreimachung in die faunistisch in-
aktiven Wintermonate verschiebt, kann ein GrofRdteil der artenschutzrechtlichen Konflikte ver-
mieden werden. Die Zeit liegt auRerhalb der Brutzeit von Végeln und Amphibien und Reptilien
sind inaktiv, wodurch von vornherein das Risiko von Tétungen minimiert wird.

2. Einzdunung: Zum Schutz der Anpflanzungen vor Wildverbiss sind diese einzuzaunen. Um-
zaunungen sind mit einem Bodenabstand von 20 cm anzulegen.

Begriindung: Fur den Erhalt und die Entwicklung der angelegten Pflanzungen ist es wichtig,
die Jungpflanzen vor Verbiss zu schutzen. Das Plangebiet soll trotz Umzaunung moglichst
durchlassig fur nicht schadhafte Wildtiere sein. Fur Kleinsauger bleibt die Durchgangigkeit bei
einem Zaunabstand von 20 cm zum Boden in der Regel erhalten.
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8 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

Der Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Hohen Wangelin wird aufgestellt, um den Bau einer
Freiflachen-PVA zu ermdéglichen. Der Geltungsbereich ist 28,6 ha grof3. Die Modulstandorte
liegen ausschliellich auf einer ehemaligen Abbauflache, 6kologisch wertvolle Habitate werden
nicht Uberbaut.

Auswirkungen von Freiflachen-PVA sind vor allem im Hinblick auf das Landschaftsbild und
den Boden zu erwarten.

Da baubedingte Stérwirkungen nur temporar auftreten und durch eine Bauzeitenregelung
(siehe Kapitel 4.4) limitiert sind, sind sie zu vernachlassigen.

Betriebsbedingte Stdrwirkungen fallen geringfiigiger aus als die der Nutzung durch den Kie-
sabbau und die urspriingliche geplante landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nachnut-
zung.

Anlagebedingt treten Stérwirkungen vor allem visuell und durch Verlust von Rohbodenflachen
auf. Die visuellen Storwirkungen werden durch Sichtschutzpflanzungen vermieden. Der Le-
bensraumverlust im Bereich Offenland/ Rohboden wird durch die urspringlichen MaRnahmen
des Rahmenbetriebsplans ausgeglichen.

Durch das Vorhaben wird eine ehemalige Abbauflache mit PVA Uberbaut. Als urspriingliche
Folgenutzung war eine land- bzw. forstwirtschaftliche Nutzung vorgesehen. In Anbetracht die-
ser Nutzung sind die Storwirkungen einer PV-Freiflachenanlage zumindest als gleichwertig zu
betrachten (siehe Kapitel 4.1), auch wenn Dinge wie Larm durch Landmaschinennutzung oder
Pestizideinsatz entfallen. Die Stérwirkung der vorangegangenen bergbaulichen Nutzung fallt
zweifelfrei gréfRer aus.

Durch das Vorhaben entstehen negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden. Da dessen
Funktionen nicht wesentlich eingeschrankt werden, werden die Auswirkungen auf das Schutz-
gut Boden als nicht erheblich bewertet.

Oberflachengewasser sind nicht betroffen und die Auswirkungen auf das Grundwasser sind
aufgrund des sehr geringen Versiegelungsgrades zu vernachlassigen. Niederschlagswasser
versickert vor Ort. Durch das Vorhaben sind in Hinblick auf das Schutzgut Wasser keine er-
heblichen negativen Auswirkungen zu erwarten.

Die Beeintrachtigung des Landschaftserlebens und der Erholungsfunktion fallt durch die iso-
lierte Lage des Geltungsbereichs und die geplanten Sichtschutzpflanzungen sehr gering aus.
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Erholung werden als nicht erheblich be-
trachtet.

Vom Vorhaben sind keine gesetzlich geschitzten Biotope betroffen. Auch auf das Schutzgut
Kultur- und Sachguter hat das Vorhaben keine Auswirkungen.

Indirekt profitieren die Umwelt und alle Schutzgiiter vom Ausbau erneuerbarer Energien, da
die Umweltbelastung im Vergleich zu Energie aus fossilen Brennstoffen geringer ausfallt.

Unter Einhaltung der MafRnahmen und Durchfihrung der AusgleichsmalRnahmen wird das
Vorhaben als umweltvertraglich eingestuft.
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Zeichenerklarung
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GMF Frischwiese
OVL StraBe
OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt
PER Artenarmer Zierrasen
[ RHK Ruderaler Kriechrasen

] RHU,Ruderale Staudenflur frischer bis
trockener Mineralstandorte

SEV Vegetationsfreier Bereich néhrstoffreicher
Stillgewasser

SYK Klarteich
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g Standorte

/W [[] XAS Sonstiger Offenbodenbereich
Digitale Orthophotos Sommer RGB (Karte)
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 7
"Photovoltaikanlagen nordéstlich der
Liepener StraBe — L204 — ehem. Kiesabbauflache"

Umweltbericht - Entwurf
Ausgangslage nach Wiederverfiillung

M: 1:5.000




T B | -
£ 5 5 2 o ' .m T
c h | m
5 x 53 S o} <= S8 1By wm..
e =] = Q Q = (o] < = [ S m-m |
c 8 £S5 & : 35 % 2e 3 i il T
- ) ‘s o E5 o 2 ot g EL o o© £ cOal|l 3 .www.mw
r Rl e : = S Qo p=} [ =ge] mum
ful [ = =22 B = qwa £ s 9 5T ¢ Lo a3 S T
MW S 2 6.9 c nd £ =) 2 o 253 N - C
S ; . o i) -~ =
S ¢ g 5 L] =} =] ] 2 8 €8 B 2 I e
§ 18 03z, 2 EE5n 2 2% 118845 2| &
\ = o 9 1 R : | . I
5§ 2 aﬂmut Q5 9 ¥ c o 38 5 o9 5|5 6 [@)| 8
.D.nenr S N9 .|Za|2nC o N 5 T o @ H 1 | ;
e%xzbmmommnhmBHOMME%wK&.mW 58 bn.m.S HIERHE
C nﬁnIHVO/ﬂ ] o5 £ 8 3 L s &5 ) 0 co 2 2 : T
() u|mme 5D.ge 9g o2 Clowmbe : 1 i I |
t.wgu.ue.nnpdhgmuhhaaﬂare <3 w i |
dourmggem |CH.Iaccnrreg <9 ] o0« O~ & “
L TR E 9 3 eers.seeenﬁ =2 b ec = 4= IREEE
CGMBtt No B Fithen - vl @ o] - 88 fu 5 LEEL
oM SR 25 pmmWMSGmew¢m 28 - 2891|875 i
N W o ‘D R o g5 = 2 QB Q0 S B :
N T Lo L8 L o RKU/rS 5== 3 N ol 28| |2z )4 S
_/_-I_H__H_” = nBBWEHHﬂS 25% E 23 o[ = .E EE e RREE :
N N | ¢} 4T 3 S 233 i Hi -
. 4 Sc ¥ m.aoytm |53 1
B o ||| ||[B2g(| 2|12 = i
06l I m 1 |
P 2 1554|5 ;
SfE 2 g : > : :
9 N . :
5 g m :
S o
s
o
- ‘ a.‘«
, ¥

IR
W R

Secet Ny ,rtm” .

W\
;
\




	Vorlage
	Anlage  1 250227-Hohen Wangelin-Abwägung-4.1+Vermerk uNB
	Anlage  2 250225-Hohen-Wangelin-B-Plan-7-Entwurf-Planzeichnung
	Anlage  3 250227-Hohen Wangelin-BP7-Begründung-Entwurf
	Anlage  4 250227 - Umweltbericht mit Anlagen

